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1 Einleitung 

1.1 Motivation und Ziele 

Innovative, alternative Verkehrssysteme für den öffentlichen Nahverkehr müssen 
heute und in Zukunft die gestiegenen Anforderungen im Hinblick auf Flexibilität, 
hohes Verkehrsaufkommen und geringen Platzbedarf erfüllen. Dazu gehört auch 
die Erreichbarkeit unterschiedlicher Funktionsbereiche auf großen, weitläufigen 
Arealen wie z. B. Flughäfen. Herkömmliche Verkehrsmittel können dabei nur be-
grenzt genutzt bzw. eingesetzt werden. Für Kurzstreckenbereiche bieten sich daher 
neue innovative, schienengebundene Systeme als Verkehrslösung an. 

Um die Nachteile des punktförmigen Rad-Schiene-Kontaktes bei spurgebundenen 
Nahverkehrssystemen zu überwinden, hat die Firma Max Bögl die Magnetschwe-
bebahntechnik f¿r den Nahverkehr zu einem ĂTransport System Bºglñ (TSB) wei-
terentwickelt, welches sich technisch erheblich vom Transrapid unterscheidet, dem 
bislang prominentesten Vorstoß im Bereich der Magnetschwebebahntechnik in 
Deutschland. Das Transport System Bögl TSB soll nunmehr auf seine technische, 
wirtschaftliche und rechtliche Umsetzbarkeit und gegebenenfalls Vorteile gegen-
über anderen spurgeführten Verkehrssystemen untersucht werden. 

Zudem sollen mit dieser Studie die Grundlagen für den Einsatz des Systems ermit-
telt werden und es soll überprüft werden, ob vorhandene Gesetze und Verordnun-
gen anzupassen sind. Zu nennen sind hier insbesondere das Allgemeine Magnet-
schwebebahngesetz (AMbG) und die Verordnung über den Bau und Betrieb der 
Magnetschwebebahnen (Magnetschwebebahn-Bau- und Betriebsordnung - MbBO). 
Die bisherigen Überlegungen und Gesetze zu Magnetschwebebahnen sind noch 
vom Transrapid geprägt worden. 

Die Machbarkeitsstudie soll in einem weiteren Schritt den Einsatzbereich des TSB 
als Inselbetrieb am Beispiel des Flughafens München untersuchen. Dieser ist als 
zweitgrößter Flughafen Deutschlands zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort für 
Süddeutschland geworden. Entsprechend kommt neben der Anbindung an die 
Stadt München auch der Erreichbarkeit der unterschiedlichen Funktionsbereiche 
auf dem Flughafengelände selbst eine immer größer werdende Bedeutung zu. 

1.2 Aufbau der Studie 

Die vorliegende Studie unterteilt sich zwei Arbeitspakete (AP):  

AP 1: Grundlagenermittlung 

Im Arbeitspaket 1 werden die Grundlagen für den Systemvergleich des TSB mit 
anderen Transport- und Verkehrssystemen (Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn) in 
technischer, betrieblicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht erfasst und de-
tailliert untersucht. 
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Hier ist festzuhalten, dass nachfolgend sämtliche Daten zum TSB ausschließlich 
auf Informationen gestützt sind, welche durch dessen Entwickler und Hersteller, die 
Firmengruppe Max Bögl, zur Verfügung gestellt wurden. Die Datengrundlage zu 
den anderen untersuchten Verkehrssystemen entstammen der Literatur und basie-
ren auf Erfahrungswissen der Gutachter. Ergänzend werden für alle Systeme die 
gültigen gesetzlichen Vorschriften und Regelwerke für Magnetschnellbahnen, Ei-
senbahnen und Straßenbahnen zugrunde gelegt und berücksichtigt. 

AP 2: Inselbetrieb am Beispiel des Flughafens München 

Als Arbeitspaket 2 erfolgt eine Analyse, wie das TSB als Personentransportsystem 
(Peoplemover) auf dem Gelände des Flughafens München eingesetzt werden 
kann. Dabei sollen unter Berücksichtigung planerischer Überlegungen und durch 
den Flughafen München zur Verfügung gestellter Planungsgrundlagen mögliche 
Trassen und rechtliche Grundlagen analysiert werden. In diesem Zusammenhang 
erfolgt ein Vergleich zwischen verschiedenen Personentransportsystemen und dem 
TSB. 
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2 Grundlagenermittlung 

Im Arbeitspaket Grundlagenermittlung wird der Systemvergleich des TSB mit den 
Transport- und Verkehrssystemen Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn detailliert 
herausgearbeitet und untersucht.  

Während die einführenden Kapitel 2.1 und 2.2 allgemeinen Definitionen und der 
Darstellung prototypischer Referenzfälle dienen, werden in den darauffolgenden 
Kapiteln die verschiedenen Verkehrssysteme anhand unterschiedlicher Merkmale 
analysierend gegenübergestellt. Jedes dieser Teilkapitel endet mit einem Zwi-
schenfazit, welches vorrangig der Einordnung des TSB dient. Das abschließende 
Kapitel 3 fasst alle erarbeiteten Grundlagen zusammen und schließt mit einem Fa-
zit, inwieweit das TSB vor- bzw. nachteilig gegenüber den etablierten Verkehrssys-
temen zu bewerten ist. 

2.1 Definition verschiedener Verkehrssysteme 

Nachfolgend werden typische Ausprägungsformen der zu betrachtenden Verkehrs-
systeme beschrieben und die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale benannt. 
Diese allgemeinen Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
und dienen vorrangig einer gesamthaften Einordnung der behandelten Verkehrs-
systeme. 

2.1.1 Straßen-/Stadtbahn 

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr 1 und 2 der Straßenbahn Bau- und Betriebsordnung 
(BOStrab) sind Straßenbahnen 

Ʒ straßenabhängige Bahnen (§ 4 Abs. 1 PBefG), 

Ʒ unabhängige Bahnen (§ 4 Abs. 2 PBefG). 

Der in der BOStrab zitierte § 4 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 
führt dazu weiter aus: 

Straßenbahnen sind Schienenbahnen, die  

1. den Verkehrsraum öffentlicher Straßen benutzen und sich mit ihren bauli-
chen und betrieblichen Einrichtungen sowie in ihrer Betriebsweise der Ei-
genart des Straßenverkehrs anpassen oder 

2. einen besonderen Bahnkörper haben und in der Betriebsweise den unter 
Nummer 1 bezeichneten Bahnen gleichen oder ähneln und ausschließlich 
oder überwiegend der Beförderung von Personen im Orts- oder Nachbar-
schaftsbereich dienen. 
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Die wesentlichen Merkmale der Straßenbahn lassen sich wie folgt beschreiben1: 

Straßenbahnen verkehren im Verkehrsraum öffentlicher Straßen entweder auf 
straßenbündigen Strecken oder auf besonderen oder unabhängigen Bahnkörpern. 
Straßenbahnen fahren in der Regel auf Sicht, die Verkehrsregeln und Verkehrszei-
chen der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind zu beachten. Darüber hinaus gelten 
Signale und Zeichen der BOStrab bzw. der darauf aufbauenden örtlichen Signal-
ordnung (SO). 

Der im allgemeinen Sprachgebrauch auch hªufig verwendete Begriff ĂStadtbahnñ 
findet weder in der BOStrab noch im PBefG Erwähnung. Stadtbahnen nehmen eine 
Mittelstellung zwischen Straßenbahn und U-Bahn ein. Die meisten Stadtbahnen 
sind Mischsysteme, die sowohl kreuzungsfreie Abschnitte (z. B. ebenerdig, im Ein-
schnitt, auf Dämmen oder im Tunnel) als auch klassische Straßenbahnstrecken 
enthalten können. Stadtbahnen verfügen im Regelfall über einen besonderen oder 
unabhängigen Bahnkörper, Kreuzungen mit dem Straßenverkehr erfolgen jedoch 
überwiegend niveaugleich und häufig gegenüber dem motorisierten Individualver-
kehr (MIV) priorisiert. Kreuzungsfreie Stadtbahnstrecken sind üblicherweise signal-
gesichert. Während im Bereich der unabhängigen Streckenführung die StVO nicht 
maßgebend ist, sind die Regelungen der StVO im Bereich straßenabhängiger Stre-
ckenführungen zu beachten. 

Ausbauformen mit fließenden Übergängen innerhalb einer Strecke sind bei moder-
nen Straßen- und Stadtbahnsystemen mehr Regel als Ausnahme. Dies zum einen, 
um Fördertatbestände zu erfüllen, und zum anderen, um einen möglichst zuverläs-
sigen, schnellen, sicheren und effizienten Bahnbetrieb gewährleisten zu können. 
Wenn als Vergleichssystem ĂStraßenbahnñ genannt wird, ist daher die Beschrei-
bung des Verkehrssystems ĂStadtbahnñ regelmäßig die zutreffendere. 

Als Fahrzeuge kommen üblicherweise fahrerbediente und mehrteilige Straßen- 
bzw. Stadtbahnfahrzeuge zum Einsatz, die gemäß § 55 BOStrab bei der Teilnahme 
am Straßenverkehr maximal 75 m (im Zugverband) lang sein dürfen. Die Fahr-
zeugbreite ist gemäß § 34 BOStrab auf 2,65 m begrenzt. 

2.1.2 U-Bahn  

Bei einer U-Bahn handelt es sich gemäß § 4 Abs. 2 PBefG ebenfalls um eine Stra-
ßenbahn. 

Ʒ Als Straßenbahnen gelten auch Bahnen, die als Hoch- und Untergrundbahnen, 
Schwebebahnen oder ähnliche Bahnen besonderer Bauart angelegt sind oder 
angelegt werden, ausschließlich oder überwiegend der Beförderung von Perso-
nen im Orts- oder Nachbarschaftsbereich dienen und nicht Bergbahnen oder 
Seilbahnen sind. 

U-Bahnen sind meist Schienenbahnen, die als geschlossenes System, vollständig 
unabhängig vom Verkehrsraum öffentlicher Straßen angelegt sind. Allgemein wird 
darunter eine Untergrundbahn verstanden. Oberirdische Führungen in ebenerdiger 
oder aufgeständerter Bauform sind jedoch ebenfalls verbreitet oder kommen als 

                                                
1 Und nachfolgend Definition in Anlehnung an: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
VDV (2001), Der Straßenbahner, Handbuch für U-Bahner, Stadt- und Straßenbahner.  
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Mischform auch innerhalb einer Stecke vor. Daher kann das ĂUñ durchaus auch als 
Ăunabhªngigñ gedeutet werden. Aus wirtschaftlichen Erwägungen (z. B. reduzierte 
Bauhöhe im Tunnel) erfolgt die Fahrstromzuführung gewöhnlich über eine seitlich 
angeordnete Stromschiene. 

Als Fahrzeuge kommen hier im Regelfall fahrerbediente mehrteilige U-Bahn-Züge 
zum Einsatz, die im Zugverband fahren können. Aufgrund der fehlenden Teilnahme 
am Straßenverkehr gelten die Breiten- und Längenbegrenzungen der BOStrab 
nicht. Eingesetzt werden z.B. U-Bahnfahrzeuge mit Breiten von 2,90 m (Nürnberg, 
München), dies entspricht etwa den Breiten üblicher Triebzüge der S-Bahnen. U-
Bahnfahrzeuge können bedarfsgerecht zu Zugverbänden gekoppelt werden, deren 
maximale Länge den im Netz vorhandenen Haltestellenlängen entspricht. 

Neue Systeme oder Strecken werden, wenn sie nicht baulich und betrieblich mit 
vorhandenen Strecken verknüpft sind, aus wirtschaftlichen Gründen zunehmend als 
fahrerlose Systeme ausgebildet. 

2.1.3 S-Bahn 

Die Definition von S-Bahnen entspricht weitestgehend der von U-Bahnen. Die Stre-
cken der S-Bahnen sind vielfach deckungsgleich mit den Regional- und Fernstre-
cken der DB AG oder werden parallel zu diesen angelegt. Unter dem Begriff S-
Bahn wird allgemein eine meist elektrisch betriebene Eisenbahn verstanden, die 
der Personenbeförderung in Großstädten und deren Umland dient. Als Eisenbahn 
unterliegt die S-Bahn dabei dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) und der Ei-
senbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO). S-Bahn-Systeme heben sich vom sons-
tigen schienengebundenen Regionalverkehr in der Regel durch Homogenität, An-
dersartigkeit, eine höhere spezifische Verkehrsleistung sowie eine höherwertige 
Marktpositionierung des Angebots ab, ohne dabei eine vollständige technische Ab-
grenzung von der Eisenbahn zu verlangen. Sonderformen sind z. B. die Berliner S-
Bahn oder die Hamburger S-Bahn, deren Netz nicht für alle Eisenbahnfahrzeuge 
freizügig befahrbar ist. Als Fahrzeuge kommen im Regelfall fahrergeführte mehrtei-
lige Triebzüge zum Einsatz, die auch im Zugverband gefahren werden können. 

Für diese Studie wird das Verkehrssystem S-Bahn als Eisenbahnsystem definiert, 
das der EBO und den technischen Regelwerken für Eisenbahnen des Bundes (DB 
RIL) genügt. 

2.1.4 Peoplemover 

Unter dem Sammelbegriff ĂPeoplemoverñ wird allgemein ein Verkehrsmittel f¿r kur-
ze Entfernungen verstanden, dessen Aufgabe darin besteht, Menschen zwischen 
Punkten mit hohem Passagieraufkommen zu befördern. Üblicherweise kommen 
dabei vollautomatische und spurgeführte Systeme mit enger Taktung oder stetigem 
Betrieb zum Einsatz, die selbstfahrend oder gezogen sein können. Es gehören 
ebenfalls Fahrsteige, Aufzüge und Kabinenbahnen zu den Peoplemovern. Mit zu-
nehmender Streckenlänge kann bei schienengeführten Peoplemovern der Über-
gang zu Straßenbahnen oder U-Bahnen fließend sein.  
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2.1.5 Magnetschnellbahn (MSB, Transrapid) 

Die Transrapidtechnik ist eine für die Personenbeförderung ausgelegte Hochge-
schwindigkeitsbahn, die auf einem eigenen Fahrweg unabhängig von anderen Ver-
kehrssystemen geführt wird. Das System zeichnet sich durch eine sehr hohe Fahr-
geschwindigkeit von bis zu 500 km/h aus. Eine Magnetschnellbahn unterliegt dem 
Allgemeinen Magnetschwebebahngesetz (AMbG) und der Verordnung über den 
Bau und Betrieb der Magnetschwebebahnen (MbBO). 

Die für den Betrieb ohne Fahrer_in ausgelegten Fahrzeuge des vollautomatischen 
Systems ĂTransrapid 09ñ bestehen aus mehreren Sektionen, sind 3,70 m breit und 
75,80 m lang. Eine Zugbildung durch Kupplung mehrerer Fahrzeuge ist derzeit 
technisch nicht möglich. Auch wegen eines schweren Unfalls auf der Teststrecke 
im Emsland im Jahr 2006 wurden die Planungen für eine erste Strecke in Deutsch-
land im Jahr 2008 eingestellt. China nahm 2002 eine erste, 30 Kilometer lange 
Magnetschnellbahnstrecke zwischen dem Shanghai Pudong International Airport 
und der Longyang Road Station mit dem in Deutschland entwickelten Transrapid in 
Betrieb.  

Die Arbeiten für den Bau einer neuen Magnetschnellbahnstrecke unter dem Namen 
ĂTransrapid Maglevñ zwischen den Millionenstädten Guangzhou und Wuhan hat 
begonnen. Die chinesische Weiterentwicklung der Transrapidtechnik soll auf dieser 
Strecke zunächst Fahrgeschwindigkeiten von 600 km/h ermöglichen. Die Strecke 
wird jedoch vorsorglich für ein Geschwindigkeitsmaximum von 1.000 km/h ausge-
legt. ĂMaglevñ steht für ĂMagnetic levitationñ, also magnetisches Schweben. 

Japanische Ingenieure entwickelten eine eigenständige Magnetschnellbahntechnik. 
Die japanische Magnetschnellbahn unter dem Projektnamen MLX soll bis 2027 
zwischen Tokyo und Nagoya durchgängig realisiert werden. 

2.1.6 Transport System Bögl (TSB) 

Das Transport System Bögl (TSB) ist eine Eigenentwicklung der Firmengruppe Max 
Bögl und eine Weiterentwicklung der Magnetbahntechnik im Hinblick auf Fahrweg, 
Fahrzeug und fahrerloser Betriebsleittechnik. Wie die U-Bahn und der Transrapid 
benötigt das TSB einen eigenen und unabhängigen Fahrweg, ist aber im Gegen-
satz zum Transrapid auf Höchstgeschwindigkeiten von maximal 150 km/h ausge-
legt und damit als Verkehrssystem für den Personentransport im Regional-, Nah- 
und Shuttleverkehr vorgesehen. Als Magnetbahnsystem unterliegt das TSB dem 
AMbG und der MbBO. 

Das TSB ist als vollautomatisches und führerloses System ausgelegt. Die Fahrzeu-
ge bestehen aus bis zu sechs Sektionen mit je 12 m Länge (Gesamtlänge 72 m) 
und 2,80 m Breite. Eine Zugbildung durch Kupplung mehrerer Fahrzeuge ist derzeit 
nicht vorgesehen. 
  

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE
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2.2 Prototypische Anwendungsfälle der Verkehrssys-

teme 

Da die zu analysierenden Vergleichssysteme Straßenbahn, U- und S-Bahn sowie 
Peoplemover sehr unterschiedliche Eigenschaften und Einsatzfelder aufweisen, 
wird es als notwendig erachtet, sie im Folgenden nicht im Allgemeinen, sondern 
anhand prototypischer Anwendungsfälle dem TSB gegenüberzustellen. Hierzu 
werden verschiedene prototypische Anwendungsfälle für unterschiedliche Einsatz-
bereiche definiert und anhand der folgenden Merkmale charakterisiert: 

Ʒ Beschreibung der Umgebung 

Ʒ Definition der Streckengeometrie 

Ʒ Definition der Personenverkehrsanlagen 

Ʒ Definition der betrieblichen Randbedingungen 

 

Mithilfe dieser Anwendungsfälle soll es im Gesamtfazit zum Arbeitspaket Grundla-
genermittlung bzw. im Kapitel 3 möglich sein, auf Basis der in den einzelnen Unter-
kapiteln herausgearbeiteten Systemeigenschaften einzugrenzen, unter welchen 
Rahmenbedingungen das TSB Vor- bzw. Nachteile aufweist. Weiterhin wird sich in 
den folgenden Kapiteln teilweise auf die Referenzfälle bezogen. 

2.2.1 Anwendungsfall 1: Straßen-/Stadtbahn 

Nachfolgend wird das typische Anwendungsfeld einer Straßen- bzw. Stadtbahn 
charakterisiert. 

Umgebungsbedingungen 

Ʒ interurbane Verbindung als Radiallinie ohne Vernetzung 

Ʒ Strecke mit starken tageszeitlichen Nachfrageschwankungen 

Ʒ z. B. Anbindung eines Stadtteils an das Stadtzentrum einer Großstadt  

 

 

 

 

Streckengeometrie 

Ʒ Streckenlänge: 12 km 

Ʒ Trassierung: gestreckte Führung, geschwindigkeitsbegrenzende Bögen 

Ʒ Höhenunterschied zwischen Anfangs- und Endpunkt: 190 m 

Ʒ verlorene Steigung zwischen Anfangs- und Endpunkt: 23 m (3 EÜ/SÜ) 

Ʒ Fahrweg: ein Fahrweg je Richtung (zweigleisig), im Zwischenstück eingleisig 

Ʒ Trasse: ebenerdig soweit möglich 

Ʒ 1 Unterführung: -6 m (Länge: 20 m, Rampen mit 4 % Steigung) 
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Ʒ 1 Überführung: +7 m (Länge: 20 m, Rampen mit 4 %) 

Ʒ 1 Brücke: +10 m (Länge 80 m, Rampen mit 4 %) 

 

Personenverkehrsanlagen 

Ʒ Haltestellen: 6 in Abständen von 1.000 m und 8.000 m 

Ʒ Bahnsteig: Mittelbahnsteig mit zentralem Zugang 

Ʒ Bahnsteiglänge: nach betrieblicher Erfordernis (z. B. 80 m) 

Ʒ Zugänge: Treppe und Aufzug, barrierefrei 

Ʒ Witterungsschutz: teilweise Überdachung 

Betriebliche Randbedingungen  

Ʒ Anzahl der Beförderungsfälle je Tag und Richtung: 15.000 Personen je Tag  

Ʒ Hauptverkehrszeit: 10 % der täglichen Beförderungsfälle je Stunde 

Ʒ übrige Zeit: 2 % der täglichen Beförderungsfälle je Stunde 

Ʒ Betriebszeiten: 6:00 Uhr bis 24:00 Uhr (18 Stunden/Tag) 

Ʒ Taktung HVZ/NVZ unterschiedlich (z. B. 10/20 Min.) 

Ʒ Richtungsbetrieb (kein GWB) mit Wendeanlage am Streckenende 

Ʒ fahrergesteuertes System 

Ʒ Höchstgeschwindigkeit: 50/80 km/h (innerorts/außerorts) 
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Abbildung 1: Höhenprofil und Streckenband Anwendungsfall 1 (Straßenbahn) 
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2.2.2 Anwendungsfall 2: U-Bahn 

Nachfolgend wird das typische Anwendungsfeld einer U-Bahn charakterisiert. 

Umgebungsbedingungen 

Ʒ urbane Verbindung als Durchmesserlinie ohne Vernetzung 

Ʒ Strecke mit hohem ganztägigen Transportbedarf 

Ʒ Einsatzfeld: z. B. U-Bahn in einer Großstadt mit Stadtkern in Tallage 

 

 

 

 

 

Streckengeometrie 

Ʒ Streckenlänge: 5 km 

Ʒ Trassierung: gestreckte Führung, ohne nennenswerte Bögen 

Ʒ Höhenunterschied zwischen Anfangs- und Endpunkt: 0 m 

Ʒ Steigung: +/-5 % gleichbleibend 

Ʒ verlorene Steigung zwischen Anfangs- und Endpunkt: 80 m 

Ʒ Fahrweg: ein Fahrweg je Richtung (zweigleisig) 

Ʒ Unabhängiger Fahrweg, vollständig im Tunnel bzw. aufgeständert (-10 m   
oder +10 m) 

Ʒ keine höhengleiche Kreuzung mit anderen Verkehrswegen 

Personenverkehrsanlagen 

Ʒ Haltestellen: 6 in gleichmäßigem Abstand (1.000 m) 

Ʒ Bahnsteig: Mittelbahnsteig mit zentralem Zugang 

Ʒ Bahnsteiglänge: nach betrieblicher Erfordernis 

Ʒ Zugänge: Treppe und Aufzug, barrierefrei 

Ʒ Witterungsschutz: vollständige Überdachung bzw. unterirdische Lage 

Betriebliche Randbedingungen 

Ʒ Anzahl der Beförderungsfälle je Tag und Richtung: 25.000 Personen je Tag  

Ʒ Hauptverkehrszeit: 8 % der täglichen Beförderungsfälle je Stunde 

Ʒ übrige Zeit: 4 % der täglichen Beförderungsfälle je Stunde 

Ʒ Betriebszeiten: 5:00 Uhr bis 1:00 Uhr (20 Stunden/Tag) 

Ʒ Taktung HVZ/NVZ unterschiedlich (z. B. 5/10 Min.) 

Ʒ Richtungsbetrieb (kein GWB) mit Wendeanlage am Streckenende 

Ʒ führer_innenloses System 

Ʒ Höchstgeschwindigkeit 80 km/h 

B 

A 
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Abbildung 2: Höhenprofil und Streckenband Anwendungsfall 2 (U-Bahn) 

2.2.3 Anwendungsfall 3: S-Bahn 

Nachfolgend wird das typische Anwendungsfeld einer S-Bahn charakterisiert. 

Umgebungsbedingungen 

Ʒ Pendlerstrecke mit starken tageszeitlichen Schwankungen 

Ʒ regionale Verbindung zwischen Ober- und Mittelzentren mit Unterwegs-
erschließung 

 

 

 

 

Streckengeometrie 

Ʒ Streckenlänge: 20 km 

Ʒ Trassierung: gestreckte Führung, ohne limitierende Bögen 

Ʒ Höhenunterschied zwischen Anfangs- und Endpunkt: 0 m 

Ʒ verlorene Steigung zwischen Anfangs- und Endpunkt: 224 m 

Ʒ Steigung 4 % gleichmäßig steigend/fallend   
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Ʒ Fahrweg: ein Fahrweg je Richtung innerstädtisch, ein Fahrweg außerhalb mit 
Kreuzungsmöglichkeiten an den Haltestellen 

Ʒ Trasse: ebenerdig und kreuzungsfrei 

Personenverkehrsanlagen 

Ʒ Haltestellen: 8 in ungleichmäßigen Abständen (1.000 m, 6.000 m, 4.000 m, 
1.000 m) 

Ʒ Bahnsteig: Mittelbahnsteige 

Ʒ Bahnsteiglänge: nach betrieblicher Erfordernis 

Ʒ Zugänge: Treppe und Aufzug, barrierefrei 

Ʒ Witterungsschutz: teilweise Überdachung 

Betriebliche Randbedingungen 

Ʒ Anzahl der Beförderungsfälle je Tag und Richtung: 20.000 Personen je Tag  

Ʒ Hauptverkehrszeit: 10 % der täglichen Beförderungsfälle je Stunde 

Ʒ übrige Zeit: 2 % der täglichen Beförderungsfälle je Stunde 

Ʒ Betriebszeiten: 6:00 Uhr bis 23:00 Uhr (17 Stunden/Tag) 

Ʒ Taktung HVZ/NVZ unterschiedlich (z. B. 30/60 Min.) 

Ʒ Wendeanlage am Streckenende 

Ʒ fahrergesteuertes System 

Ʒ Höchstgeschwindigkeit: 80 bzw. 120 km/h auf langen Abschnitten 
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Abbildung 3: Höhenprofil und Streckenband Anwendungsfall 3 (S-Bahn) 
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2.2.4 Anwendungsfall 4: Peoplemover (Exkurs) 

Nachfolgend wird das typische Anwendungsfeld eines Peoplemovers charakteri-
siert. Im vorliegenden Teil der Studie ist die vergleichende Betrachtung des TSB mit 
einem Peoplemover-System nicht vorgesehen. Folglich kann der Anwendungsfall 4 
als Vorgriff auf den zweiten Teil der Studie (siehe Kapitel 1.2) betrachtet werden. 

Umgebungsbedingungen 

Ʒ Verbindung zwischen zwei aufkommensstarken Punkten 

Ʒ Strecke mit hohem ganztägigen Transportbedarf 

Ʒ z. B. als Shuttleverbindung zwischen zwei Terminals 

 

 

 

Streckengeometrie 

Ʒ Streckenlänge: 2 km 

Ʒ Trassierung: gestreckte Führung, ohne geschwindigkeitsbegrenzende Bögen 

Ʒ Höhenunterschied zwischen Anfangs- und Endpunkt: 40 m 

Ʒ Steigung: +2,5 % gleichbleibend 

Ʒ Fahrweg: ein Fahrweg je Richtung (zweigleisig) 

Ʒ Trasse: im Tunnel oder aufgeständert 

Ʒ keine höhengleiche Kreuzung mit anderen Verkehrswegen 

Personenverkehrsanlagen 

Ʒ Haltestellenanzahl: 2  

Ʒ Bahnsteig: Mittelbahnsteig mit zentralem Zugang 

Ʒ Bahnsteiglänge: nach betrieblicher Erfordernis 

Ʒ Zugänge: Treppe und Aufzug, barrierefrei 

Ʒ Witterungsschutz: vollständige Überdachung bzw. unterirdische Lage 

Betriebliche Randbedingungen 

Ʒ Anzahl der Beförderungsfälle je Tag und Richtung: 15.000 Personen je Tag  

Ʒ Hauptverkehrszeit: 8 % der täglichen Beförderungsfälle je Stunde 

Ʒ übrige Zeit: 4 % der täglichen Beförderungsfälle je Stunde 

Ʒ Betriebszeiten: 4:00 Uhr bis 1:00 Uhr (21 Stunden/Tag) 

Ʒ gleichbleibende Taktung über die gesamte Betriebszeit 

Ʒ Richtungsbetrieb (kein GWB) mit Wendeanlage am Streckenende 

Ʒ führer_innenloses System 

Ʒ Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h 

A 

B 
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Abbildung 4: Höhenprofil und Streckenband Anwendungsfall 4 (Peoplemover) 

2.3 Trassierungsparameter 

Während die Trassierungsparameter der Systeme wie Straßenbahn, U-Bahn und 
S-Bahn in den entsprechenden Vorschriften und Regelwerken (EBO, BOStrab, DB 
RIL, VDV 612, TRStrab, etc.) festgehalten sind, unterliegt das TSB als Magnetbahn 
zunächst den Trassierungsvorschriften für Magnetschnellbahnen, die auf der Inter-
netseite des Eisenbahn-Bundesamtes zum Download bereitstehen. Da das TSB 
jedoch nicht als Schnellbahn mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 500 km/h 
konzipiert ist, sondern auf Höchstgeschwindigkeiten bis 150 km/h ausgelegt ist, und 
damit eher im Geschwindigkeitsbereich einer S-Bahn liegt, ist die vollumfängliche 
Anwendbarkeit der Trassierungsparameter der Trassierungsvorschriften für Mag-
netschnellbahnen auf das TSB zu hinterfragen. 

2.3.1 Regelwerke 

Die Trassierung von Straßenbahnen und U-Bahnen richtet sich nach der BOStrab 
sowie den zugehörigen technischen Richtlinien, hier insbesondere die Technischen 
Regeln für Straßenbahnen, Trassierung von Bahnen (TRStrab Trassierung), Aus-
gabe 15. Juni 1993 in der Fassung vom 20. August 2014. 

Die Trassierung von Eisenbahnen (S-Bahnen) richtet sich nach der EBO sowie bei 
bundeseigenen Eisenbahnstrecken nach den technischen Regeln der DB Netz AG 
(hier insbesondere die RIL D800.0110, Linienführung, Stand 2015). Für nichtbun-
deseigene Eisenbahnen (NE-Bahnen) gilt die Oberbau-Richtlinie für Nichtbundes-
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eigene Eisenbahnen (Ob-Ri NE), die als VDV-Schrift 612 mit Datum 3/2018 
vorliegt. 

Für Magnetschnellbahnen existiert kein geschlossenes Regelwerk. Die aus Ent-
wicklung, Erprobung, Genehmigung und Betrieb abgeleiteten und allgemein gülti-
gen Grundlagen für ein Magnetschnellbahnsystem sind durch das Eisenbahn-
Bundesamt (EBA) zusammengefasst worden. Die ĂRegeln der Technikñ im Sinne 
von § 3 Abs. 1 MbBO sind auf der Internetseite des EBAs veröffentlicht und dort 
abrufbar.  

Für den Fahrweg sind dort folgende Dokumente verfügbar: 

Ʒ Dok.Nr. 57284  Fahrweg Teil I  Übergeordnete Anforderungen  

Ʒ Dok.Nr. 57288  Fahrweg Teil II  Bemessung 

Ʒ Dok.Nr. 41727  Fahrweg Teil III Geometrie 

Ʒ Dok.Nr. 60640 Fahrweg Teil IV Trassierung 

Ʒ Dok.Nr. 60641 Fahrweg Teil V Vermessung 

Ʒ Dok.Nr. 63842 Fahrweg Teil VI Instandhaltung 

Das Dokument 60640, Fahrweg Teil IV Trassierung enthält alle erforderlichen An-
gaben zur Trassierung von Magnetschnellbahnstrecken. 

Für das TSB wurden aus den o. g. Regeln der Technik für Magnetschnellbahnen 
die Regeln für die Trassierung abgeleitet. 

Aufgrund der deutlich geringeren Höchstgeschwindigkeit und der abweichenden 
Bauart von Fahrweg und Fahrzeug wurden Vereinfachungen und Adaptionen vor-
genommen. Die wesentlichen Fahrwegespezifikationen für das TSB wurden für den 
Systemvergleich durch die Firma Max Bögl zur Verfügung gestellt und liegen den 
Gutachtern vor.2 

2.3.2 Trassierungselemente der Verkehrssysteme 

Es folgt die tabellarische Gegenüberstellung der wesentlichen Trassierungspara-
meter gegliedert nach: 

Ʒ Fahrweg: 

Ʒ Allgemeine Trassierungsgrundsätze des Fahrweges  

Ʒ Trassierungselemente des Fahrweges im Grundriss 

Ʒ Trassierungselemente des Fahrweges im Aufriss 

 

Ʒ Grenzwerte der geometrischen Trassierungsparameter: 

Ʒ Grenzwerte der Fahrweglängsneigung 

Ʒ Grenzwerte der Fahrwegquerneigung 

Ʒ Grenzwerte der Fahrwegverwindung 

                                                
2 Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG (2020), Transport System Bögl, Spezifikation 
Fahrweg Teil IV - Auszug zur ĂMachbarkeitsstudie zum Einsatz alternativer Verkehrssyste-
me im spurgef¿hrten ¥PNVñ. Im Folgenden ¹Bögl 2020. 
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Ʒ Grenzwerte der zulässigen Horizontalradien 

Ʒ Grenzwerte der zulässigen Vertikalradien (Kuppen- und Wannenausrundun-
gen) 

 

Ʒ Fahrdynamische Grenzwerte: 

Ʒ Streckenricht- und Streckenhöchstgeschwindigkeit 

Ʒ Beschleunigungen 

 

Ʒ Lichtraumbedarf 

Die Gegenüberstellung der Trassierungsparameter beschränkt sich auf die wesent-
lichen Trassierungsparameter. Sonderregelungen für Neubaustrecken und 
NeiTech-Strecken sowie internationale Regelungen, z. B. bei Eisenbahnen, werden 
nicht betrachtet. Zur Einordnung des TSB zwischen schienengebundenen Syste-
men und Magnetbahnsystemen wird diese Bearbeitungstiefe als ausreichend er-
achtet. 

 
Abbildung 5: TSB zwischen Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn und MSB 

Die Gliederung der nachfolgenden Tabellen basiert auf den Regeln der Technik für 
Magnetbahnen. Diese wurde der Gegenüberstellung zugrunde gelegt, da auch das 
Regelwerk des TSB dieser Gliederung folgt.  

Die Magnetschnellbahn ist kein definiertes Vergleichssystem im Sinne der Aufga-
benstellung. Die technischen Regelwerke des TSB sind jedoch wesentlich aus den 
Regeln der Technik für Magnetbahnen abgeleitet und auf dieser Grundlage erstellt 
worden. Die MSB wird daher in den nachfolgenden Gegenüberstellungen berück-
sichtigt, um Position des TSB zwischen diesen technischen Systemen zu veran-
schaulichen. 

 
  

TSB

Magnetschnellbahn
(MbBO)

S-Bahn

(EBO)

Straßenbahn

(BOStrab)

U-Bahn

(BOStrab)
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2.3.2.1 Fahrweg 

 

Straßenbahn/ 

U-Bahn 

Eisenbahn/ 

S-Bahn 

TSB Magnetschnellbahn 

Fahrweg 

Allgemeine Trassierungsgrundsätze des Fahrweges 

Fahrwegachse bezogen auf 
die Gleisachse 
 
Kilometrierung bei einglei-
sigen Strecken auf 
Gleisachse, bei zweigleisi-
gen Strecken bezogen auf 
Streckenachse 

Fahrwegachse bezogen auf 
die Gleisachse 
 
Kilometrierung bei eingleisi-
gen Strecken auf Gleisachse, 
bei zweigleisigen Strecken 
bezogen auf Streckenachse 

Fahrwegachse bezogen auf 
Raumkurve je Fahrwegachse 
 
Kilometrierung bezogen auf 
Raumkurve. 
 

Fahrwegachse bezogen auf 
Raumkurve je Fahrwegachse 
 
Kilometrierung bezogen auf 
Raumkurve. 
 

Trassierungselemente des Fahrweges im Grundriss 

Regelfahrweg: 
- Geraden 
- Kreisbögen 

- Übergangsbögen nach  
  Erfordernis  
    bevorzugt Klothoide 
 
 
 
Wendelinien: 
- keine Festlegung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Querneigungsrampe: 
- gerade  
  Überhöhungsrampe 

Regelfahrweg: 
- Geraden 
- Kreisbögen 

- Übergangsbögen nach  
  Erfordernis  
    Regel: Klothoide 
    auch: geschwungen  
     (Bloss) 
 
Wendelinien: 
- getrennte 
  Übergangsbögen mit  
  Zwischengerade 
  auch: Übergangs- 
  bögen mit gerader  
  Krümmungslinie  
  (Gleisschere) oder  
  geschwungener  
  Krümmungslinie 
 
Querneigungsrampe: 
- Regel: gerade 
  Überhöhungsrampe 
- auch: geschwungene  
  Rampe (Bloss)  
  Übergangsbogen und    
  Überhöhungsrampe  
  sollen zusammenfallen 

Regelfahrweg: 
- Gerade 
- Kreisbogen 

- Übergangsbogen  
    Regel: Klothoide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Querneigungsrampe: 
- gerade  
  Überhöhungsrampe 
  in Überlagerung mit  
  Klothoide 

Regelfahrweg: 
- Gerade 
- Kreisbogen 

- Übergangsbogen  
    Regel: Sinusoide 
    auch: Klothoide bei  
    < 100km/h 
 
 
Wendelinien: 
- Sinusoide durchgehend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Querneigungsrampe: 
- sinusförmig 
  

Trassierungselemente des Fahrweges im Aufriss 

Regel: 
- Geraden 
- Kreisbögen 
 
 
 
Weichen: 
  Regel: Weichen sollen  
  nicht im Bereich von  
  Vertikalausrundungen  
  liegen 
  Ausnahmen:  
  - Wannen mit  
    Regelwert  
  - Kuppen: min ra=5.000 m 

Regel: 
- Geraden 
- Kreisbögen 
 
 
 
Weichen: 
  Regel: Weichen in  
  Vertikalausrundungen 
  sind zu vermeiden 
  Ausnahme:  
  - Ausrundung  
    größer als Regelwert 

Regel: 
- Gerade 
- Kreisbogen 
- Übergangsbogen 
 
 
Weichen: 
  nicht im Bereich von  
  Vertikalausrundungen 

Regel: 
- Gerade 
- Kreisbogen 
- Übergangsbogen  
    Klothoide 
 
Weichen: 
  nicht im Bereich von  
  Vertikalausrundungen 

Tabelle 1: Allgemeine Trassierungsgrundsätze und Elemente des Fahrwegs3 

  

                                                
3 Für die Quellen dieser Tabelle vgl. Kapitel 2.3.1 Regelwerke. 
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Die übliche Vorgehensweise bei der Planung schienengebundener Systeme ist 
eine getrennte Trassierung entlang der Gleisachse im Grundriss (x,y-Koordinaten) 
und im Aufriss (x,z-Koordinaten). Bei Magnetschnellbahnen des TSB wird entlang 
einer Raumkurve (x,y,z-Koordinaten) trassiert. Die nachfolgende Abbildung ver-
deutlicht den Zusammenhang von Grundriss, Aufriss und Raumkurve. 

 

Abbildung 6: Zusammenhang zwischen Grund-, Aufriss und Raumkurve (Quelle: Firmengruppe Max   

Bögl)4  

Die Neigung des Fahrweges (Überhöhung) wird bei schienengebundenen Syste-
men üblicherweise durch die Höherlegung der jeweils kurvenäußeren Schiene er-
reicht, während bei der Magnetschnellbahn eine Drehung um die Raumkurve er-
folgt. Beim TSB wird die Querneigung durch die Drehung der Fahrwegüberbauten 
um die Unterkante der in positiver Fahrweglängsrichtung auf der inneren Seite lie-
genden Reaktionsschiene erzeugt. Die Gradiente bleibt dabei erhalten. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die unterschiedliche Lage des Drehpunk-
tes bei schienengebundenen Systemen und bei der Magnetschnellbahn. 

                                                
4 ¹Bögl 2020, S. 4. 
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Abbildung 7: Unterschiedliche Drehpunkte bei Eisenbahnen (li.), MSB (mi.) (Quelle: Schuhr)5 und TSB 

(re.) (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)6 

Die Kilometrierung erfolgt bei eingleisigen Strecken entlang der Gleisachse, bei 
zweigleisigen Strecken ist eine gemeinsame Kilometrierungslinie üblich, die in der 
Streckenachse verlaufen kann. Stationierungsangaben der Gleisachsen werden auf 
die gemeinsame Kilometrierungsachse bezogen. Bei der Magnetschnellbahn und 
dem TSB erfolgt die Kilometrierung separat für jede Fahrwegachse. Stationierungs-
angaben werden immer auf diese Fahrwegachse bezogen. 

Die nachfolgend gezeigten Abbildungen verdeutlichen den Unterschied der ver-
wendeten Trassierungselemente im Grundriss. Während sich aus der Verwendung 
von Klothoiden als Übergangsbogen eine stetige Zunahme der Krümmung bis zum 
Erreichen des Kreisbogenhalbmessers ergibt, zeigt die Krümmungslinie bei der 
Magnetschnellbahn einen sinusförmig geschwungenen Verlauf. Im Eisenbahnbe-
reich werden ebenfalls Übergangsbögen mit geschwungenem Krümmungsverlauf 
verwendet, jedoch ist dies nicht der Regelfall und es kommen Übergangsbögen 
nach Bloss zum Einsatz, die einen abweichenden Krümmungsverlauf aufweisen. 

 

Abbildung 8: Trassierungselemente im Grundriss bei Eisenbahnen und TSB (Quelle: MSB Fachaus-

schuss)7 

                                                
5  Schuhr, P. (2007), Übergangsbogen für Bahnen mit hoher Geschwindigkeit [Reihe B An-
gewandte Geodäsie Heft 314], S. 24. 
6 ¹Bögl 2020, S. 9. 
7 MSB Fachausschuss Fahrweg (2007), Magnetschnellbahn Ausführungsgrundlage Fahr-
weg, Teil IV, Trassierung [Dok.-Nr. 60640], S. 13. Im Folgenden MSB Fachausschuss Tras-
sierung. 
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Abbildung 9: Trassierungselemente im Grundriss bei MSB (Quelle: MSB Fachausschuss)8 

Bei der Trassierung im Aufriss (Höhengradiente) werden bei der Magnetschnell-
bahn und beim TSB zwischen zwei Tangenten (Bereiche mit gleichbleibender Nei-
gung) Radien zur Ausrundung von Kuppen bzw. Wannen verwendet. Im Übergang 
von der Tangente auf den Ausrundungsradius (bzw. umgekehrt) wird zusätzlich ein 
Übergangsbogen in Klothoidenform angeordnet, durch den eine stetige Änderung 
der Vertikalbeschleunigung erreicht wird. 

Bei üblichen schienengebundenen Systemen werden die Tangenten ohne Über-
gangsbögen in die Kuppen- und Wannenausrundungen überführt. Die Wirkung der 
plötzlichen Änderung der Vertikalbeschleunigung (Vertikalruck) beim Übergang von 
der Tangente auf den Radius wird durch die Wahl eines entsprechend großen Aus-
rundungsradius abgeschwächt. 

Das einer S-Bahn vergleichbare Geschwindigkeitsniveau des TSB erfordert die 
Verwendung eines Übergangsbogens im Aufriss nicht zwingend, es kann dadurch 
jedoch bei vergleichbarem Fahrkomfort ein kleinerer Kuppen- bzw. Wannenhalb-
messer realisiert werden. 
  

                                                
8 Ebd., S. 12. 
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2.3.2.2 Grenzwerte der geometrischen Trassierungsparameter 

 

Straßen-/U-Bahn Eisen-/S-Bahn TSB Magnetschnellbahn 

Grenzwerte der geometrischen Trassierungsparameter 

Grenzwerte der Fahrweglängsneigung 
Freie Strecke: 
- Regelwert 40 ă 
  straßenabhängig  
  abgestimmt auf  
  Fahrzeug  
 
 
Innerhalb von Halteplätzen: 
Regelwert 
- Bahnsteig 0,0 ă 
- Betriebshalteplatz 0,0 ă 
- sonst. Halteplatz 0,0 ă 
Ausnahmen möglich,  
auch fahrzeugabhängig  

Freie Strecke: 
- Regelwert bei  
  Hauptbahnen 12,5 ă, 
  bei Nebenbahn, S-Bahn 
  40ă, 
  bei vÓ 250 km/h max.     
  35ă 
Innerhalb von Halteplätzen: 
bei Neubauten: 
- Bahnsteig 2,5 ă 
- Betriebshalteplatz 2,5 ă 
- sonst. Halteplatz 2,5 ă 
 

Freie Strecke: 100 ă 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb von Halteplätzen: 
 
- Bahnsteig 5 ă 
 

Freie Strecke: 100 ă 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb von Halteplätzen: 
 
- Bahnsteig 5 ă 
- Betriebshalteplatz 100 ă 
- sonst. Halteplatz 100 ă 
- Evakuierungsplatz 5 ă 

Grenzwerte der Fahrwegquerneigung 
Freie Strecke: 
- Grenzwert 150 mm 
  Ausnahme 165 mm 
  (~ 5,7° bzw. 6,2°)* 

 
Innerhalb von Halteplätzen  
Sollwert: 
- Bahnsteig 0 mm 
Ausnahmen möglich, auch 
fahrzeugabhängig 
 
*bei Regelspur 

Freie Strecke: 
- Grenzwert 160 mm 
  (170 mm fester Fahrbahn) 
  EBO-Grenze 180 mm 
  (~ 6,1° bzw. 6,8°)* 

Innerhalb von Halteplätzen 
Ermessensgrenze: 
- Bahnsteig 110 mm 
  (~ 4,19°)* 

 
 
*bei Regelspur 

Freie Strecke:  
- 8° 
 
Innerhalb von Halteplätzen: 
 
- Bahnsteig 3,5° 
 
 
 
Mindestwert 
bauartbedingt nicht relevant 

Freie Strecke  
- 12° 
 
Innerhalb von Halteplätzen: 
 
- Bahnsteig 3° 
- Betriebshalteplatz 6° 
- sonst. Halteplatz 12° 
- Evakuierungsplatz 6° 
 
Mindestwert 1,15° 
zur Oberflächenentwässerung 

Grenzwerte der Fahrwegverwindung 
Regelwert: 
1/m = 1/10Āx Ve 
 
Höchstwert: 
1/m = 1/6Āx zul V 
aber maximal 1/300 
(~ 0,127°/m)* 

Mindestwert: 
nicht definiert 
 
 
*bei Regelspur 

Regelwert: 
Ò1:600 (~0,063°/m) 

 
Höchstwert: 
Hauptbahnen min.  1:400 
Nebenbahnen min. 1:300 
(~ 0,095°/m bzw. 0,127°/m)* 

Mindestwert: 
1:3.000 Gerade 
1: 1.500 bei geschwungener 
Rampe 
*bei Regelspur 

Regelwert: 
nicht definiert 
 
Höchstwert: 0,20°/m 
 
 
 
Mindestwert: 
nicht definiert 

Regelwert: 
nicht definiert 
 
Höchstwert: 0,1 °/m 
Grenzwert: 0,15°/m 
 
 
Mindestwert: 
nicht definiert 

Grenzwerte der zulässigen Horizontalradien 
min r= 25 m 
 
Soll 240 m 

Hauptbahnen 300 m 
Nebenbahnen 180 m 
(nur bei Neubauten) 

RHmin= 45 m RHmin= 350 m 

Grenzwerte der zulässigen Vertikalradien (Kuppen- und Wannenausrundungen) 
Regelwert: 
raÓ 0,4ĀVeĮ  
aber min. 1.000 m 
 

Ausnahme: 
raÓ 0,25 zulVĮ  
aber min. 625 m 
 

fahrzeugspezifisch 
 

in Weichen sofern nicht 
vermeidbar: 
min ra= 5.000 m 

Regelwert: 
raÒ 230 km/h:  0,4ĀvĮ 
ra> 230 km/h:  22.500 m 
 

Höchstwert: 
25.000 m 
 

Ermessensgrenzwert: 
Ò 230 km/h:  0,25ĀvĮ 
aber min. 2.000 m 
> 230 km/h: 
16.000 m bei Kuppen 
14.000 m bei Wannen 
 

Zustimmungswert: 
0,16ĀvĮ, min. 2.000 m bei K. 
 

Neigungsdifferenzen: 
Ò 1 ă o. A. 

Minimalwert: 
RVmin=300 m 

Minimalwert: 
RVmin=530 m 

Tabelle 2: Grenzwerte der geometrischen Trassierungsparameter9 

                                                
9 Für die Quellen dieser Tabelle vgl. Kapitel 2.3.1 Regelwerke. 
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Zu den im Vergleich zu TSB und Magnetschnellbahn eher geringen Fahrweglängs-
neigungen der schienengebundenen Systeme ist zu erwähnen, dass im Straßen- 
und U-Bahnbereich auch deutlich über den angegebenen Grenzwerten liegende 
Fahrweglängsneigungen üblich sind. Die Anforderungen werden bei Straßenbah-
nen im Regelfall durch die Topografie der Straßen bestimmt. Physikalisch liegt die 
maximal mögliche Fahrweglängsneigung bei schienengeführten Systemen etwa im 
Bereich von 100 ă. Damit ist die Straßen-/U-Bahn den Systemen TSB und Mag-
netschnellbahn in dieser Hinsicht vergleichbar. Bei Straßen- und U-Bahnstrecken 
handelt es sich, wie bei MSB und TSB um geschlossene Systeme, bei denen die 
Fahrzeuge auf die topografischen und betrieblichen Anforderungen abgestimmt 
sind, während regelspurige Eisenbahnstrecken gewöhnlich offene Systeme sind, 
die einen freien Netzzugang für verschiedene Verkehrsunternehmen gewährleisten 
müssen (Interoperabilität). 

Zu besseren Vergleichbarkeit wurden die Querneigungen des Fahrweges bzw. die 
Steigung der Überhöhungsrampen in Grad umgerechnet, die bei der Straßenbahn 
und der Eisenbahn üblicherweise mit dem Maß der Höhendifferenz zwischen linker 
und rechter Schiene (Überhöhung) bzw. mit Steigungsverhältnissen angegeben 
werden und die aber bei der Magnetschnellbahn und dem TSB bauartbedingt in 
Grad bzw. der Neigungsänderung je Meter angegeben sind. 

Die maximal zulässige Fahrwegquerneigung beim TSB entspricht mit 8° eher den 
Grenzwerten der Neigungen für schienengebundene Systeme (5,7° bzw. 6,1°), 
während bei der MSB mit 12° eine deutlich höhere Querneigung zulässig ist. Dies 
ist maßgeblich den sehr hohen Geschwindigkeiten der MSB geschuldet, da andern-
falls bei Einhaltung des Grenzwertes der zulässigen Horizontalbeschleunigung die 
Bogenradien deutlich größer gewählt werden müssten. 

Das zulässige Maß der Fahrwegverwindung von 0,20°/m ermöglicht es dem TSB, 
die maximale Fahrwegneigung innerhalb einer Strecke von nur 40 m zu erreichen, 
während der Grenzwert der Fahrwegneigung (Überhöhung) bei der Straßenbahn 
frühestens nach 45 m und bei der Eisenbahn nach 64 m erreicht werden kann. Die 
MSB benötigt aufgrund der größeren zulässigen Fahrwegneigung bei gleichzeitig 
geringerer zulässiger Verwindung je Meter mindestens 120 m. 

Eine bauartbedingte Eigenschaft des TSB ist die Möglichkeit, Horizontalradien bis 
zu 45 m befahren zu können, während Eisenbahnsysteme mit einem Mindestradius 
von 300 m bzw. 180 m und die MSB mit 350 m operieren. Ein ähnliches Bild zeigt 
sich bei den befahrbaren Kuppen- und Wannenausrundungen. Hier kann das TSB 
Vertikalradien von 300 m bewältigen (mit vorgeschalteter Klothoide), die mit einem 
schienengebundenen System nicht zu befahren sind. Damit zeigt sich das TSB in 
dieser Hinsicht ähnlich anpassungsfähig wie ein Straßenbahnsystem. 
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2.3.2.3 Fahrdynamische Grenzwerte 

 

Straßen-/U-Bahn Eisen-/S-Bahn TSB Magnetschnellbahn 

Fahrdynamische Grenzwerte 

Streckenricht- und Streckenhöchstgeschwindigkeit 
Freie Strecke: 
  Mischverkehr 50 km/h 
  Bahnkörper 70 km/h 
 
Tunnelstrecken: 
keine Beschränkung 
 
Weichen: 
  im Stammgleis 
  ohne Beschränkung 
  im Zweiggleis 
  bauartspezifisch 

Freie Strecke: 
  Hauptbahnen 250 km/h  
  Nebenbahnen 100 km/h 
 
Tunnelstrecken: 
keine Beschränkung 
 
Weichen: 
  im Stammgleis 
  ohne Beschränkung 
  im Zweiggleis 
  bis max. 200 km/h 

Freie Strecke: 
Vmax 150 km/h 
 
 
Tunnelstrecken: 
Vmax 150 km/h 
 
Weichen: 
  im Stammfahrweg 
  Vmax 150 km/h 
  im Zweigfahrweg 
  bauartspezifisch 
  aktuell < 30 km/h 

Freie Strecke: 
Vmax 500 km/h 
 
 
Tunnelstrecken: 
Vmax 500 km/h 
 
Weichen: 
  im Stammfahrweg 
  Vmax 500 km/h 
  im Zweigfahrweg 
  bauartspezifisch 
   

Beschleunigungen 
Antriebs- und Bremsbe-
schleunigung: 
fahrzeugspezifisch 
 
 
unausgeglichene Seitenbe-
schleunigung: 
 
Regelfall: 0,2 m/s²  
Maximalwert: 0,65 m/s² 
Ausnahmewert: 0,98 m/s² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unausgeglichene Vertikal-
beschleunigung: 
keine Grenzwerte definiert 
 
 
 
 
Seitenruck: 
  grundsätzlich: < 0,67m/s³ 
 
 
 
bei Regelspur 

Antriebs- und Bremsbe-
schleunigung: 
fahrzeugspezifisch 
 
 
unausgeglichene Seitenbe-
schleunigung: 
 
maximaler Überhöhungsfehl-
betrag 
uf=150 mm (1,0 m/s²)* 
bei Radien <650 m 
maximaler Überhöhungsfehl-
betrag 
uf= 130 mm (0,85 m/s²)* 
bei Radien < 650 m 
 
in Weichen 
uf=110 mm (0,72 m/s²)* 
in Weichen mit beweglicher 
Herzstückspitze 
uf=130 mm (0,85 m/s²)* 
 
unausgeglichene Vertikalbe-
schleunigung: 
keine Grenzwerte definiert  
 
 
 
 
Seitenruck:  
  grundsätzlich: ~ 0,57 m/s³ 

  (Vergleichsradien gem. 
  DB Ril 800.0110, 
  Tabelle 10) 
*bei Regelspur 

Antriebs- und Bremsbe-
schleunigung: 
1,3 m/s² 
(Komfortkriterium) 
 
unausgeglichene Seitenbe-
schleunigung: 
 
Grenzwert: 1,3 m/s² 
 
 
 
 
 
 
 
 
in Weichen 
2,00 m/s² 
 
 
 
 
unausgeglichene Vertikalbe-
schleunigung: 
in Kuppen 
-0,6 m/s² 
in Wannen 
1,2 m/s² 
 
Seitenruck: 
  grundsätzlich 0,5 m/s³ 
  Ausnahme 1,5 m/s³ 
  Weichen 2,0 m/s³ 
 

Antriebs- und Bremsbe-
schleunigung: 
1,5 m/s² 
(Komfortkriterium) 
 
unausgeglichene Seitenbe-
schleunigung: 
 
Grenzwert: 1,5 m/s² 
 
 
 
 
 
 
 
 
in Weichen 
2,00 m/s² 
 
 
 
 
unausgeglichene Vertikalbe-
schleunigung: 
in Kuppen 
-0,6 m/s² 
in Wannen 
1,2 m/s² 
 
Seitenruck: 
  grundsätzlich 0,5 m/s³ 
  Ausnahme 1,5 m/s³ 
  Weichen 2,0 m/s³ 
 

Tabelle 3: Fahrdynamische Grenzwerte10 

  

                                                
10 Für die Quellen dieser Tabelle vgl. Kapitel 2.3.1 Regelwerke. 
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Die Streckenhöchstgeschwindigkeit des TSB liegt mit 150 km/h etwa im Bereich 
einer S-Bahn oder Regionalbahn. Damit liegt sie deutlich unter den Höchstwerten 
der MSB und unter den Höchstwerten der Eisenbahn, aber auch deutlich über den 
üblichen Höchstgeschwindigkeiten eines Straßen- oder U-Bahnsystems. System-
bedingt ist die Höchstgeschwindigkeit bei Straßen- und U-Bahnen aufgrund der 
geringen Haltestellenabstände weniger bedeutend als bei S-Bahnen oder Regio-
nalbahnen. Das TSB empfiehlt sich damit auch für den Einsatz auf längeren Stre-
cken. 

Für die zulässige Anfahr- und Bremsbeschleunigung ist bei schienengebundenen 
Systemen kein Regel- oder Grenzwert vorgegeben. Systembedingt ist das Maß der 
möglichen Beschleunigung durch den Rad-Schiene-Kontakt (Stahl auf Stahl) je-
doch begrenzt. Übliche Beschleunigungen von Schienenfahrzeugen liegen im Be-
reich von 1,0 m/s². Bauartbedingt sind bei Magnetbahnsystemen Beschleunigungs- 
und Bremswerte von 1,3 m/s² machbar, da es sich dabei aber um ein Komfortkrite-
rium handelt und insbesondere bei vielen Stehplätzen im Fahrzeug bei Anfahr- und 
Bremsvorgängen die Sicherheit der Fahrgäste gefährdet werden könnte, ist dieser 
Ansatz im Einzelfall zu prüfen. 

Als Maß für die nicht ausgeglichene Seitenbeschleunigung bei Kurvenfahrt wird bei 
den schienengebundenen Systemen der Überhöhungsfehlbetrag in mm angege-
ben. Hier sind die Beschleunigungswerte zur besseren Vergleichbarkeit zusätzlich 
auch in m/s² angegeben. Es ist zu erkennen, dass beim TSB und auch bei der MSB 
erheblich höhere Grenzwerte gelten als bei den schienengebundenen Systemen. 
Im Sinne des Fahrkomforts sollte diese maximal zulässige freie Seitenbeschleuni-
gung jedoch nicht ausgeschöpft werden. Aufgrund der höheren möglichen Fahr-
wegneigung des TSB gegenüber schienengebundenen Systemen bieten sich dem 
TSB hier günstigere Bedingungen. 

Für die nicht ausgeglichene Beschleunigung in vertikaler Richtung sind bei schie-
nengebundenen Systemen keine Grenzwerte definiert. In diesem Zusammenhang 
wird auf die deutlich größeren Kuppen- und Wannenausrundungen dieser Systeme 
hingewiesen. 

Ändert sich die nicht ausgeglichene Seitenbeschleunigung (Überhöhungsfehlbe-
trag) unvermittelt, entsteht der Seitenruck. TSB und MSB begrenzen diese Ände-
rung der Seitenbeschleunigung über die Zeit grundsätzlich auf 0,5 m/s³, wobei in 
Ausnahmefällen auch Rucke bis 1,5 m/s³ zulässig sind. Bei der Straßenbahn sind 
Seitenrucke bis 0,65 m/s³ zulässig und in den Richtlinien der DB AG sind dazu zu-
lässige Vergleichsradien angegeben, denen ein Seitenruck von etwa 0,57 m/s³ zu-
grunde liegt. Weitere Rucke, wie der Vertikalruck, der Längsruck und der omnidi-
rektionale Ruck sind lediglich bei der MSB relevant und wurden nicht betrachtet. 
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2.3.2.4 Lichtraumbedarf 

Straßenbahn / U-Bahn 

Im Unterschied zu Eisenbahnen gem. EBO gibt es für Straßenbahnen und U-
Bahnen aufgrund fehlender Interoperabilitätsanforderungen kein allgemein gültiges 
Regellichtraumprofil. 

Für Fahrzeuge straßenabhängiger Bahnen gelten die im § 34 BOStrab aufgeführ-
ten Höchstmaße für Fahrzeuge: 

Ʒ maximale Fahrzeugbreite bis 3,40 m über SO:    2,65 m 

Ʒ maximale Fahrzeugbreite ab 3,40 m über SO:    2,25 m 

Ʒ maximale Fahrzeughöhe bei abgezogenem Stromabnehmer:  4,00 m  

Ʒ maximale Länge der Züge:        75 m  

Für Fahrzeuge, die nicht am Straßenverkehr teilnehmen (U-Bahnen), gelten diese 
Höchstmaße jedoch nicht. 

Die BOStrab beschreibt im § 18 die Umgrenzung des lichten Raumes und die An-
forderungen daran wie folgt: 

Ʒ Der lichte Raum ist der zu jedem Gleis gehörende Raum, der für einen sicheren 
Betrieb der Fahrzeuge von festen und beweglichen Gegenständen freigehalten 
werden muss. 

Ʒ Die Umgrenzung des lichten Raumes sowie die lichtraumtechnisch maßgeben-
den Merkmale der Fahrzeuge und des Gleises müssen so aufeinander abge-
stimmt sein, dass es in keinem zulässigen Betriebszustand zu gefährdenden Be-
rührungen zwischen Fahrzeugen und Gegenständen sowie zwischen Fahrzeu-
gen auf benachbarten Gleisen kommen kann. 

Ʒ Bei der Ermittlung des Lichtraumbedarfs darf die Wahrscheinlichkeit des Zu-
sammentreffens gleichgerichteter Größtwerte von Einflussfaktoren berücksichtigt 
werden. 

Ʒ Zwischen der Umgrenzung des lichten Raumes und dem Lichtraumbedarf soll 
ein Sicherheitsabstand bestehen, der auf die Ermittlungsgenauigkeit des 
Lichtraumbedarfs abgestellt ist. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht diese Zusammenhänge. 



 Trassierungsparameter 

 

Ò TTK GmbH 12/21 Seite 40/207 
 

 

 
Abbildung 10: Lichtraumtechnische Begriffe und Zusammenhänge (Quelle: FGSV)11 

Jeder Verkehrsbetrieb hat für seinen individuellen Fahrzeugpark die Umgrenzung 
des lichten Raumes zu ermitteln. Dazu liegen die ñRichtlinien für die Bemessung 
des lichten Raumes von Bahnen nach der Verordnung über den Bau und Betrieb 
der Straßenbahnen (BOStrab)ñ in einer vorlªufigen Fassung von 1996 vor. In Bö-
gen und Überhöhungen sind zusätzlich fahrzeugspezifische Aufweitungen in Ab-
hängigkeit vom Gleisbogenradius zu berücksichtigen. 

Die Grundmaße der Umgrenzung des lichten Raumes sind bei der Straßenbahn 
nicht allgemein gültig festzulegen. Wird ein 2,65 m breites Fahrzeug zugrunde ge-
legt und beidseitig ein maximaler Lichtraumbedarf von 0,15 m zugeschlagen, be-
trägt der Lichtraumbedarf bei ungeneigtem Fahrweg in der Geraden etwa 2,95 m in 
der Breite (siehe Beispiele der Hamburger U-Bahn und der Stuttgarter Straßenbah-
nen in der nachfolgenden Abbildung). 

Gemäß § 19 BOStrab muss zum Schutz von Personen neben jedem Gleis außer-
halb der Lichtraumumgrenzung für feste und bewegliche Gegenstände ein Sicher-
heitsraum vorhanden sein. Er muss vom Gleis aus und durch die Fahrzeugtüren 
erreichbar sein. Bei Bahnen im Verkehrsraum öffentlicher Straßen gilt der an den 
Bahnkörper angrenzende Teil als Sicherheitsraum, sofern es sich nicht um Kraft-
fahrstraßen oder Autobahnen handelt. Wenn ein gemeinsamer Sicherheitsraum 
zwischen zwei Gleisen liegt, sind Fahrzeuge mit beidseitigen Türen erforderlich. 

                                                
11 Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen FGSV (2013), Empfehlungen für 
Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs EAÖ, S. 27. Im Folgenden FGSV 2013. 
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Abbildung 11: Lichtraumprofile der Hamburger U-Bahn und der Stuttgarter Straßenbahn (Quelle: 

VDV)12 

Zusätzliche freizuhaltende Seitenräume ergeben sich aus den Anforderungen des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften 
(VBG) sowie aus Anforderungen der Rettungsdienste an Rettungs- und Evakuie-
rungswege, insbesondere in Tunneln. Die Anordnung eines Sicherheitsraumes au-
ßerhalb der Lichtraumumgrenzung von Straßenbahnen ist nachfolgend dargestellt. 

 
Abbildung 12: Sicherheitsraum bei Straßenbahnen gem. BOStrab (Quelle: DGUV)13 

  

                                                
12 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV (2007): Fahrwege der Bahnen im Nah- 
und Regionalverkehr in Deutschland, Seite 107. Im Folgenden VDV 2007. 
13 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV (2006), DGUV Vorschrift 73 DA, Durch-
führungsanweisungen Schienenbahnen, S. 33. Im Folgenden DGUV 73 DA. 
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Eisenbahn  

Der Regellichtraum gem. § 9 EBO ist der zu jedem Gleis gehörende Raum, der sich 
aus dem von der Grenzlinie umschlossenen Raum und zusätzlichen Räumen für 
bauliche und betriebliche Zwecke zusammensetzt.  

Die Grenzlinie umschließt den Raum, den ein Fahrzeug unter Berücksichtigung der 
horizontalen und vertikalen Bewegungen sowie der Gleislagetoleranzen und der 
Mindestabstände von der Oberleitung benötigt. Der von der Grenzlinie umschlos-
sene Raum ist immer freizuhalten, während in die Bereiche A und B des Regel-
lichtraums (siehe Bild unten) feste Gegenstände unter bestimmten Bedingungen 
hineinragen dürfen. 

Bei Gleisen mit Stromschiene ist beiderseits ein Raum für den Durchgang der 
Stromabnehmer freizuhalten, dessen Größe sich nach den örtlichen und betriebli-
chen Verhältnissen richtet. Die Oberleitung darf in den von der Grenzlinie um-
schlossenen Raum hineinragen; dies gilt auch für die Stromschiene. Die nachfol-
gende Darstellung zeigt das Regellichtraumprofil der Eisenbahn. 

 
Abbildung 13: Regellichtraum mit Grenzlinien der Eisenbahn (Quelle: EBO)14  

Das Grundmaß der Umgrenzung des lichten Raumes beträgt bei Hauptgleisen 
5,00 m in der Breite und 4,80 m in der Höhe (ohne Oberleitung). Bei Radien 
Ò 250 m sind die Maße gemäß Anlage 2 zu § 9 EBO zu vergrößern. 
Der seitlich an die Grenzlinie anschließende Sicherheitsraum ist, wie bei der Stra-
ßenbahn, mindestens 0,70 m breit und 2,00 m hoch, er kann Teil des Regellicht-
raumes sein. Zusätzlich zu den Anforderungen des Arbeitsschutzes gelten die An-
forderungen an die Selbst- und Fremdrettung. Hierzu ist in der EBA-Richtlinie ĂAn-

                                                
14 Anlage 1 zu § 9 EBO, Bild 1, Regellichtraum, in der Geraden und in Bogen bei Radien 
von 250 m und mehr. Abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/ 
ebo/anlage_1.html, letzter Zugriff am: 20.11.2020. 
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forderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb 
von Schienenwegen nach AEGñ geregelt: ĂRettungswege sollen unmittelbar im An-
schluss an den Gefahrenbereich angelegt werden. Sie sollen so angeordnet sein, 
dass ein sicheres Begehen möglich ist. Sie dienen dem Erreichen und Verlassen 
der Ereignisstelle. Die Mindestbreite beträgt 0,80 m, die Mindesthöhe 2,20 m. 

Die Anordnung eines Sicherheitsraumes innerhalb des Regellichtraumes von Ei-
senbahnen ist nachfolgend dargestellt. 

 
Abbildung 14: Anordnung des Sicherheitsraumes bei Eisenbahnen gem. EBO (Quelle: DGUV)15 

Unterschied zwischen BOStrab und EBO 

Bei Bahnen gemäß BOStrab wird zur Fahrzeugumrisslinie der Lichtraumbedarf aus 
dynamischen Anteilen sowie ein Sicherheitszugschlag zur Umgrenzung des lichten 
Raumes addiert, während bei Eisenbahnen die große Grenzlinie bereits die maxi-
mal zulässige Wagenumgrenzung zuzüglich der dynamischen Anteile enthält. Der 
Regellichtraum nach EBO umschließt diese Grenzlinie. 
  

                                                
15 Bildunterschrift der Quelle: Bei 30 ï 100 km/h, Darstellung für Nebengleise in der Gera-
den, in: DGUV 73 DA, S. 32. 
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Magnetschnellbahn 

Die Lichtraumumgrenzung der Magnetschnellbahn umschließt den Fahrweg und 
kennzeichnet die von Einbauten freizuhaltenden Seitenräume. Innerhalb der 
Lichtraumumgrenzung liegt die Begrenzungslinie für den kinematischen Raumbe-
darf des Fahrzeuges, diese ist umschlossen durch die Grenzlinie für feste Anlagen.  

In den Raum zwischen der Grenzlinie und der Lichtraumumgrenzung dürfen be-
triebliche Anlagen des Magnetbahnbetriebes einragen. Einragungen sind außer-
dem während Bauarbeiten zulässig, wenn entsprechende Sicherheitsmaßnahmen 
getroffen sind. In Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und dem Bogenradius sind 
Zuschläge zu berücksichtigen. 

  
Abbildung 15: Lichtraumumgrenzung der MSB bei ungeneigtem Fahrweg (Quelle: MSB Fachaus-

schuss)16 

Die Grundmaße der Lichtraumumgrenzung sind bei der Magnetschnellbahn 5,70 m 
(6,30 m) in der Breite und 5,75 m (6,05 m) in der Höhe. In Abhängigkeit von der 
Geschwindigkeit (Klammerwerte bis 500 km/h) und von den Bogenradien sind Zu-
schläge zu berücksichtigen. 

Seitliche Sicherheitsräume für Personen sind bei der Magnetschnellbahn konstruk-
tionsbedingt nicht möglich und deren Erfordernis ist betrieblich auszuschließen. 

   

                                                
16 MSB Fachausschuss Trassierung, S. 42. 
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TSB 

Die Lichtraumumgrenzung des TSB ist analog zur Magnetschnellbahn aufgebaut 
und von dieser abgeleitet. 

 
Abbildung 16: Lichtraumumgrenzung des TSB bei ungeneigtem Fahrweg (Quelle: Firmengruppe Max 

Bögl)17 

Die Grundmaße der Lichtraumumgrenzung sind bei dem TSB 4,40 m in der Breite 
und 4,85 m in der Höhe. Diese Maße sind in Abhängigkeit von der Fahrweg-
querneigung und den Fahrwegeradien zu vergrößern. Abweichend zu Straßenbah-
nen und Eisenbahnen kennzeichnet der Sicherheitsraum (Raum D) in obiger Dar-
stellung nicht einen Sicherheitsraum für Personen im Fahrweg. Seitliche Sicher-
heitsräume für Personen wären beim TSB, im Unterschied zur Magnetschnellbahn, 
durch Anbauten am Fahrwegträger zumindest theoretisch herstellbar. 

Rettungswege können, bei Notausstiegen an den Fahrzeugenden, in Fahrwegmitte 
angeordnet werden. Bei zweispurigen Strecken kann der Rettungsweg zwischen 
den Fahrwegen im Raum A (siehe Abbildung) liegen. 

                                                
17 ¹Bögl 2020, S. 14. 
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Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Umgrenzungslinien der schienenge-
bundenen Verkehrssysteme und der Magnetbahnsysteme besteht in der Einbezie-
hung des Fahrweges oder von Teilen des Fahrweges in die Umgrenzungslinien. 
Während bei erstgenannten Systemen die Linien auf Höhe der Schienenoberkante 
enden, reicht die Linie der Magnetsysteme bis zu 1,25 m unter die Oberkante des 
Fahrweges. 

2.3.3 Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Transport System Bögl in tras-
sierungstechnischer Hinsicht ähnlich flexibel aufgestellt ist wie ein Straßenbahnsys-
tem. 

Während der kleinste befahrbare Radius (RHmin=45 m) noch leicht über dem Mi-
nimalwert von Straßenbahnen (Rmin=25 m) liegt, sind die Mindestwerte für Kup-
pen- und Wannenausrundungen (RVmin=300 m), der Grenzwert der Fahrwegver-
windung (0,2 °/m) und die maximale Längsneigung der Strecke (bis 100 ă) deutlich 
günstiger als die vergleichbaren Minimal- bzw. Maximalwerte für Straßenbahnen. 

Für den Einsatz in urbanen Räumen, in denen oft bauliche Zwangspunkte die Tras-
senführung bestimmen, ist das TSB damit grundsätzlich gut geeignet. 

Die Werte der Antriebs- und Bremsbeschleunigung liegen im Bereich der schienen-
geführten Vergleichssysteme. Beim TSB sind höhere Beschleunigungs- und 
Bremsverzögerungen technisch zwar möglich, aber mit Blick auf den Fahrkomfort 
eher nicht anzustreben. 

Aufgrund der Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h kann das TSB auch auf länge-
ren Strecken mit größeren Haltestellenabständen, wie sie für S-Bahnen oder für 
Regionalbahnen charakteristisch sind, als attraktive Alternative zu vorhandenen 
Verkehrssystemen angesehen werden.  
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2.4 Leistungsfähigkeit 

Die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Systeme hängt von vielen unterschiedli-
chen Faktoren ab. Zu diesen gehören z. B.: 

Ʒ Gefäßgröße, 

Ʒ Geschwindigkeit, 

Ʒ Taktung und 

Ʒ Infrastruktur. 

Dabei gilt, dass die bestimmenden Faktoren sich gegenseitig beeinflussen. So ist 
der mögliche Takt nicht nur von der Infrastruktur bestimmt (z. B. Zweigleisigkeit), 
sondern auch durch die jeweils mögliche Höchstgeschwindigkeit einer bestimmten 
Antriebstechnik. 

2.4.1 Einführung 

Im Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit tritt auch oft der Begriff Kapazität auf. 
Da die Literatur keine einheitliche Verwendung bzw. Unterscheidung kennt, werden 
die beiden Begriffe im Folgenden definiert: 

Ʒ Die Kapazität eines Fahrzeugs besteht aus der maximalen Anzahl an beförder-
baren Passagieren, welche in einem Kurs einer Linie eines Verkehrsmittels Platz 
finden. Die Fahrzeugkapazität, im folgenden Fassungsvermögen genannt, ermit-
telt sich aus der Summe der Sitzplatzkapazität und der Stehplatzkapazität.  

Ʒ Der Begriff Leistungsfähigkeit berücksichtigt neben dem Fassungsvermögen der 
Fahrzeuge auch die Anzahl der Kurse bzw. Umläufe, d. h. die Anzahl der Züge, 
die auf einer Linie im Einsatz sind und somit die Taktdichte bestimmen. Sie gibt 
die maximale Anzahl der beförderbaren Fahrgäste auf einem bestimmten Stre-
ckenabschnitt innerhalb eines bestimmten Zeitraums an. 
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Abbildung 17: Definitionen der Leistungsfähigkeit von Verkehrssystemen (Quelle: Ander-

hub/Dorbritz/Weidmann)18 

Mit der theoretischen Leistungsfähigkeit wird ein Kennwert bezeichnet, der von op-
timalen Betriebsbedingungen ausgeht, das heißt, dass sämtliche Kurse des Ver-
kehrsmittels wie folgt verkehren: 

Ʒ in minimalem Fahrzeugabstand voneinander, 

Ʒ mit identischen Fahrzeuggrößen, 

Ʒ mit identischen Bewegungseigenschaften, inklusive identischer Geschwindig-
keit. 

Somit wird die Kursfolgezeit ausschließlich durch die technische Machbarkeit be-
stimmt, das heißt, durch die fahrdynamischen und sicherheitstechnischen Eigen-
schaften der Fahrzeuge und der Trasse des Verkehrsmittels. Es wird von einem 
ĂIdealbetriebñ ausgegangen, daher sind etwaige Verspªtungen und UnregelmªÇig-
keiten nicht einkalkuliert.  

Um diese einschränkenden Parameter miteinzubeziehen, kann die betriebliche 
Leistungsfähigkeit ermittelt werden. Hierbei werden weitere verkehrs- und betriebs-
technische Anforderungen miteinbezogen. So wird nun von realistischeren Bedin-
gungen ausgegangen, wie z. B. von: 

Ʒ unterschiedlichen Brems- und Beschleunigungsverhalten der einzelnen Fahr-
zeuge, 

Ʒ unterschiedlichem Fahrerverhalten, 

                                                
18 Anderhub, G./Dorbritz, R./Weidmann, U. (2008), Leistungsfähigkeitsbestimmung öffentlicher Ver-

kehrssysteme [IVT Schriftenreiehe 139], S. 8. 
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Ʒ unterschiedlichen Haltezeiten bedingt durch unterschiedlich lange Ein- und 
Ausstiegsvorgänge der Fahrgäste, 

Ʒ externen Einflüssen wie z. B. Witterung. 

Durch die Einbeziehung von z. B. Pufferzeiten können Verspätungen vermieden 
und damit ein stabilerer Betrieb gewährleistet werden. 

Neben den im Vorherigen dargestellten Begriffen können noch weitergehende De-
finitionen von Leistungsfähigkeit erfolgen: z. B. die komfortorientierte Leistungsfä-
higkeit unter Berücksichtigung von Komfortkriterien hinsichtlich des Fassungsver-
mögens und die netzorientierte Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung von 
Mischbetrieb mit anderen Linien auf der Strecke. Diese Aspekte werden jedoch hier 
nicht untersucht. 

2.4.2 Fassungsvermögen 

Das Fassungsvermögen eines Kurses ist die Summe der Sitzplätze und der Steh-
plätze eines Zugverbands.  

Straßenbahn 

Die BOStrab gibt für am Straßenverkehr teilnehmende Fahrzeuge eine maximale 
Länge von 75 Metern (vgl. § 55 BOStrab) vor. Innerhalb dieser vom Gesetzgeber 
vorgegebenen Rahmenbedingungen gibt es viele unterschiedliche Konfigurationen 
von Fahrzeugtypen mit unterschiedlichen Fassungsvermögen. Herkömmliche Ty-
pen von Straßenbahnen haben ein Fassungsvermögen von mindestens 105 Plät-
zen in einteiliger Konfiguration. Bei Ausnutzung der maximalen Länge können theo-
retisch mehrteilige Konfigurationen mit bis zu 500 Plätzen eingesetzt werden.19 

U-Bahn 

U-Bahn-Systeme sind aus rechtlicher Sicht Straßenbahnen auf unabhängigem 
Bahnkörper, daher werden diese ebenfalls nach BOStrab betrieben. Dabei gelten 
sie jedoch als ĂBahnen auf unabhªngigem Bahnkºrperñ und sind daher von den bei 
Straßenbahnen geltenden Maximalmaßen ausgenommen. Dementsprechend kön-
nen Zugverbände von U-Bahnen länger und breiter ausgestaltet werden. Jedoch 
ergeben sich aus Anwendungssicht Einschränkungen hinsichtlich der Maximallän-
gen von Zugverbänden durch die sehr hohen Infrastrukturkosten für U-Bahnhöfe. 
Die derzeit in Deutschland gebräuchlichen Fahrzeugtypen haben ein Fassungs-
vermögen in der Spannweite von etwa 150 bis 950 Plätzen (als Zugverbände).20 

S-Bahn 

S-Bahnen werden in der Regel nach der EBO betrieben. Diese schreibt keine kon-
krete Längenbegrenzung eines Zugverbands in Metern vor, sondern definiert die 
Begrenzung wie folgt: ĂEin Zug darf nicht länger sein, als es seine Bremsverhältnis-
se, Zug- und Stoßeinrichtungen und die Bahnanlagen zulassen. Reisezüge dürfen 

                                                
19 Vgl. Schnieder, L. (2018), Betriebsplanung im öffentlichen Personennahverkehr. Ziele, 
Methoden, Konzepte, S. 68. Im Folgenden Schnieder 2018. 
20 Vgl. Schnieder 2018, S. 70. 
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nur dann länger als die Bahnsteige sein, wenn die Sicherheit der Reisenden durch 
betriebliche Anweisungen gewährleistet istñ (vgl. § 34 EBO). Die derzeit in Deutsch-
land gebräuchlichen Fahrzeugtypen haben Fassungsvermögen zwischen ca. 105 
und 550 Plätzen21. An einzelnen, sehr langen Bahnsteigen, können doppelt oder 
dreifach gekoppelte Zugverbände mit bis zu 1.650 Plätzen halten. 

TSB 

Die Verordnung über den Bau und Betrieb der Magnetschwebebahnen (MbBO), 
welche auch für das Verkehrssystem TSB gilt, schreibt keine maximale Länge für 
Magnetschwebebahnen vor. Das TSB besteht aus zwei bis sechs Sektionen, ein 
Zugverband kann aus maximal sechs Sektionen bestehen. Die Sektionen können je 
nach Einsatzgebiet mit einer unterschiedlichen Innenausstattung versehen werden. 
Je nach Anzahl und Ausstattung der Sektionen liegt das Fassungsvermögen zwi-
schen 90 und 127 Passagieren pro Sektion. Für die Maximalvariante beträgt das 
Fassungsvermögen demnach 762 Passagiere je Zugverband. 

2.4.3 Vergleich 

Um die Verkehrssysteme hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit zu vergleichen, wer-
den im Folgenden verschiedene quantitative und qualitative Eigenschaften unter-
sucht. 

2.4.3.1 Quantitative Parameter 

Haltestelleneinzugsbereich 

Die räumliche Erschließungsqualität eines Gebiets wird maßgeblich durch die Lage 
der Haltestellen und deren Einzugsbereich bestimmt. Letzterer kann mit der maxi-
mal zumutbaren Länge des Fußwegs vom Ausgangspunkt zur Einstiegshaltestelle 
bzw. von der Ausstiegshaltestelle zum Zielort definiert werden22. Die Einzugsberei-
che sind in Kernbereichen mit hoher Nutzungsdichte als größer zu definieren als in 
Bereichen mit geringerer Nutzungsdichte. Aufgrund der höheren Reisegeschwin-
digkeit sind Fahrgäste bei der Nutzung von Verkehrssystemen mit durchschnittlich 
längerer Reiseweite eher dazu bereit, längere Wege von der Haltestelle zum Zielort 
in Kauf zu nehmen. In der Literatur finden sich zur Bemessung des Haltestellenein-
zugsbereiches eine Vielzahl unterschiedlicher Angaben, so liegen die Richtwerte 
bei der Straßenbahn zwischen 300 und 800 Metern, bei der U-Bahn zwischen 400 
und 1.000 Metern und bei der S-Bahn zwischen 600 und 1.500 Metern.23 Für das 
Verkehrssystem TSB können je nach Anwendungsfall ähnliche Größen angenom-
men werden. 

 

                                                
21 Vgl. Schnieder 2018, S. 72. 
22 Vgl. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV (2010), Empfehlun-
gen für Planung und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs. Forschungsprojekt des 
Forschungsprogramms Stadtverkehr (FoPS) FA-Nr. 70.837/2009 im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [FGSV-Nr. 050], S. 8. Im Folgenden 
FGSV 2010. 
23 Vgl. ebd., S. 15f. 
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Haltestellenabstand 

Der Haltestellenabstand hat neben dem Einfluss auf die Erschließung eines Ge-
biets auch maßgeblichen Anteil an den erreichbaren Reisezeiten und damit an der 
Leistungsfähigkeit und Attraktivität eines Verkehrsmittels. Bei kürzeren Haltestel-
lenabständen verlängert sich die erreichbare Reisezeit, wodurch sich die Reisege-
schwindigkeit verringert. Begründet werden kann dies mit der Nichterreichung der 
Höchstgeschwindigkeit auf Streckenabschnitten sowie mit dem Fahrzeitmehrbedarf 
für Brems- und Verzögerungsvorgänge bei der Bedienung der Haltestellen und der 
dort erforderlichen Zeit für den Fahrgastwechsel24. Die mittleren Haltestellenab-
stände der jeweiligen Verkehrssysteme orientieren sich neben den genannten 
technischen Voraussetzungen auch an den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Für 
eine meist in innerstädtischen, dichter besiedelten Gebieten verkehrende Straßen-
bahn sind geringere Haltestellenabstände vorzusehen als für eine S-Bahn im dün-
ner besiedelten Vorort. Straßenbahnen haben mittlere Haltestellenabstände von 
300 bis 800 m, U-Bahnen von 400 bis 1.000 m und S-Bahnen von 600 bis 
1.500 m25. Beim Verkehrssystem TSB ist die erreichbare Höchstgeschwindigkeit 
von 150 km/h vorteilhaft gegenüber den Vergleichssystemen. Nach Angaben des 
Herstellers sind auch bei einem Haltestellenabstand von 1.000 m Maximalge-
schwindigkeiten zwischen 90 km/h und 100 km/h möglich, womit man ähnliche Ge-
schwindigkeiten wie die S-Bahn und deutlich höhere Geschwindigkeiten im Ver-
gleich zur Straßen- und U-Bahn erreicht. 

Reisegeschwindigkeit 

Die Reisegeschwindigkeit beschreibt die durchschnittlich erreichte Geschwindigkeit 
eines Verkehrsmittels auf einer Gesamtstrecke inklusive Haltezeiten an Haltestel-
len. Sie wird daher neben den technischen Parametern der allgemeinen zulässigen 
Höchstgeschwindigkeiten von Fahrzeug und Infrastruktur und Beschleunigungs- 
und Bremsvorgängen auch durch die Anzahl der Haltepunkte und die Zeit für den 
Fahrgastwechsel an ebendiesen bestimmt. Mit 15 bis 25 km/h ist die Reisege-
schwindigkeit der Straßenbahn niedriger als die der U-Bahn (30 bis 50 km/h) und 
der S-Bahn (bis 40 km/h)26. Die Beschleunigung des Systems TSB ist mit 1,3 m/s² 
auf einem ähnlichen Niveau wie die der meisten S-Bahn-Züge, jedoch ermöglicht 
die Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h des TSB vergleichbare Reisegeschwin-
digkeiten, je nach Anwendungsfall können sogar höhere Reisegeschwindigkeiten 
erreicht werden.  

Höchstgeschwindigkeit 

Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten der Verkehrssysteme wurden bereits in 
Kapitel 2.1 aufgeführt. Im Folgenden wird dies mit Beispielen aus deutschen Städ-
ten validiert. Die Maximalgeschwindigkeit der Straßenbahnen und U-Bahnen in den 
Großstädten Berlin, München, Nürnberg und Frankfurt liegt einheitlich bei 70 km/h 
(Straßenbahnen) bzw. 80 km/h (U-Bahnen). Während bei der S-Bahn in Berlin die 
maximal zulässige Geschwindigkeit auf vielen Abschnitten bei 80 km/h liegt, beträgt 

                                                
24 Vgl. Schnieder 2018, S. 24. 
25 Vgl. Dorsch, M. (2019), Öffentlicher Personennahverkehr. Grundlagen und 25 Fallstudien 
mit Lösungen, S. 64. Im Folgenden Dorsch 2019. 
26 Vgl. ebd., S. 38. 
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sie in den drei anderen genannten Städten 140 km/h, in Nürnberg bis zu 160 
km/h27. Das System TSB erreicht auf der freien Strecke bis zu 150 km/h. 

Typisches Platzangebot 

Das Fassungsvermögen einzelner Fahrzeuge wurde bereits im vorherigen Unter-
kapitel betrachtet. Zur Einordnung werden im Folgenden die Werte realer Ver-
kehrssysteme betrachtet. 

 
Tabelle 4: Platzangebot von realen Verkehrssystemen (Quelle: BVG, MVG, VAG, VGF)  

Bei den Werten ist zu beachten, dass nicht in jedem Fall die genaue Berechnungs-
grundlage des Platzangebots ermittelt werden konnte. Die Werte in der konkludie-
renden Tabelle 7 entsprechen daher einer Spannweite des Platzangebots bei ma-
ximalen Zugverbänden der untersuchten Städte. 

Für das System TSB nennt der Hersteller Max Bögl drei verschiedene Grundtypen. 
 

Typ Urban Metro Regional 

Sitzplätze 7-10 20 ï 25 35 ï 40  

Stehplätze 115-120 75 ï 90 40 - 55 

Fassungsvermögen 125-127 100 ï 110 80 ï 90 

Tabelle 5: Fassungsvermögen Sektionstypen TSB (Quelle: Firmengruppe Max Bögl) 

Theoretisch könnten bei einem Sechs-Sektionen-Zugverband als längste Version 
bis zu 762 Passagiere transportiert werden. 

Typische Fahrzeugfolgezeit/Takt 

Auch die Bemessung des Takts einer Linie orientiert sich maßgeblich an der Sied-
lungsstruktur. Eine dichte Vertaktung mit kurzen Fahrzeugfolgezeiten erhöht auf-
grund kurzer Wartezeiten an den Haltestellen die Attraktivität des Verkehrsmittels 

                                                
27 Vgl. Deutsche Bahn AG, (2020, 8. Juni), Ein feiner Zug der S-Bahn Nürnberg [Presse-
meldung] https://www.deutschebahn.com/pr-muenchen-de/aktuell/presseinformationen/Ein-
feiner-Zug-der-S-Bahn-Nuernberg-5275152 (letzter Zugriff am: 19.11.2020). 

einzeln
Zugverband 

(max.)
einzeln

Zugverband 

(max.)
einzeln

Zugverband 

(max.)

Berlin 143-243 286 650-750 750 292-363 1452

München 110-227 260 290-940 940 458-544 1088

Nürnberg 157-222 222 290-604 604 469-500 1000

Frankfurt 170-179 179 174-184 736 434-544 1088

Platzangebot Sitz- und Stehplätze

Straßenbahn U-Bahn S-Bahn
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für Fahrgäste, ist jedoch mit einem höheren Fahrzeugeinsatz und somit mit höhe-
ren Betriebskosten verbunden. Taktungen von Straßenbahnen können zumeist in 
einer Größenordnung von 10-Minuten-Takt (in innerstädtischen Bereichen) bis 30-
Minuten-Takt (außerorts) angesetzt werden. Bei U-Bahnen als rein innerstädtisches 
Verkehrsmittel werden dichtere Fahrzeugfolgezeiten erwartet, diese liegen zwi-
schen 5 und 15 Minuten. S-Bahnen verkehren in Bereichen dichterer Besiedlung 
zumeist im 20-Minuten-Takt, wobei diese Fahrzeugfolge auch durch Überlagerung 
von mehreren Linien erreicht werden kann. Bei dünnerer Besiedlung verkehren S-
Bahnen weniger häufig, mindestens jedoch alle 60 Minuten.28 Die dünnere Taktung 
auf Außenästen begründet sich neben ggf. niedrigerer Nachfrage oftmals auch mit 
Kapazitätsengpässen auf Abschnitten im Mischverkehr mit höherwertigem Schie-
nenverkehr.  

 
Tabelle 6: Fahrzeugfolgezeiten von realen Verkehrssystemen zu den Hauptverkehrszeiten (Quelle: 

Fahrpläne BVG, MVG, VAG, VGF)  

Die realen Werte entsprechen weitgehend den in der Literatur genannten Werten. 
Jedoch ist hervorzuheben, dass durch die Überlagerung von mehreren Linien auf 
besonders aufkommensstarken Innenstadtabschnitten wesentlich dichtere Zugfol-
gezeiten erreicht werden, zum Beispiel bei der U-Bahn Nürnberg und im S-Bahn-
Verkehr auf der Stammstrecke München. 

Aufgrund des automatisierten und fahrerlosen Systems sind beim TSB geringe 
Fahrzeugfolgezeiten ab 80 Sekunden möglich, sofern die Streckenführung dies 
grundsätzlich erlaubt. 

Leistungsfähigkeit pro Stunde 

Die Leistungsfähigkeit hängt maßgeblich vom Fassungsvermögen und vom Takt 
der Linie ab. Die Leistungsfähigkeit von Straßenbahnen liegt bei etwa 1.500 Perso-
nen pro Stunde und Richtung, eine U-Bahn kann ca. 10.000 und eine S-Bahn ca. 
25.000 Fahrgäste transportieren29. Beim System TSB kann je nach Anzahl der Sek-
tionen unterschieden werden, die Spannweite reicht je nach Konfiguration zwischen 
7.200 und 34.290 Personen. Die in der Literatur genannten Angaben über die Leis-
tungsfähigkeit entsprechen einer Einordung bei Einhaltung wirtschaftlich vertretba-
rer Bedingungen. Technisch gesehen können die jeweiligen Werte durch kürzeste 

                                                
28 Vgl. Dorsch 2019, S. 36f. 
29 Vgl. ebd., S. 64. 

Einzellinie

Überlagerung 

von Linien

(max.)

Einzellinie

Überlagerung 

von Linien

(max.)

Einzellinie

Überlagerung 

von Linien

(max.)

Berlin 10 3,5 5-10 2,5 10-20 2,5

München 10 2,5 5-10 2,5 10-20 2

Nürnberg 10 5 3,5-5 1,75 20 10

Frankfurt 10 2,5 7,5-15 2,5 15-30 2,5

Fahrzeugfolgezeit/Takt in Minuten

Straßenbahn U-Bahn S-Bahn
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Zugfolgezeiten und durch Bildung maximal langer Zugverbände auch darüber lie-
gen. Daher wird in Tabelle 5 eine Spannweite zwischen dem Literaturwert (für ein-
zelne Linien) und einem berechneten Wert (bei Überlagerung mehrerer Linien und 
langen Zugverbänden) dargestellt. 

Übersicht 

Tabelle 7 stellt die zuvor ermittelten Parameter der Verkehrssysteme gegenüber. 
Da allgemein gültige Aussagen nur schwer zu treffen sind, werden dabei teilweise 
auch Spannweiten angegeben. 

 
Tabelle 7: Leistungsfähigkeit Verkehrssysteme, quantitative Parameter, Werte gerundet (Datenquellen 

siehe Fußnoten Parameter) 

2.4.3.2 Qualitative Parameter 

Infrastruktur 

U-Bahnen und das TSB verkehren kreuzungsfrei auf einem eigenen separaten 
Fahrweg (unabhängiger Bahnkörper) und sind daher betrieblich flexibler als Stra-
ßenbahnen. S-Bahnen teilen sich auf vielen Abschnitten das Gleis mit anderen Ei-
senbahnverkehren (Ausnahme: weitgehend betrieblich unabhängiges Netz der S-
Bahn Berlin) und sind daher betrieblich eingeschränkter. Straßenbahnen verkehren 
zumeist auf einem straßenbündigen oder besonderen Bahnkörper und stehen da-
her unter Einfluss anderer Verkehrsarten wie z.B. dem motorisierten Individualver-
kehr. 

Abstandssicherung 

Die in dieser Studie dargestellten Verkehrssysteme verkehren mit verschiedenen 
Arten der Abstandssicherung. Zunächst muss zwischen Fahren auf Sicht und Fah-
ren im Raumabstand unterschieden werden. 

Verkehrssystem Straßenbahn U-Bahn S-Bahn TSB

Haltestelleneinzugsbereich [m] 300-800 400-1.000 600-1.500 300-1.500

Haltenstellenabstand 

(bei typischer Reisegeschwindigkeit) [m]
200-600 500-1.500 1.000-3.000 1.000-3.000

Reisegeschwindigkeit [km/h] 15-25 30-50 bis 40 40-60

Höchstgeschwindigkeit [km/h] 70 70-80 80-160 150

Typisches Platzangebot eines langen 

Zugverbands (Fassungsvermögen)
180-280 600-940 1000-1450 540-760

Typische Fahrzeugfolgezeit/Takt

einer Linie [min]
10-30 5-15 20-60 1,33-15

Leistungsfähigkeit pro Stunde 

(Anzahl Personen)
1.500-5.500 10.000-22.500 25.000-35.000 2.000-34.000

Leistungsfähigkeit des Systems
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Abbildung 18: Arten von Abstandssicherung (Quelle: Theeg)30 

Im Folgenden werden die von den im Rahmen dieser Studie zu untersuchenden 
Verkehrssystemen genutzten Arten von Abstandssicherung näher beschrieben: 

In der Regel fahren Straßenbahnen auf Sicht, das heißt der Abstand zu vorausfah-
renden Fahrzeugen wird durch Fahrer_innen der folgenden Fahrzeuge manuell 
geregelt. Dies bedeutet, dass Fahrzeuge einander in einem Abstand folgen können, 
der es dem hinterherfahrenden Fahrzeug ermöglicht, gegebenenfalls rechtzeitig 
zum Stillstand zu kommen.31 Dadurch sind theoretisch sehr enge Taktfolgen mög-
lich, jedoch ist der Betrieb somit auch unberechenbarer.  

Beim Fahren im festen Raumabstand wird immer ein fester Abstand zwischen den 
Zügen gehalten.  

 
Abbildung 19: Fahren im festen Raumabstand (Quelle: Piesker)32 

Der Abstand ist geschwindigkeitsunabhängig und wird durch Hauptsignale in 
Blockabschnitte unterteilt, in denen sich jeweils immer nur ein Zug befinden darf. 
Die Blockabschnitte haben dabei mindestens einen Abstand, der dem Bremsweg 

                                                
30 Theeg, G. (2011), Ein Beitrag zur Systematisierung der Bahnsicherungstechnik auf inter-
nationaler Ebene, S. 20, abrufbar unter:  
https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A25583/attachment/ATT-0/ (letzter Zugriff am: 
04.12.2020).  
31 Vgl. Dorsch 2019, S. 55. 
32 Nach Piesker, B. (2007), Constraint-basierte Generierung realitätsnaher Eisenbahnnetze, 
S. 24, abrufbar unter: https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/ 
frontdoor/deliver/index/docId/1347/file/piesker_diplom.pdf (letzter Zugriff am: 04.12.2020). 
Im Folgenden Piesker 2007.  
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der zulässigen Geschwindigkeit entspricht. Das Fahren im Raumabstand ist im Ei-
senbahnverkehr und damit auch bei der S-Bahn weit verbreitet. Auch U-Bahnen 
verkehren zumeist mit dieser Art der Abstandssicherung.33 

Beim Fahren im absoluten Bremswegabstand folgt der nachfolgende Zug mit einem 
Abstand, der seinem tatsächlichen Bremsweg und zusätzlich einem vorgegebenen 
Sicherheitsabstand entspricht.  

 
Abbildung 20: Fahren im absoluten Bremswegabstand (Quelle: Stebens)34 

Nach diesem Prinzip funktioniert das System Linienzugbeeinflussung (LZB). Dabei 
findet eine kontinuierliche Überwachung der Geschwindigkeit und Position des Zu-
ges statt. Die Triebfahrzeugführer_innen werden mittels einer Anzeige im Führer-
stand über die Sollgeschwindigkeit, die aktuelle Zielentfernung und die Zielge-
schwindigkeit informiert, wodurch keine ortsfesten Signale mehr nötig sind. Einge-
setzt wird die Linienzugbeeinflussung bei Streckengeschwindigkeiten über 
160 km/h und bei einigen Verkehrssystemen mit hoher Zugfolge.35 In Deutschland 
wird LZB u.a. bei der S-Bahn München (Stammstrecke) und bei den U-Bahn-
Systemen in München (ganzes Netz) und Nürnberg (Linie U2) eingesetzt. 

Beim Fahren im relativen Bremswegabstand ist zwischen zwei aufeinander folgen-
den Fahrzeugen mindestens der Abstand freizuhalten, welcher der Differenz der 
sich überlagernden geschwindigkeitsabhängigen Bremswege entspricht. Das TSB 
kann im relativen Bremswegabstand fahren. 

Flexibilität 

Mit Nachfrageschwankungen im Tages- und Wochenverlauf muss bei allen Ver-
kehrssystemen gerechnet werden. Daher bedarf es einer flexiblen Kapazitätspla-
nung. Diese kann neben der Anpassung des Takts einer Linie zu bestimmten Ta-
geszeiten auch durch die Anpassung der Gefäßgrößen erfolgen. Bei kleineren 
Fahrzeuggrößen können einzelne Fahrzeuge in der Regel leichter zu längeren 
Zugverbänden gekoppelt werden36. Bei Straßenbahnen, U-Bahnen und S-Bahnen 
können einzelne Wägen gemäß den in Kapitel 2.4.2 genannten Maximallängen für 

                                                
33 Vgl. Pachl, J. (2013), Systemtechnik des Schienenverkehrs. Bahnbetrieb planen, steuern 
und sichern, S. 38f. 
34 Stebens, A. (2001), Simulation von Eisenbahnverkehr auf der Basis von Zellularautoma-
ten, S. 16, abrufbar unter: https://duepublico2.uni-due.de/ 
servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00005150/Stebens_Dissertation.pdf  
(letzter Zugriff am: 04.12.2020). 
35 Vgl. Piesker 2007, S. 48. 
36 Vgl. Dorsch 2019, S. 65. 
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Zugverbände gekoppelt werden. Beim System TSB ist während des laufenden Be-
triebes keine Kopplung von Fahrzeugen und keine flexible Anpassung der Anzahl 
der Sektionen pro Zugverband vorgesehen. Jedoch kann eine Anpassung der 
Fahrzeuglänge (durch Reduzieren bzw. Einsetzen von Sektionen) nach Angaben 
des Herstellers innerhalb eines halben Tages erfolgen.  

Personalanforderungen 

Die herkömmlichen Systeme Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn verkehren zumeist 
nicht automatisiert und benötigen daher neben Personal in der Werkstatt und in der 
Betriebsleitstelle auch im Fahrzeug befindliches Fahrpersonal. Das System TSB 
verkehrt als ĂBegleiterloser Betriebñ der Automatisierungsstufe 4 nach UITP 
(GradeofAutomation 4, GoA4)37 und benötigt daher kein Fahrpersonal im Fahrzeug. 
Für die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge und der Infrastruktur sowie für 
die zentrale Betriebsüberwachung wird Personal benötigt. Das Personal der Be-
triebsleitstelle, welches beim TSB ausschließlich für die Sicherstellung der Stör-
fallerkennung und das Störfallmanagement zuständig ist, kann parallel auch andere 
Verkehrssysteme überwachen. Durch den hohen Automatisierungsgrad und die 
Möglichkeit kurzer Zugfolgezeiten kann die Anzahl der Fahrzeuge aus der Leitstel-
len heraus leicht den Fahrgastaufkommen angepasst werden (keine Vorhaltung 
von Personal). 

Verspätungsanfälligkeit 

Der Wissenschaftliche Beirat beim BMVI nennt die folgenden Komponenten als 
Einflüsse auf die Zuverlässigkeit eines Verkehrssystems 38 : 

Ʒ Kapazität und Qualität der Infrastruktur 

Ʒ Unterhaltung der Infrastruktur 

Ʒ Leistungsvermögen der Steuerungssysteme 

Ʒ Qualifikation und Handlungszuverlässigkeit des beteiligten Personals 

Ʒ Störungssicherheit der Fahrzeuge 

Ʒ Sicherheit gegen Unfälle 

Ʒ Eingriffe von außen 

Ʒ Witterungseinflüsse 

Die Straßenbahn als zum Teil im Straßenraum verkehrendes Verkehrssystem ist im 
Vergleich besonders verspätungsanfällig. Die S-Bahn verkehrt zwar in der Regel 
auf einem unabhängigen Bahnkörper, die Trasse ist somit aufgrund ihrer Lage und 
Bauart getrennt vom übrigen Verkehr, jedoch teilt sie sich - besonders außerhalb 
der Stadtzentren ï oftmals Trassen im Mischbetrieb mit höherwertigen und damit 
auch betrieblich höher priorisierten Eisenbahnzügen. Daher ist sie ebenfalls anfällig 

                                                
37 Klassifizierung der Automatisierungsgrade nach: Internationaler Verband für öffentliches 
Verkehrswesen UITP (2012), Metro Automation Facts, Figures and Trends, S. 1f., abrufbar 
unter: http://metroautomation.org/wp-content/uploads/2012/12/ 
Automated_metros_Atlas_General_Public_2012.pdf (letzter Zugriff am: 04.12.2020). 
38 Wissenschaftlicher Beirat für Verkehr (2008), Zuverlässigkeit der Verkehrssysteme, S. 4, 
abrufbar unter: https://tu-
dresden.de/bu/verkehr/ila/ifl/ressourcen/dateien/kooperation/beirat/2008/ 
Stellungnahme_des_Beirats_beim_BMVI_2008_Zuverlaessigkeit_der_ 
Verkehrssysteme.pdf?lang=de (letzter Zugriff am: 04.12.2020). 
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für Verspätungen. U-Bahn-Fahrzeuge verkehren auf eigenem Fahrweg und zumeist 
unter der Erde und sind somit vor äußeren Einflüssen (z. B. auch Witterungsein-
flüssen) sehr gut geschützt. Das System TSB kann aufgrund des eigenen Fahr-
wegs und der automatisierten Technik (geringes Potenzial für menschliches Versa-
gen) ebenfalls als wenig verspätungsanfällig betrachtet werden. Jedoch muss hin-
zugefügt werden, dass für das TSB keine Daten bezüglich der Störungssicherheit 
der Infrastruktur vorliegen und dieser Aspekt daher nicht bewertet werden kann. 

Topographische Rahmenbedingungen 

Gemäß den in Kapitel 2.3 genannten Trassierungsparametern ist das System TSB 
insbesondere durch die möglichen höheren Fahrweglängsneigungen als System 
mit geringeren Einschränkungen durch die Topographie zu bewerten als die her-
kömmlichen Verkehrssysteme.  

Übersicht: 

Tabelle 8 stellt die ermittelten Parameter der Verkehrssysteme gegenüber. 

 
Tabelle 8: Leistungsfähigkeit Verkehrssysteme, qualitative Parameter (Zusammenfassung) 

2.4.4 Zwischenfazit 

Das TSB stellt sich als sehr flexibel einsetzbares und leistungsfähiges Verkehrssys-
tem dar. 

Da es auf eigenem Fahrweg verkehrt und als vollautomatisiertes System eine sehr 
geringe Fahrzeugfolgezeit ermöglicht, weist es einerseits eine stabile betriebliche 
Qualität auf und ermöglicht es andererseits, eine hohe Personenanzahl je Stunde 
zu transportieren. Es könnte damit den typischen Einsatzbereich von Straßen-, U- 
und S-Bahnen aus betrieblicher Sicht überwiegend abdecken. 

Bei längeren Haltestellenabständen besticht das TSB durch seine höhere Maximal-
geschwindigkeit im Vergleich zu den anderen Systemen. Dies wirkt sich auch posi-
tiv auf die Reisegeschwindigkeit und die Reisezeit aus.  

Die fehlende Möglichkeit zur verkehrsaufkommensangepassten Bildung von Zug-
verbänden aus Einzelfahrzeugen während des laufenden Betriebs ist aufgrund des 
fahrerlosen Betriebes nicht zwingend als betrieblicher Nachteil zu werten. 

Verkehrssystem Straßenbahn U-Bahn S-Bahn

Infrastruktur

eigener Fahrweg, 

teilweise auch im 

Straßenraum

eigener Fahrweg

eigener Fahrweg, 

teilweise auch 

Mischbetrieb

Art der Abstandssicherung Fahren auf Sicht Fahren im Raumabstand Fahren im Raumabstand

Flexibilität (betrieblich)
Kupplung+

Taktverdichtung

Kupplung+

Taktverdichtung

Kupplung+

Taktverdichtung

Personalanforderungen

Verspätungsanfälligkeit hoch gering mittel

Topographische Rahmenbedingungen höhere Einschränkungen höhere Einschränkungen höhere Einschränkungen 

gering

geringere Einschränkungen

Leistungsfähigkeit des Systems

TSB

nur Taktverdichtung

Betriebsleitstelle, 

Werkstattpersonal, aber 

kein/e Fahrzeugführer/in

Betriebsleitstelle, Werkstattpersonal und i.d.R. je Fahrzeug ein/e Fahrer/in 

(Status quo)

eigener Fahrweg

Fahren im Raumabstand
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2.5 Energiebedarf und Emissionen 

In diesem Kapitel wird der Energiebedarf der verschiedenen Verkehrssysteme er-
mittelt und dargestellt. Die Energiebedarfe bilden die Grundlage zur Berechnung 
der Luftschadstoffe (Emissionen), weswegen die entsprechenden Teilkapitel aufei-
nander aufbauen. Ergänzend werden weiterhin die Geräuschemissionen im Ver-
gleich angegeben.  

2.5.1 Energiebedarf 

Wie im Kapitel 2.4 zur Leistungsfähigkeit stellt sich auch beim Thema des Energie-
bedarfs die zentrale Frage nach dem Vergleichsmaßstab. Da es für die etablierten 
Verkehrssysteme keine einheitlichen Testzyklen zur Energiebedarfsermittlung ähn-
lich dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) oder dem Worldwide harmonized 
Light duty driving Test Cycle (WLTC) aus dem Pkw-Bereich gibt, ist keine normierte 
Vergleichsbasis vorhanden. In der Folge sind veröffentlichte Energiebedarfe von 
Straßen-, U- und S-Bahnen sehr von den individuellen Einsatzcharakteristika ab-
hängig und diese sind von Einsatzort/-fall zu Einsatzort/-fall sehr verschieden. Fol-
gende wesentliche, individuelle Einflussfaktoren auf den Energiebedarf bzw. seine 
Berechnung sind für alle untersuchten Nahverkehrssysteme zu nennen: 

Ʒ Liniencharakteristik (z. B. Anzahl und Abstand von Haltestellen) 

Ʒ Topographie 

Ʒ äußere Verkehrseinflüsse (Mischverkehr mit MIV, Streckenauslastungen, Signa-
lisierung) 

Ʒ Fahrgastkapazitäten im Zusammenhang mit Fahrzeuggrößen und ïverbünden 

Ʒ technologischer Stand bzgl. Energieeffizienz bzw. Wirkungsgraden 

Ʒ automatisierter Betrieb gegenüber individueller Fahrereigenschaften 

Ʒ Rückspeisefähigkeit der durch das Bremsen generierten elektrischen Energie  

Ʒ Betrachtung des Energiebedarfs in Abhängigkeit des gewählten Ausschnitts der 
Energiekette (Tank-to-Wheel bzw. Well-to-Wheel) 

 

Weiterhin gibt es unterschiedliche Bezugsgrößen für den Energiebedarf (z. B. be-
zogen auf einen Fahrzeug-Kilometer, einen Platz- oder auf einen Personenkilome-
ter), die die Vergleichbarkeit ebenfalls verkomplizieren. Erschwert wird ein Ver-
gleich auch durch die Zusammenfassung verschiedener Verkehrssysteme in eine 
Kategorie oder die Angabe eines statistisch ermittelten Mittelwertes. Öffentlich ver-
fügbare Werte (siehe z. B. Abbildung 21) stellen daher keine Basis für einen fun-
dierten und möglichst objektiven Vergleich dar, zumal die genauen Parameter, auf 
deren Grundlage die Werte ermittelt wurden, in der Regel nicht verfügbar sind. 
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Abbildung 21: Entwicklung des spezifischen Energiebedarfs im Personenverkehr (Quelle: Umweltbun-

desamt)39 

Auch eine Ermittlung des Energiebedarfs auf Basis des in der Standardisierten Be-
wertung vorgesehenen Berechnungsansatzes40 liefert keine verwertbare Ver-
gleichsbasis für den zugrundeliegenden Anwendungsfall, da hier auch nicht nach-
vollziehbar ist, wie sich die genannten Einheitssätze zur Berechnung zusammen-
setzen. 

Aufgrund der vorgenannten Einschränkungen wurde entschieden, den Vergleich 
des Energiebedarfs auf Basis der in Kapitel 2.2 eingeführten prototypischen Refe-
renzfälle durchzuführen. Hierdurch wird das TSB anwendungsfallbezogen mit den 
anderen Verkehrssystemen individuell verglichen.  

2.5.1.1 Straßen-, U- und S-Bahn 

Die Werte für Straßen-, U- und S-Bahn wurden auf Basis der in Tabelle 10 (siehe 
Kapitel 2.5.1.3) enthaltenen praktischen Fahrzeug-Anwendungsfälle berechnet. Ziel 
ist es, hiermit eine reale Bandbreite an Fahrzeugtypen und Fahrgastkapazitäten 
abzubilden. Angelehnt an Kapitel 2.4 wurden auch hier wiederum Vergleichsfahr-
zeuge aus den Städten Berlin (B), München (M), Nürnberg (N) und Frankfurt (F) 
ausgewählt. Diese Städte setzen alle drei Vergleichssysteme parallel ein. Auf 
Grundlage der technischen Fahrzeugparameter wurde anhand der fahrdynami-
schen Gleichungen (Luft-, Roll-, Steigungs- sowie Beschleunigungswiderstand) und 
unter Berücksichtigung des Energiebedarfs der Nebenverbraucher (ohne Heizung 
und Klimatisierung) jeder Referenzfall mit dem ihm entsprechenden Fahrzeugtypus 
simuliert. Die im Rahmen der Simulation verwendeten technischen Parameter zu 

                                                
39 Abrufbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/ 
384/bilder/dateien/5_abb_spezif_energieverbrauch-pv_2020-02-14.pdf (letzter Zugriff am: 
22.11.2020). 
40 Standardisierte Bewertung, Anlage 1 ï Datenvorgaben, Kosten und Wertansätze 
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den Fahrzeugen - insbesondere das Fahrzeugleergewicht, die Stirnfläche sowie die 
Fahrgastkapazität - entstammen Produktdatenblättern der einzelnen Hersteller so-
wie der Literatur41 42 43. Die Systemgrenze wurde so gewählt, dass nur Energieflüs-
se bzw. Wirkungsgrade ab der Stromschiene bzw. ab dem Fahrdraht (Tank-to-
Wheel) in die Berechnungen mit einbezogen wurden. Eine Energierückspeisung 
beim Bremsen wird nicht berücksichtigt. Zur Energiebedarfsberechnung wurde 
durch den Gutachter die etablierte Eisenbahnsystem-Simulationssoftware Open-
Track der OpenTrack Railway Technology GmbH verwendet.  

Die fahrzeugübergreifend gewählten pauschalen Eingangsgrößen sind nachfolgend 
in Tabellenform dargestellt: 
 

Parameter mit Einheit 

Werte 

Straßen-
bahn 

U-Bahn S-Bahn 

Gewicht je Fahrgast in kg 70 

Fahrgast-Auslastung in % 50 

systemischer Gesamtwirkungsgrad in % (berücksich-
tigt Antriebsstrang und Nebenverbraucher, ohne 
HVAC) 

75 

Drehmassenzuschlagsfaktor 1,1 

Rollwiderstandsfaktor (Formel von Strahl 
für Triebfahrzeuge) 

3,3 

Luftwiderstandskoeffizient (Formel von Strahl 
für Triebfahrzeuge) 

0,055 

max. Beschleunigung in m/s² 1,2 1 - 1,3 1,0 

max. Verzögerung in m/s² -1,2 -1,2 -1,0 

Tabelle 9: Ausgewählte pauschale Eingangsgrößen für die Energiebedarfsberechnung der Systeme 

Straßen-, U- und S-Bahn 

2.5.1.2 TSB 

Seitens der Firma Max Bögl wurde ebenfalls anhand der Referenzfälle mit einem 
virtuellen Fahrzeugmodell eines zwei-, drei und viergliedrigen TSB-Fahrzeugs eine 
Energieflusssimulation durchgeführt und die Werte an den Gutachter übergeben. In 
allen Fällen ist auch für das TSB eine 50%ige Fahrgastauslastung der Fahrzeuge 
unterstellt. Simuliert wurde eine Fahrt in dem jeweiligen Referenzfall. Es ist davon 
auszugehen, dass die für das TSB ermittelten Werte eine höhere Genauigkeit auf-
weisen als die der Vergleichssysteme, da die Simulationsergebnisse des TSB 
durch die Firma Max Bögl mit einer großen Bandbreite an realen Messdaten kalib-
riert und validiert wurden.  

2.5.1.3 Vergleich der Energiebedarfe 

Für die vergleichende Betrachtung ist nochmals auf die zur Einleitung in das Kapitel 
2.5.1 dargelegten Problemstellungen bei der Wahl der Parameter hinzuweisen. 

                                                
41 Ihme, J. (2019), Schienenfahrzeugtechnik. 
42 Pachl, J. (2013), Systemtechnik des Schienenverkehrs. 
43 Hürlimann, D. (2002), Objektorientierte Modellierung von Infrastrukturelementen und 
Betriebsvorgängen im Eisenbahnwesen. 
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Diese stehen in einem engen Zusammenhang mit der in Kapitel 2.4 diskutierten 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Systeme. Die Wahl der Bezugsgröße Personenki-
lometer hängt direkt mit der zugrundeliegenden Fahrgastkapazität des betrachteten 
Fahrzeugs und der gewählten Auslastung zusammen. Um eine geeignete Ver-
gleichsbasis abzubilden, wurde den jeweiligen Systemen entsprechende Fahrzeug-
konfigurationen des TSB gegenübergestellt, welche im gleichen Fahrgastkapazi-
tätsbereich liegen. 

Die Ergebnisse sind Tabelle 10 zu entnehmen. 

 
Tabelle 10: Vergleich der Energiebedarfe auf Basis der prototypischen Referenzstrecken.  

Insgesamt zeigt sich, dass sich der Energiebedarf des TSB im Vergleich zu den 
anderen Verkehrssystemen in sehr ähnlichen Größenordnungen bewegt. Es sei 
jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass für eine streckenbezogene verglei-
chende Beurteilung eine spezifische Untersuchung des jeweiligen Anwendungs-
rahmens notwendig ist. Die hier gezeigten Werte dienen lediglich einer Einordnung 
der Größenordnung. Nichtsdestotrotz lässt sich ableiten, dass der Energiebedarf 
des TSB eher kein Kriterium ist, das eine Systementscheidung maßgeblich beein-
flussen würde. 

Abschließend ist grundsätzlich noch festzuhalten, dass ein automatisierter Betrieb 
bei allen Verkehrssystemen die Energieeffizienz mutmaßlich erhöhen würde. Dies 
ist hierin begründet, dass beim vollautomatisierten Fahren individuelles Fahrerver-
halten keinen Einfluss hat und zudem die Möglichkeit besteht, das Bremsen und 
Anfahren von Bahnen lokal aufeinander abzustimmen und hierüber die rückge-
speiste Bremsenergie effizient im Netz zu nutzen. Diese technologische Option 
wurde bei keiner der in der vorliegenden Studie durchgeführten bzw. dargestellten 
Simulationen berücksichtigt.  

max. 50% kWh kWh/km

kWh/Pkm

(50% Aus-

lastung)

Durch-

schnittswert in 

kWh/Pkm

(50% Aus-

lastung)

BT Flexity B, BVG 41 50 248 124 88 7,4 0,06

Siemens Avenio M, MVG 37 48 216 108 84 7,0 0,07

ABB/Stadler Typ GTV6 N, VAG 34 40 222 111 76 6,4 0,06

BT Flexity Classic F, VGF 30 41 179 90 76 6,4 0,07

26 37 202 101 64 5,3

Stadler Baureihe IK B, BVG 52 87 328 164 77 15,5 0,09

DWA Typ B M, MVG 38 57 290 145 55 11,0 0,08

Siemens G1 N, VAG 76 125 604 302 106 21,2 0,07

BT U5 F, VGF 25 38 184 92 38 7,6 0,08

38 56 318 159 67 13,5

BT Baureihe 481 B, DB 37 59 294 147 198 9,9 0,07

BT Baureihe 423 M, DB 67 105 544 272 321 16,1 0,06

Alstom Baureihe 1440 N, DB 73 116 469 235 336 16,8 0,07

Siemens Baureihe 425 F, DB 68 114 434 217 331 16,6 0,08

51 74 404 202 247 12,4

Referenzfall S-Bahn

20
0,07

TSB (4 Sektionen) 0,06

Referenzfall U-Bahn

5
0,08

TSB (3 Sektionen) 0,08

Referenzfall Straßenbahn

12
0,06

TSB (2 Sektionen) 0,05

Vergleichssysteme Straßen-/U-/S-Bahn

Fahrzeug

Stadt, 

Betrei-

ber

Stre-

cken-

länge

in km

Fahr-

zeug-

länge

in m

Leer-

ge-

wicht

in t

Kapazität Sitz-/ 

Stehplätze
Energiebedarf
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2.5.2 Emissionen 

2.5.2.1 Luftschadstoffe 

Luftschadstoffe entstehen bei der Verbrennung fossiler Energieträger. Besonders 
der Verkehrssektor spielt bei der Schadstoff-Emission eine entscheidende Rolle. 
Dabei ist hauptsächlich der Straßenverkehr für Schadstoff-Emissionen verantwort-
lich. Zwar verursacht auch die Schiene, vorgelagert bei der Stromproduktion im 
Kraftwerk, Schadstoff-Emissionen, diese sind jedoch geringer als im Straßenver-
kehr und verringern sich immer weiter durch die steigenden Anteile erneuerbarer 
Energien und Verbesserungen in der Kraftwerktechnik.44 

Bei der vergleichenden Beurteilung der Luftschadstoffemissionen verschiedener 
Verkehrssysteme stellt sich, wie auch beim Thema des Energiebedarfs (siehe Kapi-
tel 2.5.1), wieder die Herausforderung, dass hierzu veröffentlichte Angaben nicht 
nach den einzelnen Systemen Straßen-, U- und S-Bahn differenzieren und zusätz-
lich eine gewisse Auslastung bei der Bezugsgröße Pkm unterstellen. Weiterhin er-
schließt sich nicht im Detail, auf welcher statistischen Datenbasis die Werte ermit-
telt wurden. Beispielhaft hierfür sei auf die nachfolgend gezeigte Tabelle des Um-
weltbundesamtes verwiesen. 

 
Abbildung 22: Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel im Personenver-

kehr 2019 (Quelle: Umweltbundesamt. Zur besseren Lesbarkeit sind die Fußnoten zur 

Tabelle der zugrundeliegenden Quelle zu entnehmen)45 

Die in der Tabelle dargestellten Werte ber¿cksichtigen beim Feinstaub (ĂPartikelñ) 
beispielsweise keinen Abrieb durch Reifen, Räder, Bremsen oder bei der Energie-
zufuhr. Dies erschwert insbesondere den Vergleich mit einer Magnetschwebebahn, 
die naturgemäß (fast) keinen Abrieb erzeugt. Weiterhin ist die Wahl des zugrunde-
liegenden Strommixes entscheidend für die Emissionen, vor allem im Zusammen-
hang mit dem gewählten Bezugsjahr.  

Analog zum Teilkapitel 2.5.2.1 wurde sich auch bei der Ermittlung der Emissionen 
ausschließlich auf die Referenzfälle gemäß Kapitel 2.2 als Berechnungsgrundlage 
beschränkt. Weiterhin werden ausschließlich die wichtigsten bei der Stromerzeu-
gung entstehenden Luftschadstoffe und Treibhausgase bei der Bewertung berück-
sichtigt. Die entsprechend in Tabelle 11 aufgeführten Emissionen beziehen sich 

                                                
44 Laut Interessenverband ĂAllianz pro Schieneñ in einem Internetdossier: Allianz pro Schie-
ne (2019), Luftschadstoffe: Sauber, die Bahnen, abgerufen unter: https://www.allianz-pro-
schiene.de/themen/umwelt/schadstoff-emissionen/ (letzter Zugriff am 19.11.2020). 
45 Abrufbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-
laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr (letzter Zugriff am 
19.02.2021). 
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ausschließlich auf den deutschen Strommix des Jahres 2018. Hierbei enthalten die 
Werte nur die direkten Emissionen der Stromerzeugung. Durch Vorketten wie z. B. 
bei der Förderung der Brennstoffe entstandene Emissionen werden nicht berück-
sichtigt. Dies entspricht somit den internationalen Vorgaben für die Emissionsbe-
richterstattung der Treibhausgase und der Luftschadstoffe. 

Die einzelnen Emissionswerte werden je Verkehrssystem mit deren Energiebedar-
fen aus Tabelle 10 folgendermaßen multipliziert: Für Straßen-, U- und S-Bahn wird 
der jeweilige durchschnittliche Energiebedarf in kWh je Referenzfall berechnet. Als 
Bezugsgröße werden analog zum vorherigen Kapitel Personenkilometer (Pkm) ge-
wählt. Hierzu wird wiederum eine 50%ige Fahrzeugauslastung unterstellt und die 
jeweilige Streckenlänge der Referenzfälle berücksichtigt (Straßenbahn Referenzfall: 
12 km, U-Bahn Referenzfall: 5 km, S-Bahn Referenzfall: 20 km). Die jeweiligen ma-
ximalen Fahrgastkapazitäten sind dem Kapitel 2.5.1 zu entnehmen. 

 
Tabelle 11: Spezifische Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix (Quelle: Umweltbundesamt)46 

Da die Emissionsanalyse vollumfänglich auf den zuvor berechneten Energiewerten 
basiert, ergeben sich hierzu analoge Ergebnisse beim Vergleich der einzelnen Ver-
kehrssysteme. Unter Berücksichtigung der beschriebenen einschränkenden Rah-
menbedingungen zeigt sich, dass das TSB auch bei den Emissionen gegenüber 
den Vergleichssystemen ähnliche Werte aufweist.  

Der Vollständigkeit wegen sei weiterhin noch ergänzt, dass eine fundierte verglei-
chende Emissionsanalyse auch die Emissionen für den Bau der Infrastruktur mit 
einbeziehen müsste. Hierauf wird im Rahmen dieser Studie verzichtet.  

2.5.2.2 Geräuschemissionen  

Geräuschemissionen entstehen bei Verkehrsmitteln durch unterschiedliche Aspek-
te. Beim Schienenverkehr sind vor allem die Antriebsgeräusche, aerodynamische 
Geräusche und Geräusche, die beim Abrollen des Rades auf der Schiene entste-
hen, für Geräuschemissionen verantwortlich. 

                                                
46 Abrufbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/emissionen-von-
luftschadstoffen/spezifische-emissionsfaktoren-fuer-den-deutschen (letzter Zugriff am: 
20.02.2021). 

Schadstoff Einheit Wert Einheit Straba TSB U-Bahn TSB S-Bahn TSB

Schwefeldioxid g/kWh 0,2236 g/Pkm 0,0140 0,0118 0,0220 0,0188 0,0152 0,0137

Stickstoffdioxid g/kWh 0,4078 g/Pkm 0,0256 0,0215 0,0401 0,0344 0,0278 0,0249

Staub g/kWh 0,0105 g/Pkm 0,0007 0,0006 0,0010 0,0009 0,0007 0,0006

PM10 g/kWh 0,0097 g/Pkm 0,0006 0,0005 0,0010 0,0008 0,0007 0,0006

Kohlenmonoxid g/kWh 0,1841 g/Pkm 0,0115 0,0097 0,0181 0,0155 0,0126 0,0113

Kohlendioxid kg/kWh 0,4684 kg/Pkm 0,0294 0,0247 0,0460 0,0395 0,0319 0,0286

Lachgas g/kWh 0,0128 g/Pkm 0,0008 0,0007 0,0013 0,0011 0,0009 0,0008

Methan g/kWh 0,1671 g/Pkm 0,0105 0,0088 0,0164 0,0141 0,0114 0,0102

NMVOC g/kWh 0,0151 g/Pkm 0,0009 0,0008 0,0015 0,0013 0,0010 0,0009

Quecksilber mg/kWh 0,0083 mg/Pkm 0,0005 0,0004 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005

Referenz S-BahnReferenz U-Bahn

Emissionen Straßen-/U-/S-Bahn vergl. mit TSB (50 % Auslastung)

Referenz Straba

Spezifische Emissionsfaktoren 

Deutscher Strommix 2018
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Der Umweltleitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes gilt vom Grundsatz her gleich-
ermaßen für den Umgang mit Schallimmissionen aus dem Schienenverkehr von 
Eisenbahn und Magnetschwebebahn. Es gibt jedoch eine Besonderheit bei den 
Magnetschwebebahnen: Während der Verordnungsgeber rechtliche Einzelheiten 
für öffentliche Straßen und für Schienenwege (der Eisenbahnen und der Straßen-
bahnen i. S. d. § 4 PBefG) einheitlich in der 16. BImSchV geregelt hat, hat er für 
Magnetschwebebahnen mit der Magnetschwebebahn-Lärmschutzverordnung 
(MsbLärmSchV) ein eigenes Regelwerk geschaffen. Dieses ist abgesehen von Ein-
zelheiten der Berechnung des Beurteilungspegels (Anlage zu § 3 MsbLärmSchV) 
nahezu identisch mit der 16. BImSchV. Daher gelten sämtliche Ausführungen die-
ses Leitfadens zu Eisenbahnen auch sinngemäß für Magnetschwebebahnen.  

Wie bereits für die Energiebedarfe und die Emissionen von Luftschadstoffen darge-
legt, so ist auch bei den Geräuschemissionen ein allgemeingültiger praxisnaher 
Vergleich zwischen den verschiedenen Verkehrssystemen nicht möglich. Dies al-
leine schon aus dem Grund, dass die Rahmenbedingungen des Einsatzes der ver-
schiedenen Systeme nicht vergleichbar sind. Aus diesem Grund wird der Vergleich 
anhand der Grenzwerte für Schallemissionen bei der Vorbeifahrt durchgeführt, die 
entsprechend der regulatorischen Vorgaben vorgegeben sind. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass für Vollbahnen (hier das Verkehrssystem S-Bahn) europaweit 
einheitliche Geräuschgrenzwerte für neue Schienenfahrzeuge in der EU-
Verordnung über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsys-
tems ĂFahrzeuge ï Lärmñ (TSI Noise)47 festgelegt sind. Geräuschemissionen von 
Straßen- und U-Bahnen fallen nicht unter den Einflussbereich der TSI Noise. Hier-
durch wird die Vergleichbarkeit weiter erschwert, da insbesondere die in der TSI 
vorgesehenen Messbedingungen für die Vorbeifahrt bei 80 km/h in der Regel über 
der regulären Maximalgeschwindigkeit von Straßenbahnsystemen in der Höhe von 
70 km/h liegt. Zudem erzeugen insbesondere Straßenbahnen beim Befahren enger 
Radien im städtischen Umfeld (siehe hierzu auch Kapitel 2.3) am meisten Lärm 
(ĂKurvenquietschenñ), wohingegen der durch U-Bahnen emittierte Lärm in unterirdi-
schen Tunnelabschnitten keine Beeinträchtigung darstellt. Für die Angabe von 
Grenzwerten für die Systeme Straßen- und U-Bahn wurde auf empfohlene Pegel-
höchstwerte für Personenfahrzeuge mit elektrischem Antrieb (Außengeräusche) 
durch den VDV zurückgegriffen48. 

Eine Übersicht über die verschiedenen Grenzwerte für Schallemissionen bei der 
Vorbeifahrt bei verschiedenen Geschwindigkeiten in Abhängigkeit des Systems 
liefert Tabelle 12. 
  

                                                
47 Abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1304&from=DE (letzter Zugriff am: 
20.02.2021). 
48 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV (2011), Geräusche von Schienenfahr-
zeugen des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) [VDV-Schriften 154, 10/2011]. 
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Fahrzeugtyp Grenzwerte für Schalle-

missionen bei Vorbeifahrt 
LpAäq,Tp 

Erläuterung 

Straßenbahn 78 dB(A) bei Vorbeifahrt mit 60 km/h gemäß 
VDV-Empfehlung 

U-Bahn 76 dB(A) bei Vorbeifahrt mit 60 km/h gemäß 
VDV-Empfehlung 

S-Bahn (Elektrotrieb-
zug) 

80 dB(A) bei Vorbeifahrt mit 80 km/h gemäß 
EU-Verordnung Nr. 1304/2014 

Tabelle 12: Grenzwerte für Schallemissionen bei Vorbeifahrt für Straßen-, U- und S-Bahn49 

Nach Angaben des Herstellers ist bei Vorbeifahrt eines TSB-Fahrzeuges mit 
80 km/h ein Wert von 66 dB(A) gemessen worden. Die Messung wurde von einem 
akkreditierten Prüflabor durchgeführt und von unabhängigen Gutachtern geprüft. 
Dieser Wert liegt 14 dB(A) unter dem Grenzwert gemäß EU Verordnung 
Nr. 1304/2014 für Elektrotriebzüge (S-Bahnen) und 10 bzw. 12 dB(A) unter dem 
Wert für U- bzw. Straßenbahnen. Für die beiden letztgenannten Systeme sei 
nochmals darauf hingewiesen, dass hier die Schallemissionen bei einer Vorbeifahrt 
mit 60 km/h anstelle von 80 km/h gemessen werden. 

2.5.3 Zwischenfazit 

Da sich im Rahmen dieser Studie die Emissionswerte ausschließlich auf Basis der 
Energiewerte berechnen, sind die jeweiligen Ergebnisse direkt und vollumfänglich 
voneinander abhängig. Wie zur Einführung in das Kapitel ausführlich dargelegt 
wurde, ist eine fundierte und allgemeingültige vergleichende Analyse der Energie- 
und Emissionswerte für die verschiedenen untersuchten Verkehrssysteme nicht 
möglich. Dies hat hauptsächlich den Grund, dass es für Schienenfahrzeuge keine 
einheitlichen Testzyklen gibt. Um dieser stark einschränkenden Rahmenbedingung 
zu begegnen, wurden die Analysen auf Basis der in Kapitel 2.2 eingeführten proto-
typischen Referenzfälle ausgeführt. Hierbei zeigt sich im Ergebnis, dass sowohl 
bezüglich der Energiebedarfe, wie auch bezüglich der Emissionen von Luftschad-
stoffen das TSB in einer ähnlichen Größenordnung wie die alternativen Verkehrs-
systeme zu sehen ist. Bei den Luftschadstoffen weist das TSB den Vorteil auf, dass 
es deutlich weniger Feinstaub emittiert, da außer durch den Stromabnehmer keine 
Reibung beim Fahren entsteht und nahezu vollelektrisch gebremst werden kann. 
Weiterhin hebt sich das TSB bei den Geräuschemissionen durch deutlich niedrigere 
Schallemissionen von den anderen Verkehrssystemen ab. Dies hat den systemim-
manenten Grund, dass beim TSB während der Fahrt keine Rollgeräusche auftre-
ten. 

Abschließend sei hervorgehoben, dass die in diesem Kapitel getätigten verglei-
chenden Untersuchungen theoretischer Natur sind. Sie eignen sich nur in sehr ein-
geschränkter Art und Weise dazu, Aussagen zu den Energiebedarfen und Emissio-
nen aller Verkehrssysteme auf konkreten Strecken und bei konkreten Anwendungs-
fällen abzuleiten. Hierzu werden immer individuelle, strecken- und betriebsspezifi-
sche Detailuntersuchungen von Nöten sein.  
  

                                                
49 Quellen der Tabellen, sofern nicht anders angegeben, TTK. 
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2.6 Automatisierung 

Ausgehend von den in der Europäischen Norm EN 62290 klassifizierten Automati-
sierungsgraden vom Verkehrsmitteln soll nun der technologische Aufwand, die Ver-
kehrssysteme zu automatisieren, vergleichend untersucht werden. Neben dem 
Aufwand soll der Nutzen, der durch die Automatisierung erzielt werden kann, unter-
sucht werden. Der Vergleich soll auch die Vor- und Nachteile des automatisierten 
Betriebs beleuchten. Im Einzelnen werden die Aufwände für die elektrische und 
steuerungsseitige Integration in das Fahrzeug sowie die Aufwände auf Seiten der 
Infrastruktur (Leitzentrale, Schnittstellen, Kommunikationswege, Bahnsteigtüren, 
etc.) berücksichtigt. Einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung haben dabei 
das gewünschte Betriebskonzept für die Strecke und das Fahrzeug, die äußeren 
Rahmenbedingungen sowie die übergeordneten Sicherheitsanforderungen an das 
automatisierte Gesamtsystem.  

2.6.1 Automatisierungsgrade (GoA) nach EN 62290 

Mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie werden heute einige 
Personentransport-Systeme (z.B. Flughafenbahnen), Metrosysteme und U-Bahnen 
im Automatisierten Fahrbetrieb (Automatic Train Operation - ATO) betrieben. Die 
Fahrzeugsteuerung wird dabei ganz oder teilweise vom Fahrtrechner übernommen. 
Je nach umgesetztem Automatisierungsgrad kann der Automatikbetrieb mit oder 
ohne Fahrpersonal im vollautomatischen Zugbetrieb ausgelegt werden. Der Auto-
matisierungsgrad wird von Ăohne Automatisierungñ ¿ber Ăassistiertes Fahrenñ ¿ber 
drei Stufen mit zunehmender Teilautomatisierung bis zur Vollautomatisierung ge-
steigert. In vielen Verºffentlichungen wird der Begriff Ăautonomñ als Synonym zu 
Ăvollautomatisiertñ benutzt. Die Automatisierungsgrade (Grade of Automation) sind 
in der Europäischen Norm EN 62290-01 zusammengefasst: 

GoA 0 - Sichtfahrbetrieb (TOS) 

In diesem Automatisierungsgrad hat der Fahrer die volle Verantwortung, und kein 
System ist erforderlich, um seine Tätigkeiten zu überwachen. Jedoch können Wei-
chen und eingleisige Strecken teilweise durch das System überwacht werden. Ein 
typisches Beispiel für den Sichtfahrbetrieb ist die Straßenbahn. 

GoA 1 - Nichtautomatischer Fahrbetrieb (NTO) 

In diesem Automatisierungsgrad befindet sich Fahrpersonal, das den Fahrweg be-
obachtet und den Zug im Fall von gefährdenden Situationen anhält, im vorderen 
Fahrerstand des Zuges. Beschleunigen und Bremsen werden vom Fahrpersonal in 
Übereinstimmung mit streckenseitigen Signalen oder Führerstandsignalen durchge-
führt. Das System überwacht die Tätigkeiten der Fahrer_innen. Diese Überwa-
chung kann punktförmig, halbkontinuierlich oder kontinuierlich unter Beachtung von 
Signalen und der Geschwindigkeit erfolgen. Die sichere Abfahrt des Zuges aus der 
Haltestelle einschließlich des Schließens der Türen liegt in der Verantwortung der 
Betriebsbediensteten. In diesem Automatisierungsgrad wird typischerweise der 
Eisenbahnverkehr betrieben. 
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GoA 2 ï Halbautomatischer Fahrbetrieb (STO) 

In diesem Automatisierungsgrad befinden sich Fahrer_innen, die den Fahrweg be-
obachten und den Zug im Fall von gefährdenden Situationen anhalten, im vorderen 
Führerstand des Zuges. Beschleunigen und Bremsen werden automatisiert, und die 
Geschwindigkeit wird kontinuierlich durch das System überwacht. Die sichere Ab-
fahrt des Zuges aus der Haltestelle liegt in der Verantwortung der Betriebsbediens-
teten (Öffnen und Schließen der Türen kann automatisch erfolgen). Die U-Bahn 
München wird tagsüber in diesem Modus betrieben.  

GoA 3 ï Fahrerloser Fahrbetrieb (DTO) 

In diesem Automatisierungsgrad sind im Vergleich zu Grad 2 zusätzliche Maßnah-
men erforderlich, da sich kein Fahrpersonal, das den Fahrweg beobachtet und den 
Zug im Fall von gefährdenden Situationen anhält, im vorderen Führerstand des 
Zuges befinden. Weiterhin sind in diesem Automatisierungsgrad Betriebsbedienste-
te im Zug erforderlich. Die sichere Abfahrt des Zuges aus der Haltestelle ein-
schließlich des Schließens der Türen kann in der Verantwortung der Betriebsbe-
diensteten oder automatisch erfolgen. Ein Beispiel für diesen begleiteten Fahrbe-
trieb ist die seit 1987 existierende fahrerlose Hoch- und U-Bahn in den Londoner 
Docklands.  

GoA 4 ï Unbegleiteter Fahrbetrieb (UTO) 

In diesem Automatisierungsgrad sind im Vergleich zu Grad 3 zusätzliche Maßnah-
men erforderlich, da sich keine Betriebsbediensteten im Zug befinden. Die sichere 
Abfahrt des Zuges aus der Haltestelle einschließlich des Schließens der Türen 
muss automatisch erfolgen. Insbesondere unterstützt das System das Erkennen 
und Beherrschen von gefährlichen Zuständen und Notfallsituationen, wie die Eva-
kuierung von Fahrgästen. Einige gefährliche Bedingungen oder Notsituationen wie 
Entgleisung, die Erkennung von Rauch oder Feuer können Personaleinsatz erfor-
dern. Umgesetzt ist dieser Automatisierungsgrad in fahrerlosen, meist unterirdi-
schen Metros in mehreren Großstädten, wie z.B. in Nürnberg, Paris, Kopenhagen. 
 

Bahnbetriebliche Basisfunktion GoA 0 
TOS 

GoA 1   
NTO 

GoA 2   
STO 

GoA 3  
DTO 

GoA 4  
UTO 

Sicherung der Zugbe-
wegung 

Sicherung der 
Fahrstraße 

X S S S S 
 

Sicherung der Ab-
standshaltung 

X S S S S 
 

Sicherung der Ge-
schwindigkeit 

X X S S S 
 

Fahren und Bremsen X X S S S 

Kollisionsvermeidung (Hinderniserkennung) X X X S S 
 

Sicherung des Fahrgastwechsels X X X X oder 
S 

S 

Zugbetrieb Bereitstellung und X X X X S 
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Bahnbetriebliche Basisfunktion GoA 0 
TOS 

GoA 1   
NTO 

GoA 2   
STO 

GoA 3  
DTO 

GoA 4  
UTO 

Abstellung 

Überwachung des 
Zugszustands 

X X X X S 

Sicherstellung der Störfallerkennung und des 
Störfallmanagements 

X X X X S 
und/oder 
Personal 
in BLZ 

X  Verantwortlichkeit von Betriebsbediensteten (kann unterstützend durch technisches System 
 realisiert werden)  
 
S  realisiert durch technisches System 

 

Tabelle 13: Übersicht der Automatisierungsgrade (GoA) nach EN 62290 

2.6.2 Allgemeine Betrachtung des automatisierten Betriebs 

2.6.2.1 Systemkomponenten automatischer Zugbeeinflussungssys-
teme  

Die Gesamtleistung von Nahverkehrssystemen hängt zu einem großen Teil von der 
Leistung des eingesetzten Automatischen Zugbeeinflussungssystems (ATC, Auto-
matic Train Control) ab. Mit zunehmender Automatisierung (bis hin zum fahrerlo-
sen, unbegleiteten Betrieb) verlagert sich die Verantwortung für die Betriebsabwick-
lung von den Fahrzeugführer_innen und Fahrdienstleiter_innen auf das System. 
Ein Zugbeeinflussungssystem umfasst Funktionen zur Überwachung, Steuerung 
und Sicherung des gesamten Zugfahrbetriebs. Es kann unterschiedliche Automati-
sierungsgrade wie den Nichtautomatischen Fahrbetrieb (NTO / GoA 1), Halbauto-
matischen Fahrbetrieb (STO / GoA 2), Fahrerlosen Fahrbetrieb (DTO / GoA 3) und 
Unbegleiteten Fahrbetrieb (UTO / GoA 4) unterstützen.  
 
Das ATC dient einer automatisierten Betriebsführung und besteht aus fahrzeug- 
und streckenseitigen Komponenten. Es erzwingt eine sichere Fahrweise der Fahr-
zeuge und steuert den Betrieb. Ein ATC beinhaltet immer eine Automatische Zugsi-
cherung (ATP, Automatic Train Protection). In Abhängigkeit der Automatisierungs-
grade kann ein ATC weitere Funktionen wie Automatischen Zugbetrieb (ATO, Au-
tomatic Train Operation) und/oder Automatische Zugüberwachung (ATS, Automatic 
Train Supervision) beinhalten. 
 
Die Automatische Zugsicherung (ATP) ist ein Teilsystem des ATC-Gesamtsystems. 
Es stellt den signaltechnisch sicheren Schutz vor Kollisionen, Entgleisungen und 
anderen Gefährdungen sicher. Wichtige Funktionen dazu sind die Sicherung der 
Fahrwege, Ortsmarken im Gleis zum Abgleich der Odometrie der Fahrzeuge (Sen-
soren zur Weg- und Geschwindigkeitsmessung) und Abstandsregelung. Dazu be-
finden sich Komponenten sowohl an der Infrastruktur als auch auf dem Fahrzeug. 
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Der Automatische Zugbetrieb (ATO), als weiteres (fahrzeugseitiges) Teilsystem des 
ATC, übernimmt Tätigkeiten, welche üblicherweise vom Fahrpersonal ausgeführt 
wird, wie Geschwindigkeitsregelung, Bremsung im Haltestellenbereich, Türsteue-
rung. Der ATO empfängt streckenseitige Vorgaben aus der ATS. 
 
Das Automatische Zugüberwachungssystem (ATS), als Teilsystem des ATC-
Gesamtsystems, überwacht die Züge und gibt gegebenenfalls Vorgaben an die 
ATO-Komponente, um den Fahrplan einzuhalten. Im Falle schwerwiegender Stö-
rungen im Betriebsablauf wird durch Vorgabe angepasster Führungsgrößen an die 
Fahrzeuge im Betrieb reagiert. 

Zugseitige Ausrüstung (ATO und ATP onboard) 

Die Fahrzeugeinrichtung muss folgende Komponenten umfassen: 

Ʒ Fahrzeugrechner 

Ʒ Führerstandssignalisierung  

Ʒ Odometrie (Sensoren zur Weg- und Geschwindigkeitsmessung) 

Ʒ Sende- und Empfangseinrichtungen für kontinuierliche Informationsübertragung 
vom und zum Zug 

Streckenseitige Ausrüstung (ATP wayside) 

Ʒ Transponder (passive Ortungsreferenzpunkte im Gleis/Fahrweg) 

Ʒ Einrichtungen zum Steuern und Überwachen beweglicher Fahrelemente 

Ʒ Einrichtungen zum Steuern und Überwachen der Gleisfreimeldung 

Ʒ Streckenzentrale 
 

                            
 

Abbildung 23: Übersicht ATC (Quelle: Chiusolo/Dicembre/Ricci/Sorace)50  

                                                
50 Chiusolo, S./Dicembre, A./Ricci, S./Sorace, F. (2011), Automation of high density metro 
lines, S. 8.  
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2.6.2.2 CBTC 

Das kommunikationsgestützte Zugbeeinflussungssystem CBTC (Communications-
Based Train Control) bezeichnet ein hauptsächlich bei Nahverkehrssystemen und 
U-Bahnen eingesetztes funkbasiertes Zugbeeinflussungssystem, das die Stufen 

Ʒ ATP (Automatische Zugsicherung) 

Ʒ ATO (Automatischer Zugbetrieb)  

Ʒ ATS (Automatisches Zugüberwachungssystem)  

abdecken kann. Es stellt eine Technologie zur Realisierung eines ATC dar.  

Mittels einer leistungsfähigen bidirektionalen Datenkommunikation zwischen Fahr-
zeug und Streckenausrüstung werden der sichere Betrieb gewährleistet und den 
Fahrzeugen die Fahrerlaubnisse erteilt.  

Ein CBTC-System ermºglicht das Fahren im Ăwandernden Raumabstandñ (Moving 
Block), wodurch die Züge im absoluten Bremswegabstand fahren können statt in 
Blockabschnitten. Dies wird erreicht, indem ein Fahrzeug unter Berücksichtigung 
seines Bremsweges sowie der Position des Zugschlusses des vorausfahrenden 
Zuges kontinuierlich den Punkt berechnet, ab dem er seine Geschwindigkeit verrin-
gern muss. Damit sind kürzere Zugfolgezeiten möglich, die Streckenkapazität kann 
gesteigert werden, was zu einer Erhöhung der Fahrgastkapazität führt.  

 
Abbildung 24: Übersicht CBTC (Quelle: Schnieder)51   

                                                
51 Schnieder, L. (2020), Communications-Based Train Control (CBTC): Komponenten, 
Funktionen und Betrieb. 
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2.6.2.3 ETCS 

Die Vielfalt der Zugbeeinflussungssysteme (in Europa 14 Ausführungen inkompa-
tibler Zugbeeinflussungssysteme) ist ein wesentliches Hindernis für den grenzüber-
schreitenden Verkehr europäischer Bahnen. Das europäische Zugbeeinflussungs-
system ETCS (European Train Control System) wurde entwickelt, um den interope-
rablen europäischen Zugverkehr möglich zu machen. Wesentliche Komponenten 
des ETCS-Systems sind:52 

Ʒ Eurobalise: punktförmige Datenübertragungseinrichtungen im Gleis 

Ʒ Euroloop: (kabelbasiertes, linienförmiges Datenübertragungssystem im Gleis, 
Verlängerung der Eurobalise und deren Information über eine bestimmte Distanz 

Ʒ Fahrzeugrechner EVC (European Vital Computer) 

Ʒ Streckenzentrale RBC (Radio Block Center): führt und überwacht die Züge in 
seinem Bereich 

Ʒ GSM-R-Modems (Global System for Mobile Communications ï Rail[way]): fahr-
zeugseitig, zur sicheren Kommunikation zwischen ETCS-Fahrzeugrechner EVC 
und ETCS-Streckenzentrale RBC  

Um den verschiedenen Eisenbahninfrastrukturen (vorhandene Leit- und Siche-
rungstechnik), der geforderten Geschwindigkeit und betrieblichen Vorgaben in Eu-
ropa gerecht zu werden, wurden vier Level (0 bis 3) definiert.  

Level 0 

Ʒ keine streckenseitige ETCS-Ausrüstung vorhanden 

Ʒ fahrzeugseitige ETCS-Ausrüstung überwacht nur auf Maximalgeschwindigkeit 

Ʒ Triebfahrzeugführer_in fährt nach Außensignalen 

Ʒ streckenseitige Gleisfreimeldung 

Level 1 (siehe Abb. 21) 

Ʒ diskontinuierliche Datenübertragung von Strecke auf Fahrzeug durch Balisen 
und/oder Euroloop 

Ʒ vollständige Führerraumsignalisierung kann bestehenden ortsfesten Signalen 
überlagert werden 

Ʒ signalgeführt 

Ʒ streckenseitige Gleisfreimeldung 

Level 2 (siehe Abb. 22) 

Ʒ digital funkbasiertes Signal- und Zugsicherungssystem 

Ʒ Führerraumanzeige von Fahrerlaubnis und Fahrbegriff  

Ʒ weitgehender Verzicht auf Signalisierung an Strecke 

Ʒ streckenseitige Gleisfreimeldung/Zugvollständigkeitsüberwachung 

Ʒ anzeigegeführt 

 

                                                
52 Pachel, J. (2008), Betriebsführung, in: D. Lübke (Hrsg.), Das System Bahn (1. Auflage, 
S. 534f.). 
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Level 3 (in Entwicklungsphase) 

Ʒ wie Level 2, aber mit fahrzeugseitiger Ortung und Gleisfreimel-
dung/Zugvollständigkeitsüberwachung 

Ʒ Moving-Block-Betrieb möglich  

Die Funktionalitäten und Attribute eines Systems in einem bestimmten Entwick-
lungsstand (Software-Stand) werden als Baselines bezeichnet. Die Baseline defi-
niert die Version einer ETCS-Ausprägung und deren Funktionsumfang. Die jeweili-
gen Anforderungen an die Baseline sind in einem länderübergreifenden Pflichten-
heft (SRS = System Requirements Specification) beschrieben. Aktuell sind drei 
Spezifikationen gültig:53 

Ʒ Baseline 2 (SRS 2.3.0d) (nur für streckenseitige Teilsysteme; für fahrzeugseitige 
Teilsysteme nur noch für vor dem 01.01.2019 genehmigte Fahrzeuge bis 
31.12.2020 anwendbar) 

Ʒ Baseline 3 Maintenance Release 1 (SRS 3.4.0)  

Ʒ Baseline 3 Release 2 (SRS 3.6.0) 
 

 
Abbildung 25: Übersicht ETCS Level 1 (Quelle: DB Netz AG)54 

                                                
53 Anh. VI Abs. 56 Tab. A 2.1ff. Durchführungsverordnung (EU) 2019/776 der Kommission 
zur TSI ñZugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebungñ, Seite: L 139 I/278ff, abrufbar 
unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0776 (letz-
ter Zugriff am 20.02.21). 
54 DB Netz AG (2014), European Train Control System (ETCS) bei der DB Netz AG, abge-
rufen unter:  https://www.deutschebahn.com/resource/blob/1303328/d9556ec 
0c860abb53cf07bfcb693f79d/Anhang_Themendienst_ETCS-data.pdf (letzter Zugriff am: 
22.11.2020). 
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Abbildung 26: Übersicht ETCS Level 2 (Quelle: DB Netz AG)55 

2.6.2.4 Spezielle Sicherheitselemente bei fahrerlosem Betrieb 

Automatisiertes Fahren ist mit sicherheitstechnischen Herausforderungen verbun-
den. Es ist kein Personal mehr an Bord, das auf Störungen oder Meldungen über 
Sensorik-Fehler reagieren kann (GoA 4). Die Systeme müssen dennoch unter allen 
Umständen absolut sicher funktionieren. Dafür wurden spezielle Sicherheitsele-
mente entwickelt.  

Fahrgastraumbeobachtung 

Nach einem Notruf oder Betätigung einer Notbremse durch einen Fahrgast kann 
mit Hilfe der Fahrgastraumbeobachtung die Situation im Fahrzeug von der Leitstelle 
aus beobachtet werden, um notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Die Züge sind 
mit Überwachungskameras ausgestattet, welche mittels Funk in die Leitstelle über-
tragen werden. 

Rauch-/Branderkennung 

Installierte Rauchmelde- und Temperatursensoren erkennen ein im Fahrzeug aus-
brechendes Feuer bereits in der Entstehung. Sie lösen einen Alarm in der Leitstelle 
aus. Das Fahrzeug wird im nächsten Bahnhof automatisch angehalten, wo Mitar-
beiter_innen die Ursache der Brandmeldung untersuchen. 

 

 

                                                
55 Ebd. 
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Fahrgastraumbeschallung 

Über eine Fahrgastraumbeschallung werden betriebliche und verkehrliche Informa-
tionen durchgesagt. Sie dient der Fahrgastbetreuung im Notfall und der Versorgung 
der Fahrgäste mit Informationen. 

Notsprechstelle 

Fahrgäste können über eine Notsprechstelle jederzeit Kontakt mit der Betriebsleit-
zentrale aufnehmen und einen Alarm auslösen.  

Überwachungseinrichtungen 

Eine Überschreitung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit wird durch Überwa-
chungseinrichtungen erkannt und das Fahrzeug sofort abgebremst. 

Wegerfassung  

Der ATP-Fahrzeugrechner führt eine kontinuierliche Wegmessung durch, um we-
sentliche Funktionen der automatischen Zugsicherung wie Abstandshaltung, Anfah-
ren von Haltepunkten oder Geschwindigkeitsüberwachung zu realisieren. Die An-
gaben über den aktuellen Fahrzeugort werden regelmäßig aktualisiert.  

2.6.3  Vorteile des automatisierten Betriebs in GoA 4 

Mit dem Einsatz eines automatisierten Fahrbetriebes können für einzelne oder 
mehrere Stakeholder wie  

Ʒ Fahrgast 

Ʒ Infrastrukturbetreiber 

Ʒ Fahrzeugbetreiber 

Ʒ Instandhaltungspersonal 

Ʒ Fahrpersonal 

Ʒ Fahrdienstleiter_in/Personal Betriebsleittechnik 

Ʒ Fahrzeughersteller_in 

Ʒ Anwohner_in 

generelle Vorteile erzielt werden: 

Erhöhung der Verfügbarkeit und Verlässlichkeit bzw. Reduzierung Material- 
und Verschleißkosten 

Ʒ verschiedene Sensoren zur Erfassung des Fahrzeug- und Infrastrukturzustands, 
z. B. Ferndiagnosesysteme für Weichenschäden oder Hinderniserkennung 

Ʒ leistungsfähigere Kommunikation und bessere Datenverbindungen zwischen 
Fahrzeug und Infrastruktur führen zu besserer Umsetzung von Fahrempfehlun-
gen und damit zu einer materialschonenderen Fahrweise  

Optimierte Energienutzung 

Ʒ optimale Beschleunigung  

Ʒ optimales Abbremsen  
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Ʒ Fahren optimaler Geschwindigkeiten abhängig vom Streckenprofil und Anzahl 
der Fahrgäste 

Ʒ bis zu 30 Prozent Energieeinsparung durch optimierte, wirtschaftlichere Fahr-
weise 

Höhere Pünktlichkeit 

Ʒ Verbesserung der Fahrplanstabilität und Pünktlichkeit durch gleichmäßige und 
planbare Fahrzeiten zwischen den Stationen 

Ʒ auch bei Verzögerungen im Betriebsablauf besseres Einhalten von Abfahrts- 
und Ankunftszeiten durch Ausnutzen von Pufferzeiten 

Ʒ Verbesserung der Pünktlichkeit durch sekundengenaues Vorhersagen von An-
kunftszeiten aufgrund konstanten Bremsens und Beschleunigens  

Mehr Flexibilität 

Ʒ schnelleres und unmittelbares Reagieren auf kurzfristige Nachfrageschwankun-
gen  

Ʒ Einspeisen zusätzlicher Fahrzeuge z. B. bei Großveranstaltungen  

Ʒ bessere Bewältigung alltäglicher Stoßzeiten 

Höhere Kapazität 

Ʒ durch genaue Positionsortung eines Fahrzeuges und leistungsfähiger Kommuni-
kation besseres Ausnutzen der bisher statischen Zugabstände bis hin zum Fah-
ren im dynamischen Bremswegabstand (z. B. aktuell bei U-Bahnen) 

Ʒ ständiger gegenseitiger Austausch zwischen den Fahrzeugen 

Ʒ Verringerung der Zugfolgeabstände durch späteres Bremsen und konstantes 
Fahren 

Ʒ Erhöhung der Trassenkapazität 

Erhöhte Sicherheit 

Ʒ kein Fahrpersonal an Bord 

Ʒ Reduzierung potentiellen menschlichen Versagens 

2.6.4 Hürden bei Umstellung auf automatisierten Bahnbe-

trieb 

Ein mit der Automatisierung einhergehender Kontrollverlust und Vorbehalte gegen-
über der Technik können eine gewisse Ablehnung eines von Computern gesteuer-
ten Zuges hervorrufen. Diese Widerstände dürften in der Perspektive aber nicht 
oder nur sehr wenig von Bedeutung sein, vor allem wenn die Vorteile und Einspa-
rungen des autonomen Betriebs den Fahrgästen spürbar zugutekommen. Eine 
Umstellung auf automatisierten Bahnbetrieb verursacht sehr hohe Anschaffungs-
kosten und ist sehr zeitintensiv. Sowohl im Fahrzeug als auch in der Infrastruktur 
muss die notwendige Technik verbaut werden (Kommunikations-, Leittechnik). Auf 
einem Schienennetz mit vielen unterschiedlichen Baureihen mit unterschiedlichen 
technischen Spezifikationen (z. B. Türpositionen) ist die Komplexität sehr hoch. Die 
Strecken müssen für den automatisierten Betrieb ertüchtigt werden. Wichtige Ein-
flussgrößen dabei sind Bahnsteige, Bahnübergänge, Rangierer, Bauarbeiten, ille-
gales Überqueren von Gleisanlagen. Es sind vergleichsweise viele Baustellen bei 
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stattfindendem Bahnverkehr nötig. Aufgrund dieser zahlreichen Variablen kann eine 
pauschale Aussage zu Kosten einer Automatisierung nicht getroffen werden. Es ist 
aber davon auszugehen, dass bei Nachrüstung die Unterschiede zwischen den 
Verkehrssystemen in Relation zu den Gesamtkosten eine untergeordnete Rolle 
spielen. 

2.6.5 Besonderheiten der Verkehrssysteme 

Am Markt sind unterschiedliche Systeme verfügbar, die jedoch in ihrer technischen 
Umsetzung vergleichbar sind. So ist für geeignete Systeme bei Neubau oder Um-
rüstung das Erreichen von GoA 4 möglich.  

U-Bahn/Metro 

Im U-Bahn- bzw. Metro-Verkehr ist fahrerloses, unbegleitetes, automatisiertes Fah-
ren bereits Stand der Technik (Metro in Lille, Eröffnung 1983). U-Bahn-Systeme 
sind für autonomes Fahren besonders geeignet. Es sind geschlossene Systeme, 
auf denen meist nur baugleiche Bahnen zum Einsatz kommen. Zusätzlich schützt 
das Tunnelsystem die Infrastruktur besser vor äußeren Einwirkungen. Es gibt, au-
ßer an Haltestellen, keine Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern. Mehrere Un-
ternehmen (Siemens, Alstom, Hitachi u. a.) bieten aktuell U-Bahn-Automatisierung 
in allen Automatisierungsgraden (GoA 1 bis GoA 4) an. Bei automatisch gesteuer-
ten Zügen werden Fahrerlaubnis und Steuerungsbefehle nicht durch Signale ange-
zeigt, sondern erfolgen über Datenkommunikation zwischen Fahrzeug und Stre-
ckenausrüstung (automatisches Zugsicherungssystem CBTC). Beim vollautomati-
schen Betrieb werden die U-Bahnzüge von der Automatischen Zugsteuerung und -
sicherung ATC in Verbindung mit der Steuerung und Sicherung der Strecke durch 
Stellwerke gefahren. Dazu tauschen die Rechner für die Strecke mit den Rechnern 
des übergeordneten Systems in der Leitzentrale und Rechnern im Fahrzeug per 
Funk ständig Daten aus. Der Automatischer Zugbetrieb ATO im Fahrzeug steuert 
anstelle von Fahrpersonal die Geschwindigkeit. Der ATO-Rechner wird dabei von 
der Automatischen Zugsicherung (ATP) überwacht.  

Der automatische Fahrbetrieb wird über besondere Einrichtungen oder eine Kom-
bination aus diesen abgesichert: 

Ʒ Bahnsteiggleisüberwachungssystem oder Bahnsteigtüren 

Ʒ Bahnsteigabschlusstüren  

Ʒ Eindringüberwachung 

Ʒ Fernbeobachtung der Bahnsteiggleise und Bahnsteige 

Ʒ Servicepersonal 

Es ist es auch möglich, offene Systeme zu betreiben, d. h. die Bahnsteige sind 
nicht durch Türen vom Gleisbereich getrennt. Dies ist u. a. bei der U-Bahn Nürn-
berg der Fall. Die Bahnsteigüberwachung geschieht hier durch ein Hochfrequenz-
Transponder-System mit Sender und Empfänger auf den jeweils gegenüberliegen-
den Bahnsteiggleisseiten. Unterbrechen Lebewesen oder Objekte mit metallischer 
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Oberfläche die Hochfrequenzwellen, leitet ein Gefahrprofil-Controller umgehend die 
notwendigen Maßnahmen ein.56 

Zusätzlich zur üblichen Zuginfrastruktur (Notbremse, Feuerlöscher, Notbeleuch-
tung, Türüberwachung u. Ä.) gibt es für fahrerlose U-Bahnen je nach Kundenanfor-
derungen spezielle Sicherheitsrichtlinien und -anforderungen. Diese übertreffen die 
Erfassungs- und Reaktionsmöglichkeiten von Fahrer_innen und sind redundant 
ausgelegt: 

Ʒ Spezielle Hinderniserkennung 

Ʒ Entgleisungsdetektoren 

Ʒ Spaltüberbrückung an den Türen 

Ʒ Türspaltüberwachung 

Ʒ Auslösen von Maßnahmen im Fall einer Fahrzeugstörung (Türnotentriegelung 
gesperrt halten bzw. entsperren je nach Lage, automatisches Einschalten Tun-
nelbeleuchtung, wenn Fahrstrom durch BLZ abgeschaltet) 

Ʒ Aktuellste Brandmeldetechnik in Verbindung mit Notrufsprechstelle zur BLZ zum 
Melden eines Notfalls bereits während der Fahrt  

Straßenbahn 

Bei Straßenbahnen ist eine Automatisierung systembedingt anspruchsvoll. Das 
Fahrpersonal überwacht den Fahrweg auf Sicht und unterliegt der StVO. Automati-
sierungssysteme müssen zuverlässig das Fehlverhalten anderer Verkehrsteilneh-
mer_innen erkennen. Dazu kommen aktuell Systeme wie Radar, LIDAR, Mono- 
oder Stereo-Videokameras bzw. eine Kombination daraus mit komplexen Auswer-
tesystemen zum Einsatz.  

Bisherige Pilotprojekte, wie z. B. das Projekt AStriD in Potsdam (Verkehrsbetrieb 
Potsdam GmbH (ViP)/Karlsruher Institut für Technologie (KIT)/Siemens Mobility) 
oder die Machbarkeitsstudie MAAS in Darmstadt (Darmstädter Nahverkehrsunter-
nehmen HEAG und HEAG mobilo/TU Darmstadt/Deutsche Telekom AG) haben 
das Ziel, die grundsätzliche Machbarkeit eines autonomen Fahrbetriebes einer 
Schienenbahn nachzuweisen57. Sie sind allerdings nicht für den Fahrgastbetrieb 
konzipiert, da dessen Besonderheiten im innerstädtischen Betrieb (z.B. Fahrgast-
wechsel, Betriebsabwicklung bei Störungen wie Weichenstörungen, Fahrzeugver-
halten bei Unfallschäden an der Umfeldsensorik) zum gegenwärtigen Zeitpunkt als 
nicht beherrschbar gelten und teilweise unterschätzt wurden. Als technisch mach-
bar wird dagegen von den Anbieter_innen mittelfristig ein fahrerloser, autonomer 
Rangierbetrieb im Betriebshof angesehen, welcher aber als ausschließlich autonom 
betriebener Teil die zu tätigenden Investitionen wahrscheinlich nicht rechtfertigen 
wird. Im Mittelpunkt aller o. a. Projekte steht derzeit das Konzipieren einer sicheren 
Umfelderkennung und -interpretation (entspricht ATP beim automatisierten Fahren). 
Stand heute leisten die verfügbaren Technologien und Pilotprojekte zwar einen 

                                                
56 Siemens Infrastructure & Cities Sector (2013), Bahnautomatisierung im Nahverkehr, ab-
gerufen unter: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:10409d2b-1e04-
414a-9df4-80447cb693a5/hintergrund-bahnautomatisierung-im-nahverkehr-d.pdf (letzter 
Zugriff am: 04.12.2020). 
57 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV (2019), Positionspapier Autonomer Fahr-
betrieb bei Straßenbahnen, abgerufen unter: https://www.vdv.de/vdv-positionspapier-
autonomer-fahrbetrieb-von-strassenbahnen-2019-08.pdfx (letzter Zugriff am: 12.12.2020). 
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wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Bahnbetriebs, werden aber in naher 
Zukunft nicht die erforderliche Betriebsreife erreichen. Es existieren derzeit keine 
umfassenden Betriebskonzepte für den autonomen Straßenbahnbetrieb. 

Bei einem Betrieb in einem historisch gewachsenen Straßenbahnnetz im innerstäd-
tischen Bereich kann man technologisch wegen der hohen Anforderungen an die 
Umfelderkennung und -bewertung mittelfristig nicht auf Fahrzeugführer_innen ver-
zichten. Auch bei Neubaunetzen mit möglichen optimierten Randbedingungen wie 
unabhängigem Bahnkörper ist ein Fahrbetrieb ohne Fahrzeugführer_in aufgrund 
der noch nicht ausgereiften Technik und der fehlenden Regelwerke zur Betriebs-
abwicklung (keine Entsprechung zu Technischen Regeln Straßenbahn (Fahrbetrieb 
ohne Fahrzeugführer_in) bei unabhängigen Bahnen gemäß BOStrab für straßen-
abhängige Bahnen) aktuell nicht realisierbar. Eine autonom fahrende Straßenbahn 
könnte in einem isolierten Betrieb auf unabhängigem oder besonderem Bahnkörper 
mit baulich abgetrennten Stationsbauwerken bei Neubauprojekten grundsätzlich 
denkbar und sinnvoll sein, aber ihr Einsatz im innerstädtischen Bereich auf Be-
standsnetzen ist auch langfristig noch offen. Die autonome, d. h. fahrerlos fahrende 
Straßenbahn ist daher noch eine Vision und sollte auch am jeweiligen Einsatzfall 
auf ihren Sinn hin beurteilt werden.  

S-Bahn 

Auch für die Eisenbahninfrastruktur und Eisenbahnverkehrsunternehmen können 
durch automatisiertes Fahren Vorteile erzielt werden.58 Auf betrieblicher Seite kön-
nen eine optimierte und exaktere Fahrweise (z. B. genaues Einhalten von Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen, eine höhere Bremsgenauigkeit), präzise Einhaltung 
von Steuervorgaben und hohe zeitliche Abfahrtsgenauigkeit erreicht werden. Für 
Fahrgäste kann der durch die möglichen zusätzlichen Zugfahrten erzielbare Mehr-
gewinn reduzierte Wartezeiten beim Umsteigen, sicherere Anschlüsse und damit 
verlässlichere Reiseplanung sein. Aufgrund der Benutzung des öffentlichen Schie-
nennetzes der DB AG gelten für S-Bahnen die Vorschriften zur Zugbeeinflussung 
gemäß § 15 EBO. Als automatisches Zugbeeinflussungssystem zum autonomen 
Betrieb von S-Bahnen ist grundsätzlich CBTC oder ETCS möglich. Sofern sich S-
Bahnzüge nicht auf eigenen Gleisen, sondern in der Infrastruktur der Eisenbahn 
bewegen, unterliegen sie jedoch den aktuellen rechtlichen Grundlagen und Rege-
lungen zur Einführung von ETCS auf dem Schienennetz der DB Netz AG (Interope-
rabilitätsrichtlinie, TEIV, Verwaltungsvorschriften). Darin wird u. a. infrastrukturseitig 
ETCS bei umfangreichen Änderungen sowie bei Leistungserhöhungen im TEN-
Netz und bei Neubau der Leit- und Sicherungstechnik gefordert. Aktuelle in Pla-
nung befindliche Projekte (Stuttgart, Hamburg) basieren auf ETCS-Systemen in 
Verbindung mit ATO (Automatischer Zugbetrieb).  

Aktuell wird z. B. die S-Bahn-Stammstrecke Stuttgart bis 2025 mit ETCS-System im 
Level 2 (Baseline 3) ausgestattet und Automatisierter Fahrbetrieb (ATO GoA 2) 
eingeführt. ETCS wird das führende Signalsystem, das führende Ks-Signalsystem 
bleibt als Rückfallebene bestehen. Die weiter an Bord befindlichen Triebfahrzeug-
führer_innen fahren anzeigegeführt und sind zur Fahrwegbeobachtung, zur Abferti-

                                                
58 Flamm, L./Dr. Meirich, Ch./Dr. Jäger, B. (2019), Die Umsetzung des automatisierten 
Bahnbetriebs zwischen Technik, Regelwerken und Wirtschaftlichkeit, abgerufen unter: 
https://elib.dlr.de/125294/1/ETR_3_2019_Flamm_Meirich_Jaeger.pdf (letzter Zugriff am: 
22.11.2020). 
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gung und zum Eingriff in Störungs- und Ausnahmesituationen im Fahrzeug. Studien 
der DB Netz AG im Rahmen des Projekts ĂKnoten Stuttgartñ zeigen, dass eine wei-
tergehende Automatisierung für den Betrieb ohne Triebfahrzeugführer_innen 
(GoA 3) bzw. ohne Personal (GoA 4) technisch wesentlich aufwendiger ist und sich 
noch im Versuchsstadium (frühe Spezifikationsphase) befindet. Ein erster Ansatz 
ist hier eine Lösung, welche mit dem standardmäßig vorgesehenen ETCS im Be-
reich des öffentlichen Netzes die Umsetzung von ETCS-Funktionalität bis Level 2 
erlaubt. Im Bereich der S-Bahnstrecke wird das ETCS System mit einer zusätzli-
chen ATO-Funktionalität (ATO over ETCS) genutzt und erlaubt hier höhere Auto-
matisierungsgrade bis aktuell GoA2. Bei der ETCS-Kommunikation über GSM-R 
können an Knotenpunkten Kapazitätsengpässe entstehen. Im Gegensatz zur An-
ordnung der RBCs auf Überlandstrecken in größeren Abständen müssen an Kno-
tenpunkten RBCs in höherer Dichte installiert werden. Zukünftig kann hier durch 
Entwicklung und Einsatz leistungsfähigerer Mobilfunkstandards diesen Kapazitäts-
engpässen entgegengewirkt werden. 

TSB  

Das Transport System Bögl ist ein fahrerloses, spurgebundenes Magnetschwebe-
bahnsystem mit Fahrgeschwindigkeiten bis 150 km/h. Im Sinne der Europäischen 
Norm EN 62267 (Titel: āRailway applications - Automated Urban Guided Transport 
(AUGT) - Safety requirements) soll der Automatisierungsgrad GoA 4 (Unbegleiteter 
Fahrbetrieb) realisiert werden. In diesem Automatisierungsgrad sind im Vergleich 
zu GoA 3 zusätzliche Maßnahmen erforderlich, da sich keine Betriebsbediensteten 
im Zug befinden. (siehe Erläuterungen zum Automatisierungsgrad GoA 4 in Kapitel 
2.6.1) 

Leitzentrale und Fahrzeug/e sind in einem hochverfügbaren Kommunikationsnetz-
werk eingebunden. Entlang der Strecke ist dazu ein Kommunikationsnetz beste-
hend aus Lichtwellenleitungen und aktiven Netzkomponenten mit Switches, Access 
Points und gerichteten Antennen verlegt, das eine ständige, redundante Verbin-
dung zum/zu den Fahrzeug/en aufrechterhält. Die Kommunikation beruht auf dem 
ethernetbasierten Internetprotokoll (IP) und erfolgt in einem geschlossenen Netz. 
Unautorisierter Zugriff wird verhindert. Die Übertragung über die Luftschnittstelle 
zwischen den streckenseitigen Einrichtungen und dem/den Fahrzeug/en basiert auf 
WLAN802.11agn (Multifrequenzband 5 GHz, alternativ 2,4 GHz).  

Die Betriebsleittechnik (BLT) verbindet folgende Teilsysteme der Magnetschwebe-
bahn funktional zu einem betriebsbereiten Gesamtsystem: 

Ʒ Fahrzeug 

Ʒ Fahrweg 

Ʒ Stationen 

Ʒ Energieversorgung 

Ʒ Fahrdienstleitung 

Ʒ Instandhaltung 

Die BLT ist aufgeteilt in Funktionen der Automatischen Zugsicherung (ATP) und 
des Automatischen Zugbetriebs (ATO).  

Die ATP-Funktionen werden durch fehlersichere, programmierbare Steuerungen 
und Baugruppen (Typ HIMax/HIMatrix der Firma HIMA) umgesetzt, welche nach 
den maßgeblich für die funktionale Sicherheit im Bahnsektor zuständigen internati-
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onalen Normen der Europäischen Normenreihe EN 5012X des Europäische Komitee 

für elektrotechnische Normung (CENELEC), zertifiziert sind. 

Sicherheitsrelevante ATP-Funktionen in ortsfesten Einrichtungen (Zentrale, Statio-
nen, Unterwerke, Weichen, Sonderbereiche) sind: 

Ʒ Weichensteuerung 

Ʒ Stromversorgungsüberwachung 

Ʒ Streckendatenverwaltung 

Ʒ Stationssicherung 

Ʒ Fahrzeugdatenverwaltung  

Ʒ Notaushier fehlt was 

Von der ATP ausgeführte fahrzeugseitige sicherheitsrelevante Funktionen sind: 

Ʒ Fahrzeugzustandsüberwachung 

Ʒ Streckenreservierung 

Ʒ Fahrprofilüberwachung 

Ʒ Ortung 

Ʒ Türsicherung 

Ʒ Abschaltsystem 

Ʒ Türsicherung  

Eine Überwachung der Strecke findet durch eine fahrzeugseitige Videoübertragung 
statt. Gemäß Sicherheitskonzept ist eine Hinderniserkennung nicht erforderlich, da 
keine Kreuzungspunkte zu anderen Verkehrssystemen bestehen. Eine Kollision 
(z. B. Sabotage, Suizid) wird durch eine Anprallerkennung gemeldet. Die durch-
gängige Abgrenzung des Bahnkörpers findet gemäß § 16 BOStrab statt durch auf-
geständerte Fahrbahn bzw. Zaun bei ebenerdiger Streckenführung. 

Das TSB ist ein herstellerspezifisches, proprietäres System mit einer festen Ver-
knüpfung zwischen Leittechnik (System HImax und HImatrix, Fa. HIMA), Fahrzeug 
und Infrastruktur. Es ist damit an die Technologie des Herstellers gebunden, was zu 
Nachteilen bei Ersatzteilbeschaffung (Lieferzeit, Obsoleszenz, Beschaffungskosten) 
oder Erweiterung des Systems (Lock-In-Effekt) führen könnte. Das System wurde 
nicht bahnspezifisch entwickelt, verfügt aber über die entsprechende Zulassung. 
Vorteil eines proprietären Systems kann die Lieferung eines genau auf die Aufgabe 
zugeschnittenen, schlüsselfertigen Systems sein.  

2.6.6 Zwischenfazit 

Die fahrzeugtechnischen Unterschiede der Verkehrssysteme haben nur unterge-
ordneten Einfluss auf Machbarkeit und Umsetzungsaufwand des automatisierten 
Fahrens. Wesentliche Einflussgrößen sind ein abgeschlossener Fahrweg auf der 
Strecke (aufgeständert, Tunnel, Zaun) und im Bahnsteigbereich sowie die mögliche 
Forderung nach Kompatibilität mit übergeordneten Sicherungssystemen wie ETCS.   

Die Lieferung von Infrastruktur, Leittechnik und Fahrzeugen aus der Hand eines 
einzelnen Lieferanten bietet für die Betreiber als Kund_innen die Vorteile eines ge-
ringeren Spezifikationsbedarfs, herabgesetzter Risiken durch eine geringere Anzahl 
Schnittstellen zwischen Lieferanten der Teilsysteme und bei Betriebsausfällen nur 
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einen Ansprechpartner. Dem ist ein mögliches Abhängigkeitsverhältnis gegenüber-
zustellen. 
  



 Erweiterbarkeit 

 

Ò TTK GmbH 12/21 Seite 83/207 
 

 

2.7 Erweiterbarkeit 

Die Erweiterung eines bestehenden Systems kann erforderlich werden, wenn sich 
betriebliche Anforderungen wesentlich ändern. Dabei kann es sich um eine geplan-
te Systemerweiterung, z. B. als eine Ausbaustufe bis zum Erreichen der Endaus-
baustufe, oder um eine Systemerweiterung handeln, wie sie z. B. durch nicht vor-
hersehbare langfristige Entwicklungen eintritt. Während im ersten Fall bereits in der 
Planung und günstigstenfalls auch in der Genehmigungsphase die einzelnen Aus-
baustufen zumindest konzeptionell berücksichtigt wurden, sind im zweiten Fall 
gänzlich neue und bisher nicht bedachte Konzepte zu entwickeln. 

2.7.1 Einsatz längerer Fahrzeuge 

Sofern die Anlage nicht bereits mit Blick auf ein Ziellängenkonzept mit größeren 
Bahnsteiglängen errichtet wurde, werden beim Einsatz längerer Fahrzeuge die 
Personenverkehrsanlagen baulich angepasst. Da die Zugangsanlagen (Treppen, 
Aufzüge, Rampen) i. d. R. bereits vorhanden sind, können die Bahnsteige mit ver-
tretbarem baulichem Aufwand verlängert werden. Insbesondere dann, wenn bereits 
in der Planung und der Genehmigung entsprechende Vorabmaßnahmen wie 
Grunderwerb oder das Freihalten der Erweiterungsflächen von Bebauung berück-
sichtigt wurden. Bei unterirdischen Verkehrsanlagen wie U-Bahnen oder innerstäd-
tischen S-Bahnstrecken (in Tunneln) sind Bahnsteigverlängerungen dagegen nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisierbar. Die baulichen Anlagen 
müssen daher von Beginn an alle späteren Systemerweiterungen bereits berück-
sichtigen. 

Die aufgeständerten Haltestellen des TSB sind modular aufgebaut und lassen sich 
je nach betrieblicher Anforderung in der Länge und Breite anpassen. Derzeit plant 
die Firmengruppe Max Bögl, passend zu den Einzellängen der Fahrzeuge, Statio-
nen mit Modullängen von 12,60 m, die sich im Bedarfsfall modulweise verlängern 
lassen. Die maximal mögliche Fahrzeuglänge beim TSB beträgt 72 m, bestehend 
aus 6 Sektionen. Günstigstenfalls wurden bei der Planung und der Genehmigung 
bereits erforderliche Vorabmaßnahmen wie Grunderwerb oder das Freihalten von 
baulichen Anlagen berücksichtigt. Vorhandene Fundamentierungen und Stützen 
sollten ebenfalls schon auf den erhöhten Lasteintrag ausgelegt worden sein. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den modularen Aufbau der TSB-Haltestellen für 
ein dreiteiliges Fahrzeug. Die beiden linken Bilder zeigen Mittelbahnsteige mit Auf-
weitung des Fahrwegmittenabstandes und zentralem Zugang.  

Bei Strecken des TSB können aus betrieblichen Gründen zweispurige Haltestellen 
vorgesehen werden, auch wenn die Strecke selbst nur einspurig ist. Die Haltestel-
len werden aus wirtschaftlichen Erwägungen bevorzugt mit Mittelbahnsteigen kon-
zipiert, weil die Zugangsanlagen und die technische Ausstattung dann nur einfach 
ausgeführt werden muss. 
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Abbildung 27: TSB, modularer Aufbau der Stationen (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)59 

2.7.2 Einrichtung neuer Haltestellen  

Eine Systemerweiterung liegt auch dann vor, wenn an einer bestehenden Strecke 
z. B. neue Siedlungs- oder Gewerbeflächen entstehen und nachträglich neue Hal-
testellen eingerichtet werden sollen. Bei oberirdisch verlaufenden und schienenge-
bundenen Systemen werden dann im Regelfall Außenbahnsteige vorgesehen, da-
mit die Trassierung der Strecke nicht geändert werden muss und die betrieblichen 
Einschränkungen während der Bauzeit gering bleiben. Zu den Bahnsteigneubauten 
kommen die Zugangsanlagen, die in Abhängigkeit von der Topografie und bereits 
vorhandenen Anlagen, aber auch von der verkehrlichen Bedeutung der Haltestelle 
konzipiert werden. Bei unterirdischen Systemen wie U-Bahnen oder auch S-
Bahnen ist der bauliche Aufwand und die betriebliche Beeinträchtigung bei der 
nachträglichen Einrichtung einer neuen Haltestelle an einer Tunnelstrecke erheblich 
und wird daher vermieden. 

Beim TSB ist es grundsätzlich möglich, an eine bestehende aufgeständerte Strecke 
Außenbahnsteige mit den dazugehörigen Zugangsanlagen nachträglich anzubau-
en. Diesen Fall zeigen die beiden rechten Bilder der obigen Abbildung 27. Aufgrund 
der Herstellung in Fertigteilbauweise können die betrieblichen Beeinträchtigungen 
des laufenden Fahrbetriebes im Wesentlichen auf den Montagezeitraum begrenzt 
werden. 

2.7.3 Ausbau der Streckeninfrastruktur 

Der Ausbau von eingleisigen bzw. einspurigen Strecken zu zweigleisigen bzw. 
zweispurigen Strecken bewirkt eine erhebliche Steigerung der Streckenleistungsfä-

                                                
59 Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG (2020), Transport System Bögl: Stationsvisualisie-
rungen, S. 2. Im Folgenden Bögl 2020. 
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higkeit. Derartige Ausbaumaßnahmen sind bei schienengebundenen Systemen 
unter Betrieb nicht möglich, da die Herstellung der erforderlichen Ober- und Unter-
bauten in den Bestand eingreift. Üblicherweise werden solche Ausbauten unter 
Vollsperrung durchgeführt. Unterirdische Verkehrsanlagen werden i. d. R. von Be-
ginn an zweigleisig gebaut, sodass nachträgliche Ausbauten nicht erforderlich sind. 

Die Erweiterung von einem Einspurfahrweg auf einen Doppelspurfahrweg ist beim 
TSB baulich problemlos möglich. Der Spurmittenabstand beträgt dabei mindestens 
4,40 m, d. h. von Außenkante Fahrweg zu Außenkante Fahrweg 7,60 m. Sofern die 
Gründung der Stützen des Einspurfahrweges bereits die Möglichkeit eines späteren 
doppelspurigen Fahrwegs berücksichtigt, kann die zweite Stütze mit geringen be-
trieblichen Einschränkungen in Ortbetonbauweise oder auch als Fertigteilstütze 
errichtet werden. Der Fahrweg wird modulweise eingehoben, auf die vorbereiteten 
Lager aufgesetzt und gesichert. Die 23,50 m langen Fahrwegträger sind nicht kon-
struktiv miteinander verbunden, die 3 cm breiten Bauwerksfugen werden mit einem 
Standardprofil verschlossen.  

Die Kosten für den streckenseitigen Teil der Leit- und Sicherungstechnik machen 
beim Ausbau nur einen untergeordneten Anteil aus. Konventionelle Leit- und Siche-
rungstechnik ist auf neu errichteten Strecken ebenso einzuplanen wie auf Be-
standsstrecken, eine Mitnutzung verlegter Leitungen ist möglich. Bei funkbasierter 
Leittechnik kann Infrastruktur im günstigsten Fall weiterverwendet werden und die 
Ausbaustrecke mitbedienen, so dass Investitionen entfallen oder sich vermindern. 

2.7.4 Verlängerung vorhandener Strecken 

Insbesondere bei Infrastrukturvorhaben, die auf eine abschnittweise Erweiterung in 
Abhängigkeit von der Nachfrage ausgelegt sind wie z. B. Terminalgebäude von 
Flughäfen, ist es wichtig, die verkehrliche Infrastruktur ökonomisch nachführen zu 
können.  

Beim TSB ist es möglich, erste Bauabschnitte einer Strecke bereits in Betrieb zu 
nehmen, während noch an der Gesamtstrecke gebaut wird. Im Zusammenhang mit 
dem Aufbau der Demonstrationsstrecke in Chengdu hat die Firma Max Bögl dieses 
Vorgehen bereits erprobt. Sind am Streckenende einer zu verlängernden zweispu-
rigen Strecke Weichen vorhanden, können diese, sofern die Anlagen technisch und 
geometrisch geeignet sind, mitsamt der tragenden Primärkonstruktion an einen 
neuen Einbauort versetzt werden. Gründung und Stützen sind dazu vorab neu her-
zustellen. 

Die Systemerweiterung durch eine bauabschnittweise Verlängerung erfordert bei 
schienengebundenen Systemen ggf. den Rückbau vorhandener Betriebsanlagen 
wie Abstell-, Kehr- oder Wendeanlagen mit den dazugehörigen Gleisen, Weichen, 
Anlagen der Fahrstromversorgung und der Leit- und Sicherungstechnik am bisheri-
gen Streckenende. Während die technische Ausstattung sowie Gleise und Weichen 
rückgebaut und bei technischer Eignung weiterverwendet werden können, besteht 
diese Möglichkeit bei anderen Anlagenteilen (z. B. Ortbetonbauwerken, Fundamen-
ten, Gleiseindeckungen, Vergussmaterial, gebundenen und ungebundenen Trag-
schichten, Gleistragplatten, Kabeltrassen, Schächten) i. d. R. nicht.  

Gleichstrombetriebene Systeme wie Straßenbahnen, U-Bahnen oder das TSB be-
nötigen in regelmäßigen Abständen Gleichrichterunterwerke, in denen Wechsel-



 Erweiterbarkeit 

 

Ò TTK GmbH 12/21 Seite 86/207 
 

 

strom aus dem Mittelspannungsnetz in Gleichstrom umgewandelt wird. Die Ausle-
gung erfolgt u. a. in Abhängigkeit vom Strombedarf der Fahrzeuge, der betriebli-
chen Vorgaben und der topografischen Gegebenheiten. Als Daumenwert kann ein 
Unterwerk je 2-3 km Strecke angenommen werden. S-Bahnen oder Regionalbah-
nen werden im Regelfall mit 15 KV Wechselspannung betrieben. Aufgrund der hö-
heren Spannungsebene können die Unterwerke in deutlich größeren Abständen 
angeordnet werden. Sollen also Strecken bauabschnittweise erweitert werden, 
dann sind bei gleichstrombetriebenen Anlagen im Regelfall auch neue Gleichrich-
terunterwerke erforderlich, die eine sinnvolle Mindestlänge des Bauabschnittes er-
fordern, während dies bei wechselstrombetriebenen Systemen eher nicht kleinteilig 
erforderlich wird. 

Sofern die Fahrstromversorgung über Oberleitungsanlagen entlang der Strecken 
erfolgt, sollten die Längen einzelner Bauabschnitte die üblichen Lieferlängen der 
Fahrdrähte und Seile berücksichtigen. Diese ermöglichen Oberleitungsabschnitte 
von etwa 1.400 m Länge. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Seile von Oberlei-
tungsanlagen sich mit dem jeweils vorhergehenden Seil um 3 Felder (Abstand zwi-
schen 2 Masten) überlagern und die bauabschnittweise Streckenverlängerung in 
der Oberleitungsplanung der Strecke bereits berücksichtigt sein sollte. Erfolgt die 
Fahrstromversorgung über Stromschienen, besteht diese Abhängigkeit nicht. Vor-
teilhaft wirkt sich in diesem Zusammenhang auch die einfachere Wiederverwend-
barkeit von Stromschienen aus. Das TSB ist in dieser Hinsicht besonders günstig 
aufgestellt, da die Stromschienen Bestandteil der Fahrwegträger sind und nur an 
den Trägerstößen elektrisch verbunden werden müssen. 

Nicht vollautomatisierte Systeme benötigen für den Regel- oder Notfallbetrieb Sig-
nalanlagen im Streckenverlauf. Diese müssen in technisch und betrieblich sinnvol-
len Abschnittlängen an der Strecke installiert werden, müssen mit Energie versorgt 
und zur Steuerung und Überwachung in der Leitstelle eingebunden sein. Vollauto-
matisierte Systeme wie das TSB benötigen keine Signalanlagen. Die kleinteilige 
Inbetriebnahme einzelner Bauabschnitte ist damit besser möglich. 

Auch die funkbasierte Leittechnik muss bei Verlängerungen weitergeführt werden. 
Speziell beim Ausbau zu komplexen Streckennetzen kann im Bereich der Netzkno-
ten zusätzliche Ausrüstung (z. B. Einrichtung weiterer RBCs bei ETCS) notwendig 
sein. 

2.7.5 Bündelung von Linien und Netzbildung 

Das Zusammenführen von zwei oder mehreren Strecken mit einer Bündelung der 
Linien, z. B. im innerstädtischen Bereich, ist bei schienengeführten Systemen üblich 
und betrieblich wie bautechnisch sinnvoll. Es ermöglicht eine Taktverdichtung und 
das komfortable Umsteigen der Fahrgäste am selben Bahnsteig. Die nachfolgende 
Abbildung zeigt dieses Prinzip. 
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Abbildung 28: Bündelung von Linien auf einer Stecke60  

Die Bündelung von Linien im zentralen Bereich und das Auffächern in den Außen-
bereichen sind grundsätzlich auch beim TSB möglich. Allerdings ist das spitzwinkli-
ge und niveaugleiche Kreuzen der Gegenfahrspur beim TSB nur durch den Einsatz 
von Weichen möglich, während spitzwinklige Gleiskreuzungen bei schienengeführ-
ten Systemen technischer Standard sind. Für das Konzept der Strecken- bzw. Lini-
enbündelung ist das TSB daher eher weniger geeignet. 

  
Abbildung 29: Spitzwinklige Fahrwegkreuzung mit Weichen (TSB) und Kreuzung (Eisenbahn) 

Kreuzungen von Strecken schienengebundener Systeme sind grundsätzlich sowohl 
niveaufrei als auch niveaugleich möglich. Während niveaugleiche Kreuzungen bei 
Straßenbahnen die Regel sind, werden Streckenkreuzungen bei U-Bahnen und 
Eisenbahnsystemen gemäß EBO aus technischen und betrieblichen Gründen ni-
veaufrei ausgeführt. 

 
Abbildung 30: Kreuzung von Linien auf getrennten Strecken 

Bei Straßenbahnsystemen liegen niveaugleiche Kreuzungen von Strecken z. B. in 
Verkehrsknotenpunkten. Die Streckenkreuzungen sind, abhängig von den betriebli-
chen Anforderungen, über Weichen miteinander verbunden. Umsteigevorgänge 
können dort ohne Wechsel der Ebenen erfolgen. 

Niveaufreie Kreuzungen von S-Bahn- und U-Bahn-Systemen ermöglichen zwar 
eine einfachere Betriebsführung und eine höhere betriebliche Stabilität, sind jedoch 
baulich aufwändiger und bringen unkomfortablere Umsteigevorgänge über mehrere 
Ebenen mit sich. 

Strecken des TSB können sich aus technischen Gründen nur niveaufrei kreuzen. 
Kreuzungen sind aber durch die aufgeständerte Bauweise in unterschiedlichen Hö-
henlagen mit geringem baulichem Mehraufwand möglich. 

                                                
60 Quellen der Abbildungen, sofern nicht anders angegeben, TTK. 
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2.7.6 Zwischenfazit 

Personenverkehrsanlagen müssen bei schienengebundenen Verkehrssystemen 
auf die maximale Zuglänge ausgebaut sein, auch wenn Fahrzeuge mit maximaler 
Länge nur zu den Hauptverkehrszeiten oder in Ausnahmefällen eingesetzt werden. 
Beim TSB passen die Bahnsteiglängen zur gewählten Fahrzeugkonfiguration. Ka-
pazitätserhöhungen werden durch eine Verkürzung der Zugfolgezeit erreicht. Ins-
besondere im Vergleich zu kostenintensiven unterirdischen Verkehrssystemen 
kann dies als Vorteil angesehen werden. Sollte der Betrieb zu einem späteren Zeit-
punkt den Einsatz längerer Fahrzeuge erfordern, so können die in modularer Bau-
weise errichteten Bahnsteige elementweise verlängert oder ggf. auch verbreitert 
werden. Benötigte technische Einrichtungen wie Aufzüge, Fahrtreppen etc. sind 
bereits im ersten Ausbauzustand vorhanden. 

Der Neubau von Haltestellen an bestehenden Strecken sowie der nachträgliche 
Bau eines zweiten Fahrweges können beim TSB aufgrund der Fertigteilbauweise 
mit geringer Beeinträchtigung des laufenden Fahrbetriebes erfolgen. 

Die Fahrwegelemente des TSB können mit geringem Aufwand demontiert und z. B. 
an anderer Stelle eingesetzt werden. Das ermöglicht auch den schnellen Austausch 
schadhafter Fahrwegelemente. 

Bauabschnittweise Inbetriebnahmen von Strecken sind beim TSB aufgrund der 
Kombination aus modularer Bauweise der Fahrwege, der Stromschienen im Fahr-
weg und des vollautomatischen Betriebs kleinteiliger möglich als bei schienenge-
bundenen Systemen. 

Gegenüber den schienengeführten Systemen erfordert die Bündelung verschiede-
ner Strecken, z. B. auf zentralen Abschnitten, beim TSB einen größeren bautechni-
schen und technischen Aufwand. 

Niveaugleiche kreuzende Strecken sind nur beim Verkehrssystem Straßen-/Stadt-
bahn üblich und erfordern bei den anderen Systemen bauliche Lösungen in unter-
schiedlichen Ebenen. 

Im Sinne der möglichst universellen Einsetzbarkeit von Fahrwegelementen sollte, 
sofern eine spätere Erweiterung der Anlage abzusehen ist, bereits in der Planung 
darauf geachtet werden, den Anteil an Standardelementen zu maximieren. 
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2.8 Instandhaltung 

In diesem Kapitel wird der Instandhaltungsaufwand der verschiedenen Verkehrs-
systeme qualitativ verglichen. Dabei wird zwischen den Fahrzeugen und der  
Infrastruktur unterschieden.  

2.8.1 Definition Instandhaltung 

2.8.1.1 Grundmaßnahmen der Instandhaltung  

Der Oberbegriff Instandhaltung wird in der Literatur vielschichtig beschrieben. In der 
Norm DIN 31051 wird die Instandhaltung definiert als ĂKombination aller techni-
schen und administrieren Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements wäh-
rend des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur Erhaltung des funktionsfähi-
gen Zustands oder der Rückführung in diesen, so dass sie die geforderte Funktion 
erf¿llen kann.ñ Eine Betrachtungseinheit wird dabei als ĂBauelement, Gerªt, Teil-
system, jede Funktionseinheit, jedes Betriebsmittel oder System, das für sich allein 
betrachtet werden kannñ beschrieben.61  

Die DIN 31051 f¿hrt den Begriff ĂAbnutzungsvorratñ ein. Der Abnutzungsvorrat ist 
der ĂVorrat der mºglichen Funktionserf¿llungen unter festgestellten Bedingungen, 
der einer Betrachtungseinheit aufgrund der Herstellung, Instandsetzung oder Ver-
besserung innewohntñ. Dabei entspricht ein zu 100 % gef¿llter Abnutzungsvorrat 
dem Sollzustand. Im Zusammenhang mit Eisenbahnfahrzeugen entspricht der Soll-
zustand dem Zustand eines Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme unmit-
telbar nach Übergabe des Fahrzeugherstellers an den Fahrzeugbetreiber.  

Die Norm teilt die Instandhaltung weiter in die vier Grundmaßnahmen  

Ʒ Wartung 

Ʒ Inspektion 

Ʒ Instandsetzung  

Ʒ Verbesserung. 

Wartung 

Hierunter werden alle Maßnahmen verstanden, die zur Bewahrung des  
Sollzustandes bzw. zur Verzögerung des Abbaus eines vorhandenen Abnutzungs-
vorrates von Betrachtungseinheiten beitragen wie 

Ʒ Reinigen  

Ʒ Konservieren 

Ʒ Schmieren 

Ʒ Nachstellen. 

Wartung sind vorbeugende Maßnahmen, die zustands- oder intervallabhängig 
durchgeführt werden, mit dem Ziel, Maschinenausfälle zu verhindern, die Lebens-

                                                
61 Heinrich, I. (2017), Außerplaninstandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen. Algorithmus für 
einen vorhersagbaren Schadindex. 
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dauer der Bauteile zu verlängern und damit die Gesamtkosten der Anlage zu mini-
mieren. Die Maßnahmen können manuell oder maschinell, kontinuierlich oder dis-
kontinuierlich durchgeführt werden. 

Inspektion 

Die Inspektion umfasst alle Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des  
Istzustandes einer Betrachtungseinheit, einschließlich der Bestimmung der Ursa-
chen der Abnutzung und dem Ableiten notwendiger Konsequenzen für eine künftige 
Nutzung, z. B. Messen der Dicke einer Bremsscheibe. 

Inspektionsmaßnahmen können sein: 

Ʒ Quantitative Ermittlung bestimmter Merkmalswerte 

Ʒ Vorlage des Ergebnisses der Feststellung Istzustand 

Ʒ Auswertung der Ergebnisse zur Beurteilung des Istzustandes 

Ʒ Entscheidung für eine Lösung (Instandsetzung, Verbesserung oder andere 
Maßnahmen) 

Instandsetzung 

Instandsetzungen sind alle Maßnahmen zur Rückführung einer Betrachtungseinheit 
in den funktionsfähigen Zustand, d. h. auf das gleiche Niveau wie vor einem Ausfall 
ohne Verbesserungen, z. B. Austausch einer Komponente gegen ein gleichwertiges 
Ersatzteil. Die Instandsetzung bezieht sich nicht nur auf den Austausch defekter 
Komponenten, sondern auch auf die Wiederherstellung einzelner Komponenten (z. 
B. durch Schweißen, partiellen Austausch oder Oberflächenbehandlung)62. In-
standsetzungsmaßnahmen können störungsbedingt zur Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit (Reparatur zur Erhöhung des Abnutzungsvorrates über die 
Schadensgrenze) oder vorbeugend (Erhöhung des Abnutzungsvorrates auf einen 
vordefinierten Sollwert) erfolgen. 

Verbesserung 

Verbesserung ist die Kombination aller technischen und administrativen Maßnah-
men sowie des Managements zur Steigerung der Funktionssicherheit einer Be-
trachtungseinheit, ohne die von ihr geforderte Funktion zu ändern. 

Im Sinne der Instandhaltung sind dies alle Maßnahmen zur Verlängerung der Le-
bensdauer und zur Beseitigung zukünftiger Mängel. 

2.8.1.2 Konzepte der Instandhaltung 

In Anlehnung an die maßnahmenorientierte Grundausrichtung existieren vier Kon-
zepte, die die Basis für das Vorgehen und die Planung in der Instandhaltung bilden: 

Ʒ ausfallbedingte (korrektive) Instandhaltung 

Ʒ vorbeugende (präventive) Instandhaltung  

Ʒ zustandsorientierte Instandhaltung 

Ʒ perfektive Instandhaltung 

                                                
62 Kunz, A. (2018), Technischer Fachwirt / Skript für das Fach Betriebstechnik ï Instandhal-
tung (BTI), abgerufen unter: https://www.ifb-
woerth.de/unterlagen/tf_tq_bti/instandhaltung.pdf (letzter Zugriff am: 12.12.2020). 
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Sie stellen die Grundlage für die Instandhaltungsstrategie dar, welche zeitlich und 
inhaltlich die Instandhaltungsmaßnahmen regelt, um die Ziele der Instandhaltung 
zu erreichen. Die einzelnen Konzepte werden jeweils als erstes auf verschiedene 
Baugruppen angewendet. Das Gesamtkonzept für ein System entsteht aus der 
Kombination der einzelnen Konzepte. 

Ausfallbedingte Instandhaltung 

Die Instandhaltung wird erst bei Ausfall eines Bauteils, einer Baugruppe oder der 
gesamten Anlage aktiv. Der vollständige Verbrauch des Abnutzungsvorrates, was 
eine längstmögliche Lebensdauer für einzelne Bauteile oder Baugruppen bedeutet, 
stellt einen großen Vorteil dar. Die ausfallbedingte Instandsetzung wird typischer-
weise bei wartungsfreien, redundanten bzw. weniger bedeutenden Elementen mit 
geringer Ausfallwahrscheinlichkeit eingesetzt, da deren Ausfall(folge)kosten gerin-
ger sind als die Wartungskosten. Es werden keine Ressourcen verschenkt, außer 
das Versagen des Bauteils bringt Folgeschäden mit sich. Darüber hinaus ist der 
Planungsaufwand dispositiver Arbeit im Vergleich zur Zeitstrategie erheblich gerin-
ger und die direkten Instandhaltungskosten sind minimal. Allerdings wirkt sich der 
nur kurze zur Verfügung stehende Planungszeitraum negativ auf die Wirtschaftlich-
keit aus. Die Arbeitsqualität wird auf Grund des hohen Zeitdrucks während der In-
standhaltung negativ beeinflusst. Instandhaltungs- und Ausfallkosten können nur 
schwer abgeschätzt werden. Es können längere Stillstandzeiten durch Kapazitäts-
spitzen in der Instandhaltungsabteilung entstehen. Die Verfügbarkeit der Anlage 
oder Komponente kann nicht garantiert werden, sodass sich u. U. zusätzliche Anla-
gen/Fahrzeuge als Reserve erforderlich machen.  

Vorbeugende Instandhaltung 

Die vorbeugenden Instandsetzungsmaßnahmen erfolgen zeitabhängig (geplant). 
Dies hat im Vergleich zur ausfallbedingten Instandhaltung den Vorteil, dass Ma-
schinenstillstände geplant und Stillstandzeiten reduziert werden können. Standardi-
sierte Abläufe steigern dies zusätzlich. Durch Blockbildung zeitlich beieinander lie-
gender Instandhaltungsmaßnahmen können Zeiten für Montage/Demontage ver-
kürzt werden. Nachteilig sind erhöhte Planungskosten und verlorenes Kapital durch 
den Tausch von Bauteilen mit einem Restabnutzungsvorrat. Durch vorzeitigen Aus-
tausch gehen häufig wichtige Informationen über die maximal mögliche Betriebs-
dauer und damit über das Ausfallverhalten der Bauteile verloren und es erhöht sich 
der Verbrauch an Reserveteilen. Eine Bündelung zeitnaher Instandhaltungsvorgän-
ge verschenkt zusätzlich vorhandenen Abnutzungsvorrat.  

Der Einsatz der vorbeugenden Instandhaltung findet daher beispielsweise in be-
sonders sicherheitssensiblen Bereichen statt, da man hier eine kostenintensivere 
Instandhaltungsstrategie zur Gewährleistung einer höheren Verfügbarkeit in Kauf 
nimmt.63 

 

 

                                                
63 Schwarzer, Ch. (2006), Entwicklung eines modularen Konzeptes für die Instandhaltung 
schienengebundener Fahrzeuge im öffentlichen Personennahverkehr (Dissertation, Ver-
kehrs- und Maschinensysteme), TU Berlin. 
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Zustandsorientierte Instandhaltung 

Bei der zustandsorientierten Instandhaltung (Condition Based Maintenance) wer-
den durch planmäßige Inspektion in Form von technischer Überwachung oder 
technischer Diagnose der Abnutzung einer Komponente bzw. einer Anlage Le-
bensdauerprognosen abgeleitet. Abhängig von diesem festgestellten Verschleiß 
werden dann die jeweils spezifischen Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
durchgeführt. Damit kann im Vergleich zur präventiven Instandhaltung der Abnut-
zungsvorrat besser ausgenutzt und eine höhere Maschinenzuverlässigkeit  
und -verfügbarkeit erreicht werden. Es bleibt in der Regel zwischen Inspektion und 
Instandsetzung ausreichend Zeit für eine detaillierte Planung. Damit können die 
Maßnahmen zeitlich und inhaltlich durchgeplant werden. Diesen Vorteilen stehen 
jedoch hohe Inspektionskosten gegenüber, welche aus Inspektionsdauer und dem 
Einsatz teurer Messinstrumente resultieren.  

In der diagnoseoptimierten Instandhaltung, als Sonderform der zustandsabhängi-
gen Instandhaltung, werden Informationen über den Zustand der Maschinen und 
Bauteile durch Sensoren stationärer oder on-board Diagnosesysteme selbständig 
aufgenommen. 

Perfektive Instandhaltung 

Mit der perfektiven Instandhaltung soll vorwiegend eine Verbesserung von Anlagen 
erreicht werden. Auch durch Erweiterung des Funktionsumfangs und Anpassung an 
veränderte Umgebungsbedingungen soll eine Anpassung der Fahrzeuge an die 
spezifischen Betriebsbedingungen erfolgen. Damit kann langfristig eine Erhöhung 
der Verfügbarkeit und Verringerung von Ausfällen erzielt werden.  

2.8.1.3 Regeln und Normen 

Neben bereits eingeführten, allgemein gefassten Normen zur Instandhaltung tech-
nischer Systeme haben sich zur Instandhaltung von spurgeführten Fahrzeugen 
eigene Normen und Begriffe entwickelt. So ist beispielsweise für das Fachgebiet 
der Schienenfahrzeuginstandhaltung eine eigene Normenreihe DIN 27200ff. ĂZu-
stand der Eisenbahnfahrzeugeñ entstanden. Auch im europªischen Rahmen stellen 
die ĂTechnischen Spezifikationen f¿r Interoperabilitªtñ eigene Anforderungen an die 
Instandhaltung von Vollbahnen als Grundlage für einen sicheren Betrieb. Auf Ver-
bandsebene sind Vorschriften wie der Leitfaden 886 ĂInstandhaltung von Eisen-
bahnfahrzeugenñ des VDV entstanden.  
 
Die Zulassung von spurgebundenen Fahrzeugen ist in Deutschland in zwei Rechts-
verordnungen geregelt: 

Ʒ Die ĂVerordnung ¿ber den Bau und Betrieb der StraÇenbahnenñ (BOStrab) f¿r 
Straßenbahnen und 

Ʒ Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) für Vollbahnen 

Die ĂVerordnung ¿ber den Bau und Betrieb der StraÇenbahnenñ (BOStrab) bildet 
die Rechtsgrundlage für den Bau und Betrieb von Straßenbahnen im Sinne des 
Personenbeförderungsgesetzes (§ 4). Nach § 4 Abs. 2 PBefG gelten Ăals StraÇen-
bahnen auch Bahnen, die als Hoch- und Untergrundbahnen, Schwebebahnen oder 
ähnliche Bahnen besonderer Bauart angelegt sind oder angelegt werden, aus-
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schließlich oder überwiegend der Beförderung von Personen im Orts- oder Nach-
barschaftsbereich dienen und nicht Bergbahnen oder Seilbahnen sind.ñ  

Für Straßenbahnen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes, unter die in der 
BOStrab auch die U-Bahnen fallen, sind die Vorschriften zur Instandhaltung in § 57 
BOStrab festgelegt. So sind Inspektionen planmäßig wiederkehrend nach 500.000 
km bzw. nach acht Jahren durchzuführen. Gegenüber der Technischen Aufsichts-
behörde (TAB) ist ein Nachweis über die Durchführung dieser Inspektionen zu lie-
fern. Die Behörde kann in Sonderfällen Fristen verlängern oder verkürzen. Weiter-
hin muss die Instandhaltung mindestens alle Teile umfassen, durch deren Zustand 
die Betriebssicherheit beeinflusst werden könnte. Art und Umfang von Inspektions- 
und Wartungstätigkeiten müssen sich nach Bauart und Belastung der Betriebsanla-
gen und der Fahrzeuge richten. Darüber hinaus sieht § 57 BOStrab vor, dass Fahr-
zeuge nach schweren Unfallschäden einer Inspektion unterzogen werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn sicherheitsrelevante Bauteile beschädigt wurden. Um eine 
gleichbleibend hohe Fahrzeugqualität sicherzustellen, empfiehlt die VDV-Schrift 
170 ñInstandhaltung von Schienenfahrzeugen nach BOStrabñ (Ausgabe 10/00), die 
Instandhaltung nach BOStrab direkt in die laufende Instandhaltung zu integrieren.   
 
Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) regelt für Eisenbahnen die Ab-
nahme und Untersuchung der Fahrzeuge. Gemäß § 32 EBO dürfen Neufahrzeuge 
erst nach Abnahme in Betrieb genommen werden und sind anschließend planmä-
ßig wiederkehrend mindestens alle 6 Jahre zu untersuchen. Diese Frist kann auf 
acht Jahre verlängert werden, wenn festgestellt ist, dass der Zustand des Fahr-
zeugs dies zulässt. In § 33 EBO ist die Untersuchung von überwachungsbedürfti-
gen Anlagen geregelt. Historisch mit dem Fokus auf Dampfkessel, stehen heute 
mehr Druckbehälteranlagen oder Behälter von gefährlichen Flüssigkeiten im Mittel-
punkt der Überwachungen. Grundsätzlich sind bei allen vorgenommenen Verlänge-
rungen von Fristen Nachweise zu führen. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, 
dass sich die gesetzlichen Vorgaben hauptsächlich auf Instandhaltung der sicher-
heitsrelevanten Bauteile und Baugruppen beziehen, um damit ein Mindestmaß an 
Sicherheit für Beschäftigte und Passagiere zu schaffen. Dabei ist eine strenge Ab-
grenzung zwischen gesetzlich vorgeschriebener Instandhaltung und Maßnahmen in 
der Eigenverantwortung des Betreibers nicht möglich, jedoch ein Einfluss der ge-
setzlichen Vorgaben zur Instandhaltung auf Fristenraster und die Arbeitsumfänge 
gegeben. Im Zuge der Liberalisierung des Eisenbahnverkehrs in Europa regelt die 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/779 der Kommission die Aufgaben und 
Nachweispflichten aller an der Instandhaltung der Eisenbahn Beteiligten.  
 
Das TSB fällt in den Geltungsbereich der MbBO. Damit ist nach § 4 MbBO zur Er-
langung der Betriebserlaubnis unter anderem das Verfahren für die Aufstellung des 
Instandhaltungsprogramms durch das EBA zu genehmigen. Im § 8 Abs. 1 ï 4 
MbBO heißt es: 

Ʒ Fahrzeuge [sind] planmäßig instand zu halten. Art, Umfang und Häufigkeit der 
Instandhaltungsmaßnahmen richten sich nach Zustand, Beanspruchung und 
Bauart der Betriebsanlagen und Fahrzeuge. 

Ʒ Die Instandhaltungsmaßnahmen sind vom Unternehmer in einem Instandhal-
tungsprogramm festzulegen. Die Grundsätze und Verfahren für die Aufstellung 
des Instandhaltungsprogramms hat der Unternehmer dem Eisenbahn-
Bundesamt zur Genehmigung vorzulegen. 

Ʒ Der Unternehmer hat Nachweise über die Instandhaltung zu führen, die Anga-
ben über die durchgeführten Inspektionen, über den Ein- und Ausbau sicher-
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heitsrelevanter Austauschteile sowie über sicherheitsrelevante Instandsetzungen 
enthalten müssen. Die sicherheitsrelevanten Maßnahmen und Bauteile sind im 
Instandhaltungsprogramm zu benennen. Die Nachweise sind mindestens zwei 
Jahre, in jedem Fall mindestens über die Dauer zweier Instandhaltungsintervalle, 
aufzubewahren. 

Ʒ Das Instandhaltungsprogramm und die Nachweise über die Instandhaltung sind 
dem Eisenbahn-Bundesamt auf Verlangen vorzulegen. 

2.8.2 Instandhaltung der Fahrzeuge  

Eine quantitative Betrachtung z. B. auf Basis von Teilekosten oder Zeitaufwänden 
ist nicht Gegenstand dieser Studie, da Verkehrssysteme hersteller-, typenübergrei-
fend sowie streckenunabhängig betrachtet werden sollen. Darüber hinaus sind 
Hersteller und Betreiber zurückhaltend bei der Kommunikation ihrer Instandhal-
tungsaufwände, da diese Daten einen wettbewerbsrelevanten Kostenblock beim 
Betrieb der Fahrzeuge darstellen. Trotz dieser Einschränkungen kann auf Basis der 
bekannten technischen Unterschiede der Verkehrsträger eine Tendenz der In-
standhaltungsaufwände abgebildet werden. Dazu werden in Kapitel 2.8.2.8 in einer 
Tabelle die Hauptbaugruppen der Fahrzeuge entsprechend der Norm EN 15380 
wie hier aufgelistet mit dem jeweiligen geschätzten Anteil am Instandhaltungsauf-
wand und instandhaltungsmäßig vorteilhaften oder nachteiligen Eigenschaften be-
wertet.  

 

Hauptproduktgruppen Eingeschlossene Unterproduktgruppen 

B Fahrzeugkasten 

Untergestell, Längswände, Dach, Fahrzeugkopf, Stirnwände, An-
schweißteile, Anbauteile, Zwischendecke, Zwischenwände 

C Fahrzeugausbau 

Fenster, Fußboden, Innenverkleidung, Trennwände, Außenanbau-
ten, Fahrzeuglackierung, Isolierung 

D Fahrzeuginneneinrichtung 

Haltestangen, Griffe (Innenbereich), Sitze, Liegen, Tische, Sani-
täreinrichtungen, Gepäckablagen, zusätzliche Einrichtungen 

E Fahrwerk 

tragende Strukturen, Radsystem, Federung, Dämpfung, Ausgleich, 
Lenkungssysteme (aktiv), Anlenkungssysteme (passiv), Schutzan-
bauteile 

F Energieanlage, Antriebsanla-
ge 

Energiezuführung, Energieerzeugung, Energieumsetzung, Ener-
gieabführung, Energiespeicherung 

G Steuerungsanlage für Fahr-
betrieb 

Steuerung für Energiezuführung, Steuerung für Fahren und Brem-
sen, Steuerung für Energieerzeugung, Systemerfassung, Steue-
rung für Energiespeicherung 

H Hilfsbetriebsanlage 

Umformereinrichtung, Batterieeinrichtung, Bordnetz, Kühlung für 
Energie- und Antriebsanlage, Notstromerzeugungseinrichtungen 

J Überwachungs- und Sicher-
heitseinrichtungen 

Mess- und Schutzeinrichtungen, Melden, Registrieren, Anzeigen, 
Sicherheitseinrichtungen, Datenübertragungseinrichtungen, Kom-
munikationseinrichtungen 
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Hauptproduktgruppen Eingeschlossene Unterproduktgruppen 

K Beleuchtung 

Außenbeleuchtungseinrichtungen, Innenbeleuchtungseinrichtungen 
 

L Klimatisierung 

Klimatisierung, Ansaugung, Entlüftung, Aufbereitung, Verteilung, 
Regelung 

M Nebenbetriebsanlage 

Sanden, Schmiereinrichtung, Weichensteuerung, Fahrausweisein-
richtungen, Fahrgastzähleinrichtung 

N Türen, Einstiege 

Außentüren, Innentüren, Einstiege, Aufstiege (nicht innen) 
Behinderteneinstiege 

P Informationseinrichtungen 

optische Informationseinrichtungen, optische Informationselemente, 
Unterhaltung, Werbung, akustische Informationseinrichtungen 

Q Pneumatik / Hydraulik 

Erzeugung, Aufbereitung, Bevorratung, Verteilung 

R Bremse 

Bremselemente, mechanische Bremskraftübertragung 

S Fahrzeugverbindungs-
einrichtungen 

Kupplungseinrichtungen, Stoßeinrichtungen, Puffereinrichtungen 
Abschleppeinrichtungen, Übergangseinrichtungen, Schnittstelle 
Fahrzeug-Fahrzeug für Medien, Signale, Energie 

Tabelle 14: Baugruppen nach EN 15380  

Es handelt sich bei den folgenden Erläuterungen um eine rein qualitative Abschät-
zung auf Basis von Erfahrungswerten. Getroffene Einschätzungen werden begrün-
det. Im Instandhaltungsaufwand hervorstechende Hauptbaugruppen und in den 
Verkehrssystemen unterschiedlich umgesetzte Baugruppen wie Fahrwerk oder 
Bremse werden vertieft betrachtet.  

Ein Hindernis beim Vergleich der Verkehrsträger stellt die unterschiedliche Leis-
tungsfähigkeit wie z. B. Kapazität und Geschwindigkeit von S-Bahnsystemen ge-
genüber übrigen Systemen dar. So erreichen S-Bahnen Zuglängen von bis zu 
300 m (Straßenbahnen bis 75 m) und mittlere Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 
60 km/h (Straßenbahnen 15-20 km/h). Es liegt auf der Hand, dass absolute In-
standhaltungsaufwände bei S-Bahnen höher sind. Im Rahmen dieser Studie soll 
daher angenommen werden, dass Fahrzeugsysteme ihrer Eignung entsprechend 
eingesetzt werden; Instandhaltungsaufwände sollen normiert auf Passagierkilome-
ter betrachtet werden.  

2.8.2.1 Instandhaltungsprogramm 

Für das TSB kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf Betriebserfahrungen im 
Regelbetrieb zurückgriffen werden. Neben aus Erprobungsfahrten mit Prototypen-
fahrzeugen abgeleiteten Schätzungen bilden die Instandhaltungsempfehlungen der 
Komponentenlieferanten die Grundlage. Das vorläufige, zunächst rein zeitabhängi-
ge Instandhaltungsprogramm des TSB stellt Fristarbeiten im Raster I0 bis I8 (täg-
lich, wöchentlich, monatlich, 2 Monate, 6 Monate, Jahr, 8 Jahre, individuell) auf. 
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Allen Instandhaltungsanweisungen ist der notwendige Arbeitsbereich (Station, 
Waschanlage, Depot mit regulärem Fahrweg oder Revisionsfahrweg) und die not-
wendige Demontagestufe zugeordnet (Gesamtfahrzeug, Einzelsektion, Wagenkas-
ten und Fahrwerk getrennt). Dies erlaubt das Zusammenfassen und Vorziehen 
notwendiger Arbeiten. Bedingt durch das Umgreifen des Fahrwegs von Fahrwerk 
und Unterflurtechnik ist für den überwiegenden Teil der Arbeiten der Revisions-
fahrweg nötig. Dies ist bei der Planung von Durchläufen zu berücksichtigen. Es ist 
davon auszugehen, dass eine abschließende Zuordnung der Aufgaben zu den je-
weiligen Fristen erst nach Bestimmung des Betriebsprofils und nach Abstimmung 
mit allen Lieferanten erfolgen kann. Es könnte dann auch eine laufleistungsabhän-
gige Komponente eingeführt werden.  

2.8.2.2 Wagenkasten  

Präventive Arbeiten am Wagenkasten nehmen einen geringen Anteil von 3 ï 7% 
am Instandhaltungsaufwand des Fahrzeugs ein. Es handelt sich dabei um Sichtprü-
fungen auf Beschädigungen und Korrosion und entsprechende Ausbesserung vor-
wiegend an der Beschichtung. Das TSB verfügt über einen Wagenkasten in Alumi-
nium-Integralbauweise. Vorteilen bei Masse und bei der Herstellung z. B. durch 
eine geringere Anzahl von Fügevorgängen stehen Nachteile bei der korrektiven 
Instandhaltung insbesondere nach Unfällen gegenüber. Positiv ist eine hohe Korro-
sionsbeständigkeit durch die Verwendung des Werkstoffs Aluminium zu bewerten. 
Bei Vergleichssystemen kommt diese Bauweise ebenfalls zum Einsatz.  
Speziell bei Straßenbahnen wird wegen der Gefahr von Verkehrsunfällen oft die 
Differentialbauweise mit einer Tragstruktur aus Stahl mit Blech-/Kunststoff-
beplankung verwendet, da sich lokale Beschädigungen so leichter beheben lassen. 
Es ist jedoch eine genauere Inspektion des Korrosionsschutzes notwendig, um Fol-
geschäden vorzubeugen. Eine Kombination beider Bauweisen stellt die Hybridbau-
weise dar. 

2.8.2.3 Fahrwerk 

Das TSB lässt sich hinsichtlich des Fahrwerks augenscheinlich von den übrigen 
Verkehrssystemen trennen, die zusammengefasst betrachtet werden sollen. Die 
Funktionen Spurführung, Aufnahme der Gewichtskraft des Fahrzeugs sowie Kraft-
übertragung beim Beschleunigen und Bremsen werden bei diesen Rad-Schiene-
Systemen durch im Regelfall zweiachsige Trieb- und Laufdrehgestelle gewährleis-
tet. Das Rad-Schiene-System umfasst zahlreiche bewegte Komponenten, die Ver-
schleiß unterliegen und wiederkehrend inspiziert, vermessen, gewartet und ggf. 
getauscht oder überarbeitet werden müssen. So verschleißen Radsätze an den 
Laufflächen und sind zu überdrehen bzw. zu tauschen (Radsatzaufarbeitung bzw. 
Tausch nach ca. drei Reprofilierungen). Radsatzwellen sind sicherheitsrelevante 
Teile und vorschriftsmäßig zerstörungsfrei zu prüfen. Je nach Anwendungsfall kön-
nen Spurkranzschmier- oder Sandungseinrichtungen verbaut sein, welche nachzu-
füllen sind und Einstellarbeiten erfordern.  

Im TSB wird ein im Regelbetrieb berührungsfrei arbeitendes Magnetsystem ver-
wendet. Je Fahrzeugteil sind dazu 10 Schweberahmen mit Magneteinheiten und 
aktiver Kühlung installiert. Ein verschleißbehafteter, physischer Kontakt zwischen 
Fahrzeug und Strecke findet nur durch die Stromabnehmer (siehe 2.8.2.4) und im 
Sonderfall an der mechanischen Seitenführung (starker Seitenwind) und bei Not-
bremsungen an den Notbremsbelägen statt. Diese sind zu messen und nach Be-
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darf oder planmäßig nach acht Jahren zu tauschen. Da die Radsatzbearbeitung 
direkt und indirekt (Standzeiten, Zuführung der Fahrzeuge) erhebliche Aufwände 
verursacht, können hier Kostenvorteile für das TSB angenommen werden.  

Die Primär- und Sekundärfederung erfolgt bei Drehgestellen mittels Schraubenfe-
dern, Gummi-Metallfederelementen (ĂMegifederñ) oder Luftfederung. Lagerungen 
und Führungen sind wiederkehrend zu schmieren. Elastomerteile werden mit der 
Zeit spröde und sind zu tauschen. Zur Vertikal-, Horizontaldämpfung und zur 
Wankstabilisierung kommen hydraulische Dämpfer zum Einsatz, welche auf Un-
dichtheiten zu prüfen und ggf. zu tauschen sind. Bei Standard-Drehgestellen sind 
Verschleißteile gut auf dem freien Markt verfügbar. 

Beim TSB erfolgt die Federung und Dämpfung analog über eine Kombination aus 
Gummi-Metallfederelementen und hydraulischen Dämpfern. Die verbauten Gum-
mielemente sind planmäßig nach acht Jahren zu tauschen. Bei für das TSB ange-
fertigten Gummi-Spezialteilen sichert das herstellende Unternehmen eine gute Ver-
fügbarkeit und unterschiedliche Bezugsquellen zu. Vorteilhaft ist außerdem die wit-
terungsgeschützte Lage im Fahrweg und eine anzunehmende geringere Ver-
schmutzung durch weniger Abrieb von z. B. Bremsen zu bewerten.  

2.8.2.4 Energie- und Antriebsanlage 

Die Aufnahme der elektrischen Energie erfolgt in S- und Straßenbahnen durch auf 

dem Fahrzeugdach angebrachte Pantografen. Diese enthalten durch Pneumatik 

oder elektrischen Spindelantrieb bewegte Teile, unterliegen einer Abnutzung durch 

den Kontakt mit dem Fahrdraht und sind der Witterung ausgesetzt. Es ist daher 

eine regelmäßige Inspektion (z. B. Messung Andruckkraft und Dicke Schleifleisten) 

und Wartung (z. B. Schmierung Gelenke) nötig. Es ist ein Depot mit Dacharbeits-

stand notwendig.  

Bei U-Bahnen und dem TSB erfolgt die Energieübertragung durch neben bzw. in 

der Fahrbahn befindliche Stromleisten. Je nach System kann hier die regelmäßige 

Messung der Andruckkraft und der Belagstärke ggf. mit Tausch nach ca. 50.000 km 

notwendig sein.  

Hinsichtlich der elektrischen Leistungsanlage lassen sich das TSB, Straßenbahnen 

und U-Bahnen von der S-Bahn abgrenzen. Während die erstgenannte Gruppe in 

der Regel eine Spannung von 750 V Gleichstrom aufnimmt, sind die Systeme bei 

der S-Bahn auf 15 kV Wechselstrom auszulegen.  

Rad-Schiene-Verkehrssysteme verfügen üblicherweise über elektrische Fahrmo-

tore in den Triebdrehgestellen, teilweise mit Getriebeeinheit. Es erfolgen turnusmä-

ßige Sichtprüfungen und Schmierarbeiten. Durch Vorgaben der BOStrab und der 

EBO ist eine Zerlegung und Aufarbeitung der Motore nach spätestens acht Jahren 

einzuplanen. Durch das Magnetsystem des TSB entfallen diese Arbeiten.  

2.8.2.5 Pneumatik und Hydraulik 

Das TSB besitzt keine hydraulischen oder pneumatischen Anteile. Im Gegensatz 
dazu finden sich in den Verkehrsträgern Straßenbahn und U-Bahn pneumatische 
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und hydraulische Systeme, während im Bereich S-Bahn nur Pneumatik eine Rolle 
spielt.  

Hydraulische Komponenten sind bei Straßenbahnen vor allem im Bereich der 
Bremssysteme zu finden. So ist heute bei der Straßenbahn als Feststellbremse und 
zusätzlicher Betriebsbremse eine elektrohydraulische Federspeicherbremse Stand 
der Technik. Dabei erzeugt ein Hydrogerät den hydraulischen Druck, der über  
Hydraulikleitungen an den Federspeicher geführt wird und ein Aufheben der 
Bremskraft erzeugt. Hydrogeräte müssen täglich funktionsgeprüft werden sowie 
regelmäßigen Filter- und Ölwechseln (typischerweise alle 75.000 km ï 150.000 km) 
und einer Aufarbeitung (typischerweise alle ca. 300.000 km) unterzogen werden. 
Auch an U-Bahn-Fahrzeugen sind häufig Betriebs-, Not- und Parkbremse hydrau-
lisch gesteuert. Dazu sind Elektronikhydraulikmodule mit hydraulischem Drucker-
zeuger, Druckregelung und elektronischen Steuermodulen unter dem Wagenkasten 
verbaut. 

Da die Bremsung beim TSB ausschließlich elektrisch durch Umpolung des Magnet-
feldes sowie bei Notbremsungen mechanisch durch Absetzen auf den Notbremsbe-
lägen erreicht wird, fallen keine Wartungsaufwände hydraulischer Komponenten für 
diese Funktion an. 

Pneumatik kommt an Straßen- und U-Bahn immer öfter bei der Luftfederung zum 
Einsatz. Dabei halten luftgefüllte Federbälge als elastische Verbindung zwischen 
Drehgestell und Wagenaufbau die Plattform vom Wagenaufbau fern und absorbie-
ren Schienenunregelmäßigkeiten. Ein Kompressor versorgt die Federbälge mit 
Druckluft und pumpt abhängig von der Beladung zu oder ab.  

Die entsprechende Federung am TSB zwischen Schweberahmen und Wagenkas-
ten (Sekundärfedersystem), bestehend aus Pendeln, Längstraversen, Schichtfe-
dern, Quertraversen, Konusfedern und Schwingungsdämpfern besitzt keine zu war-
tenden pneumatischen Bauteile.  

An S-Bahnfahrzeugen wird die Bremskraft pneumatisch übertragen. Dazu versorgt 
ein Luftpresser (Kompressor) das Bremssystem mit Druckluft von 5 bar. Zu Aspek-
ten der Instandhaltung der Bremssysteme siehe Kapitel 2.8.2.7.  

Druckluft kommt außerdem beim Heben und Senken der Stromabnehmer an S-
Bahnfahrzeugen zum Einsatz. Eine pneumatische Steuerung aus Ventil, Feindruck-
regler, Pneumatik-Balgzylinder und Luftaufbereitung drückt die Schleifleiste des 
Stromabnehmers mit einstellbarem Druck gegen die Oberleitung. So wird bei Un-
ebenheiten in der Schienentrasse ständig der Kontakt mit der Oberleitung gehalten. 
Das beim TSB verwendete Stromversorgungssystem mittels Stromabnehmer an 
Stromschienen benötigt dagegen keine Pneumatik. Die Stromabnehmer werden 
nicht ein- oder ausgefahren. Der ständige Kontakt wird über einen Federmecha-
nismus sichergestellt.  

2.8.2.6 Steuerung und Sicherung 

Das TSB sowie die meisten autonom fahrenden U-Bahnfahrzeuge besitzen auf-
grund des Wegfalls des Fahrpersonals keinen Führerstand mehr. Es entfallen damit 
im Vergleich zur Straßen- und S-Bahn bei diesen Verkehrssystemen Instandhal-
tungsmaßnahmen wie Sicht- und Funktionsprüfungen der Bedien- und Anzei-
geelemente im Führerstand, Prüfung des Fahrersitzes, Prüfung der Tür zum Füh-
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rerstand oder Reinigung des Führerstands. Jedoch kommen fahrzeugseitig bei TSB 
und autonomen U-Bahnfahrzeugen Komponenten des zum autonomen Fahren 
benötigten ATC-Systems wie Fahrzeugrechner, Balisenantenne, Zugfunkmodul, 
Radar u. a. hinzu, welche regelmäßigen Funktionsprüfungen und korrektiven In-
standhaltungsmaßnahmen unterzogen werden müssen.  

In den TSB- und U-Bahnfahrzeugen sind im Vergleich zu Fahrzeugen der Straßen- 
und S-Bahn aufgrund nicht vorhandenen Personals an Bord zusätzliche Überwa-
chungs- und Sicherheitseinrichtungen notwendig (Notrufsysteme als Wechsel-
sprechanlage zwischen Fahrgast und Betriebsleitzentrale, Innenraumüberwachung 
durch Kameras, Türausrüstung zum Verhindern von Einklemmen beim automati-
schen Schließen der Türen, Brandmeldetechnik, ggf. Entgleisungsdetektoren, Hin-
derniserkennung). Auch diese elektronischen Systeme müssen regelmäßig funkti-
onsüberwacht und korrektiv instandgehalten werden. 

Auf Infrastrukturseite erfordert das autonome Fahren bei TSB und U-Bahn gegen-
über den Verkehrsträgern Straßenbahn und S-Bahn zusätzliche wartungsrelevante 
Einrichtungen, wie Streckenrechner, Eurobalisen, Achszähler. So erstellt ein  
Streckenrechner aus Informationen der Stellwerke sowie der Fahrzeugrechner die 
Fahrbefehle für das Fahrzeug. Neben Funktionsprüfungen des Streckenrechners 
sind auch regelmäßige Software- und Datenaktualisierungen erforderlich.  

Beim TSB und autonomen U-Bahnen werden, im Gegensatz zu Straßen- und S-
Bahn, die Bahnsteige mit verschiedenen elektrischen und mechanischen Systemen 
überwacht, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Dazu werden beim TSB und 
bei den meisten U-Bahnen die Bahnsteige mit Bahnsteigtüren als Trennwand zur 
Fahrbahn ausgestattet. Diese setzen sich aus elektrischen (Steuerschrank, Motor-
baugruppe, elektromagnetische Verriegelung u. a.) und mechanischen Bauteilen 
zusammen, welche regelmäßigen Funktionsprüfungen unterzogen werden müssen. 
Anstelle von Bahnsteigtüren kommen bei einigen autonomen U-Bahnsystemen 
auch Bahnsteigsicherungssysteme bestehend aus Kameras zur Gleisbeobachtung 
und Hochfrequenz-Transponder zur Gleisüberwachung zum Einsatz. 

2.8.2.7 Bremse 

In Straßenbahnen wirken die Fahrmotoren als elektrodynamische Bremsen, indem 
sie als Generatoren geschaltet werden. Damit ist eine Rückspeisung von Elektro-
energie möglich. Im Fahrbetrieb ergänzend und als Feststellbremse werden typi-
scherweise elektrohydraulische Bremsen (siehe Kap. 2.8.2.5) mit auf den Radsatz-
wellen verbauten Bremsscheiben eingesetzt. Für höchste Bremswirkung bei Not-
bremsungen ist eine Magnetschienenbremse vorhanden. Während die  
elektrodynamische Bremse als verschleißfrei zu bezeichnen ist, sind bei der  
elektrohydraulischen Bremse Bremsbeläge und -scheiben regelmäßig zu inspizie-
ren und ggf. zu tauschen.  

An S-Bahn-Fahrzeugen kommt wie bei Eisenbahnen üblich eine selbsttätige, 
durchgehende Druckluftbremse zum Einsatz. Sie besteht aus einem System von 
Druckbehältern, Bremszylindern und Druckluftleitungen je Fahrzeug, die bei der 
Zusammenstellung des Zuges an Kuppelstellen miteinander verbunden werden. 
Ein Luftpresser (Kompressor) versorgt diese mit Luft von 5 bar. Es fallen im Unter-
schied zum TSB zeit- und kostenintensive Wartungsarbeiten wie innere und äußere 
Prüfungen der Druckluftanlage, Druckprüfungen oder Aufarbeitung der Druckluftan-
lage an. Eine Rekuperation durch Fahrmotore kann vorhanden sein. 
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Bei U-Bahnsystemen kommt ebenfalls eine Kombination aus generatorischer 
Bremse und mechanischer Scheibenbremse mit pneumatischer Betätigung zum 
Einsatz.  

Durch Vorschriften des VDV bzw. der DB AG sind Bremsrevisionen in unterschied-
lichen Stufen von der Inspektion bis zur vollständigen Zerlegung vorgeschrieben.  

Das TSB verfügt prinzipbedingt über eine Betriebsbremse mit Rekuperationsmög-
lichkeit ohne mechanischen Verschleiß. Einzig das Notbremsen erfolgt durch Ab-
setzen auf den Notbremsbelägen.  

Unabhängig vom Verkehrssystem kann für autonom gesteuerte Fahrzeuge durch 
den optimalen Einsatz von Bremse und Antrieb ein geringerer Verschleiß im Ver-
gleich zu manuell geführten Fahrzeugen angenommen werden.64 

                                                
64 Tasler, G/Knollmann, V. (2018), Einführung des hochautomatisierten Fahrens ï auf dem 
Weg zum vollautomatisierten Bahnbetrieb, abgerufen unter: 
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5698d2fb-1c01-4945- 
907a-c388b7ae9e5b/fachartikel-automatisierung-d.pdf (letzter Zugriff am: 22.11.2020). 
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2.8.2.8 Bewertung Instandhaltungsaufwand Fahrzeug 

Tabelle 15: Übersicht Instandhaltungsaufwand Fahrzeug

TSB (GoA 4) U-Bahn (GoA 4) Straba (GoA 0/1) S-Bahn (GoA 1) Bemerkungen

B Fahrzeugkasten / / / / siehe Kapitel Wagenkasten

Aluminium-Integralbauw eise Integral-/Differential-/Hybridbauw eise (700kN) Integral-/Differential-/Hybridbauw eise (300 kN) Integral-/Differential-/Hybridbauw eise (bis 1500 kN)

C Fahrzeugausbau / / / / *)

D 
Fahrzeuginnen-

einrichtung
/ / / /

*)

vergleichbare Bestuhlung gemäß Anforderung 

Referenzstrecke w ird angenommen

geringer Anteil Sitzpätze (ca. 30 %) geringer Anteil Sitzpätze (ca. 30 %) geringer Anteil Sitzpätze (ca. 30 %)
sehr hoher Anteil Sitzplätze 

(ca. 75 %) Sanitäreinrichtungen

E Fahrwerk + - - -  siehe Kapitel Fahrw erk

10 Schw eberahmen mit Magneteinheiten und 

aktiver Kühlung

F Energie-, Antriebsanlage + - - -  siehe Kapitel Energie- und Antriebsanalge

Linearmotore

Steuerstromnetz 24V DC, Traktionselektronik 

750V DC, Leistungselektronik 400V 3AC

2 Paar Stromabnehmer-Schuhe

Fahrmotore im TDG

Steuerstromnetz 24V DC, Traktionselekt.750V DC,

Leistungselektronik

1 Stromabnehmer-Schuh

Fahrmotore im TDG

Steuerstromnetz 24V DC, Traktionselekt. 750V DC,

Leistungselekt.

1 Pantograph

Fahrmotore im TDG

24V DC...110V DC, 3 AC 400-480V, 1AC 230V 50-

60Hz, UIC-Zugsammelschiene 1kV  ï 3kV, 15kV AC

0,5 Pantograph

G
Steuerungsanlage 

Fahrbetrieb
+ + - - siehe Kapitel Steuerung und Sicherung

Kein Führerstand (Notführerstand) Kein Führerstand (Notführerstand) 2x Führerstand nach BOStrab Führerstand nach EBO

J
Überwach.- und Sicher-

heitseinrichtungen
- - + 0 siehe Kapitel Steuerung und Sicherung

ATC, Fahrgastinfo, Beschallung, Notsprech-

stellen, Kamerasystem, Brandmeldeanlage

ATC, Fahrgastinfo, Beschallung, Notsprechstellen, 

Kamerasystem, Brandmeldeanlage

Zugsicherungsanlage nach § 22  BOStrab, SIFA,

Fahrgastinfo, Beschallung, Kamerasystem

Zugbeeinflussung nach EBO, SIFA, Fahrgastinfo,

Beschallung, Notsprechstellen, Kamerasystem,

Brandmeldeanlage

K Beleuchtung / / / / *)

Spitzen- und Schlussbeleuchtung nach BOStrab 

(keine straßenabhängige Bahn) 

Spitzen- und Schlussbeleuchtung nach BOStrab 

(keine straßenabhängige Bahn) 

Außenbeleuchtung § 40 "Signaleinrichtungen" für  

straßenabhängige Bahnen, Schutzsignal 

Außen: Spitzen- und Schlussbeleuchtung nach ESO 

1959 / Signalbuch RIL 301

L Klimatisierung / / / / *)

modular klimatisiert
optional klimatisiert (Fahrgastraum und/oder

Führerraum) - aufgrund hoher Kosten / Ineff izienz 

teilw eise nicht klimatisiert

optional klimatisiert (Fahrgastraum und/oder

Führerraum) - aufgrund hoher Kosten / Ineff izienz 

teilw eise nicht klimatisiert

optional klimatisiert

M Nebenbetriebsanlage - 0 0 0 siehe Kapitel Fahw erk

Kühlung Antrieb
Sandung (vorgeschrieben, w enn straßenabh.), 

Spurkranzschmierung
Sandung (nach BOStrab §36), Spurkranzschmierung

Sandung (nach Ergänzungsregelung B011 zum 

"Sanden"), Spurkranzschmierung

N Türen, Einstiege / / / /

bei gleicher Referenzstrecke keine systembe-

dingten Unterschiede mit Relevanz für Instand-

haltungsaufw and (Kapazität, Wechselge-

schw indigkeit, Ein-/Zw eirichtung)

Türen: 2 pro Wagenkasten und Seite (2-f lügelig), 

Antrieb elektrisch, Zahnriemen

Türen: 2 pro Wagenkasten und Seite (2-f lügelig), 

Antrieb elektrisch/prenumatisch  
2 pro Wagenkasten und Seite 2 pro Wagenkasten und Seite (2-f lügelig)

Q Pneumatik/Hydraulik ++ - -- -- siehe Kapitel Pneumatik/Hydraulik

keine Pn/Hy

Pn: Türsystem                                                                                                                                                                                                                                                      

Feststellbremse (Federspeicher)                                                                                                                                                                                                                            

Luftfedern

Pn: Stromabnehmer, Luftfedern

Hy: Feststellbremse, 

Pn: Druckluftbremse,  Magnetschienenbremse (w .v.) 

senken, Türschließen, Stromabnehmer

Hy: evt. Dieselhydraulik, hydrodynamische Bremse

R Bremse + - - - siehe Kapitel Bremse

Betriebsbremse: Umpolung Linearmotor 

Notbremse: mechanisch über Notbremsbeläge

mind. 2 unabh. (§36 BOStrab),

Betriebsbremse (elektrodynamisch), Festellbremse 

(hy./pn. Feder- speicher)

mind. 2 unabh., davon 1 unabh. vom Kraftschluss 

Rad/Schiene (§36 BOStrab) Betriebsbremse 

(elektrodynamisch), Festellbremse (hy./pn. 

Federspeicher), Zusatzbremse (Magnetschienenb.),

Magnetschienenbremse

durchgehend, selbsttätige Bremse nach §23 EBO

Betriebs-/Hauptbremse (Druckluft),

Zusatzbremse 

S
Fahrzeugverbindungs-

einrichtungen
/ / / / *)

Faltenbalg, Kurzkupplung
Faltenbalg, autom. Mittelpufferkupplungen  

(Endw agen), Kurzkupplungen 

Faltenbalg, handbetätigte/automatische 

Mittelpufferkupplungen

Faltenbalg, automatische Mittelpufferkupplung 

(Scharfenberg)

1 Triebdrehgestell, 1 Laufdrehgestell
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2.8.2.9 Zwischenfazit Instandhaltung Fahrzeuge 

Wie in Tabelle 15 deutlich wird, verursachen die Hauptbaugruppen eines spurge-
bundenen Fahrzeuges jeweils unterschiedliche Anteile am Instandhaltungsauf-
wand. Maßgeblich sind hier die Anzahl, Tauschintervalle und Kosten von Ver-
schleißteilen sowie die Wartungsfreundlichkeit (Maintainability) der Baugruppe, da 
diese Einfluss auf den zeitlichen Aufwand des Tausches hat. Weitergehende Ein-
flussfaktoren sind notwendiger Ausbildungsgrad des Personals sowie ggf. notwen-
dige Spezialwerkzeuge oder -vorrichtungen.   

Das TSB unterscheidet sich hinsichtlich seines Antriebes, des Fahrwerks und der 
Bremseinrichtung deutlich von den übrigen Verkehrssystemen. Da die genannten 
Baugruppen maßgeblichen Einfluss auf die Lebenszykluskosten haben, kann da-
von ausgegangen werden, dass das in diesen Bereichen berührungsfrei arbeitende 
TSB hier geringere Instandhaltungsaufwände verursachen wird.  

Speziell zum Verschleißverhalten und zu Standzeiten der Fahrwerksteile kann zum 
jetzigen Zeitpunkt jedoch keine abschließende Beurteilung erfolgen. Wie bei techni-
schen Neuentwicklungen üblich müssen Betriebserfahrungen in unterschiedlichen 
Anwendungsbedingungen systematisch ausgewertet werden.  

Wenn das TSB bestehende Verkehrssysteme ergänzen soll, muss berücksichtigt 
werden, dass vorhandene Instandhaltungsinfrastruktur zum Teil nicht weiterver-
wendet werden kann. Speziell bei der Beurteilung des Verschleißzustandes bzw. 
Abnutzungsvorrates oder bei der Abwägung von möglichen Folgeschäden sind 
Betriebserfahrungen des Instandhaltungspersonals von Vorteil. Diese werden bei 
neuartigen Komponenten des TSB noch nicht vorliegen können. Hier liegt es auch 
in der Verantwortung des Herstellers, die bei der Erprobung gewonnenen Informa-
tionen durch wiederkehrende Schulungen zu vermitteln und neue Erkenntnisse 
allen interessierten Parteien im betreiberübergreifenden Erfahrungsaustausch zu-
gänglich zu machen. Darüber hinaus stellt die Instandhaltung des TSB keine für 
den Sektor ungewöhnlichen Anforderungen an das Personal. Es ist davon auszu-
gehen, dass einschlägig ausgebildetes und erfahrenes Personal mit zu den jeweili-
gen Fahrzeugtypen üblichen Schulungen und der Instandhaltungsdokumentation 
alle anfallenden Arbeiten ausführen kann. Auch hinsichtlich der erforderlichen An-
zahl sind keine Unterschiede zu erwarten. 

Anmerkungen

Mengenangaben beziehen sich gemittelt auf einen Wagenkasten

* )systembedingte Unterschiede mit Relevanz 
für Instandhaltungsaufwand vernachlässigbar

Legende Bewertung

System hat im Vergleich 

++ é deutliche Vorteile 

+ ... geringe Vorteile 

0 éweder Vor- noch Nachteile

- é geringe Nachteile

-- édeutliche Nachteile

/ keine Relevanz
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Bei der Instandhaltung konventioneller Systeme können Betreiber außerdem auf 
Dritte zurückgreifen, die sich auf Aufarbeitung von Komponenten spezialisiert ha-
ben. Ob hier zukünftig auch ein Markt für das TSB entstehen wird, bleibt abzuwar-
ten, da dieser sowohl vom Instandhaltungsaufwand des TSB als auch von seiner 
Verbreitung abhängen wird. 

Bei den übrigen ebenfalls zu den wartungsintensiveren zählenden Baugruppen wie 
Türen oder Klimaanlagen ist kein systembedingter Unterschied festzustellen. Es 
kommen hier vergleichbare Systeme am Markt etablierter Lieferanten zum Einsatz.  

Die übrigen Baugruppen sind hier von untergeordneter Bedeutung, da sie zum ei-
nen vergleichsweise geringe Aufwände verursachen und zum anderen keine sys-
tembedingten Unterschiede aufweisen.  

Bei der Bewertung sollten auch vertragliche Aspekte berücksichtigt werden. Die 
Bandbreite der Vereinbarungen reicht hier von der Instandhaltung durch die Betrei-
ber bzw. durch sie beauftragte Dritte bis zur z. B. in Großbritannien verbreiteten 
Praxis der Übernahme durch die herstellenden Unternehmen mit entsprechender 
Zusicherung der Verfügbarkeit. Ob sich derartige Modelle auch in Deutschland wei-
ter etablieren und in der ĂLeichten Schieneñ Anwendung finden, bleibt abzuwarten.  

2.8.3 Instandhaltung der Fahrwege 

2.8.3.1 Fahrwege von Bahnen gemäß BOStrab 

In § 57 BOStrab sind Anforderungen zur ĂInstandhaltung der Betriebsanlagen und 
Fahrzeugeñ aufgef¿hrt. Nachfolgend sind die den Fahrweg und die Betriebsanlagen 
betreffenden Anforderungen nach § 57 Abs. 1 ï 3 BOStrab aufgelistet: 

Ʒ Die Instandhaltung der Betriebsanlagen (...) umfasst Wartung, Inspektionen und 
Instandsetzungen; sie muss sich mindestens auf die Teile erstrecken, deren Zu-
stand die Betriebssicherheit beeinflussen kann. 

Ʒ Art und Umfang der Wartung und der Inspektionen haben sich nach Bauart und 
Belastung der Betriebsanlagen (é) zu richten. 

Ʒ Inspektionen sind planmäßig wiederkehrend innerhalb folgender Fristen durch-
zuführen 

Ʒ Tunnel und Haltestellenbauwerke, sonstige Bahnbauwerke, ausgenommen 
Erdbauwerke 10 Jahre, 

Ʒ Energieversorgungsanlagen 4 Jahre, 

Ʒ Brücken 6 Jahre, 

Ʒ Fahrleitungsanlagen 5 Jahre, 

Ʒ Gleisanlagen 5 Jahre, 

Ʒ Zugsicherungsanlagen 5 Jahre, 

Ʒ Signalanlagen 5 Jahre, 

Ʒ die Betriebssicherheit wesentlich beeinflussende maschinentechnische Anla-
gen 5 Jahre, 

Ʒ Bahnübergänge 2 Jahre, 

Ʒ Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige 1 Jahr, 
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Ʒ brandschutztechnische Anlagen 1 Jahr. 

Die Technische Aufsichtsbehörde überwacht nach § 54 Abs. 1 S. 3 PBefG die Ein-
haltung der Vorschriften dieser Verordnung. Sie führt in Erfüllung dieser Aufgabe 
insbesondere die erforderlichen Prüfungen durch und trifft die notwendigen Anord-
nungen. Entscheidungen anderer Behörden mit Ausnahme der nach Landesrecht 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde, die die Sicherheit und Ordnung des Stra-
ßenbahnbetriebes betreffen können, dürfen nur im Einvernehmen mit der Techni-
schen Aufsichtsbehörde getroffen werden; dies gilt nicht, soweit es sich um Behör-
den des Bundes handelt. 

2.8.3.2 Fahrwege von Bahnen gemäß EBO 

Die Infrastrukturanlagen des Schienenverkehrs gemäß EBO unterliegen einem de-
finierten Instandhaltungsprogramm. Dieses soll die Einhaltung der einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, der Eisenbahn-
Bau- und Betriebsordnung (EBO) sowie europäischer Sicherheitsrichtlinien gewähr-
leisten. Es soll dafür Sorge tragen, dass der Schienenfahrweg sicher, zuverlässig 
sowie wirtschaftlich betrieben werden kann. Infrastrukturbezogene Instandhal-
tungsmaßnahmen gliedern sich in folgende drei Bereiche: 

Ʒ Die Inspektion dient der Feststellung und Beurteilung des Fahrweg-Ist-
Zustands und umfasst neben Sicht- und Funktionsprüfungen bspw. auch den 
Einsatz spezialisierter Messzüge, welche unterschiedliche Parameter wie 
Gleisgeometrie, Schienenzustand, Fahrdrahtlage und Lichtraumprofilverhält-
nisse automatisch erfassen und auswerten. 

Ʒ Die Wartung beinhaltet Maßnahmen zur Reduktion von Abnutzungserschei-
nungen und trägt somit zu einer verlängerten Infrastrukturlebensdauer bei. 
Hierunter subsumieren sich z. B. Tätigkeiten im Bereich der Anlagenreinigung 
und -schmierung sowie der Betriebsstoffergänzung. 

Ʒ In der Instandsetzung bzw. Entstörung erfolgt die Wiederherstellung des Soll-, 
d. h. des ordentlichen Betriebszustandes.65 

Stellvertretend für die Bahnen nach EBO wird hier das Vorgehen bei der DB Netz 
AG beleuchtet. Für NE-Bahnen existieren vergleichbare Regelungen.  

Die Überprüfung des Schienenoberbaus folgt klaren Regelungen zur Inspektions-
häufigkeit. Dabei werden zahlreiche Arten der Oberbaukontrolle unterschieden, die 
in Abhängigkeit zur jeweiligen Gleiskategorie abweichende Inspektionsintervalle 
aufweisen. Folgende regelmäßige Prüfungen fallen in diesem Zusammenhang an: 

Ʒ Prüfung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen 

Ʒ Fahrtechnische Prüfungen 

Ʒ Strecken- und Gleisbegehung 

Ʒ Streckenbefahrung 

Ʒ Inspektion der Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuh-
auswurfvorrichtungen 

                                                
65 Friedrich, N. (2009), Instandhaltung bei der DB Netz AG, in: Deine Bahn, Fachzeitschrift 
für Bahntechnik, Betrieb, Sicherheit und Personal [Ausgabe 1/2009], S. 20 ï 23. 
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Ʒ Ultraschallprüfungen mit dem Schienenprüfzug bzw. mit handgeführten Gerä-
ten 

Ʒ Prüfung des Schienenkopflängsprofils 

Ʒ Stoßlückenprüfung 

Wartungmaßnahmen und Fehlerbeseitigung umfassen u. a. folgende Tätigkeiten: 

Ʒ Pflege von Weichen 

Ʒ Reinigung, Schmieren, Nachfüllen 

Ʒ Bauliche Sicherung von Schienenbrüchen 

Ʒ Lagestabilisierung und Änderung von Einstellungen 

Ʒ Korrigieren, Nachziehen und Austausch von Kleinteilen 

Ʒ Schaltung von Ersatzadern 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) überwacht gemäß § 5 Abs. 1a und § 3 Abs. 1 Nr. 
2 BEVVG die ordnungsgemäße Durchführung notwendiger Instandhaltungsprozes-
se seitens des Deutsche Bahn AG Konzerns, wobei in diesem Zusammenhang 
sowohl organisatorische Aspekte geprüft als auch konkrete Maßnahmen zur Män-
gelbeseitigung stichprobenartigen Kontrollen unterzogen werden. Die Überwa-
chungshäufigkeit orientiert sich hierbei an der jeweiligen Anlagenart. 
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Tabelle 16: Überwachungshäufigkeit durch das EBA nach Anlagenart (Quelle: DB AG)66 

2.8.3.3 Fahrweg des TSB 

Weitergehende Regelungen für die Instandhaltung des Fahrweges von Magnet-
schnellbahnen enthält das Dokument 63842 des MSB Fachausschusses mit dem 
Titel ĂFahrweg, Teil VI, Instandhaltungñ, dem die nachstehenden Ausf¿hrungen 
entnommen sind. Obwohl sich die Profile der Fahrwege für Magnetschnellbahnen 
und des TSB in ihrer Ausprägung deutlich unterscheiden, ähnelt sich jedoch das 
Grundprinzip und die Regelungen für die MSB gelten entsprechend auch für den 
Fahrweg des TSB. Diese sind nachfolgend auszugweise wiedergegeben. 

Inspektionen 

Die Planung, Durchführung und Nachbereitung der Inspektionen müssen auf Basis 
der definierten Vorgaben erfolgen. Inspektionen untergliedern sich in: 

Ʒ Überwachungen 

Ʒ Untersuchungen 

Ʒ Begutachtungen 

Ʒ Sonderinspektionen 

                                                
66 Freystein, H. (2009), Eisenbahnaufsicht zur Instandhaltung, in: Deine Bahn, Fachzeit-
schrift für Bahntechnik, Betrieb, Sicherheit und Personal [Ausgabe 1/2009], S. 16 ï 19. 

Fach-

gebiet

Art der Inspektion bei den

Eisenbahnen des Bundes

Mindestteilnahme für

objektbezogene Überwachung

Untersuchung von

Eisenbahnüberführungen
1 x pro AV / Jahr

Untersuchung von Überbauungen 1 x pro AV / Jahr

Untersuchung Durchlässe und

Stützbauwerke
1 x pro AV / Jahr

Untersuchung Erdkörper 2 x pro AV / Jahr

Untersuchung Tunnel an allen / Jahr

Begutachtung von

Eisenbahnüberführungen
1 x pro Fachbeauftragter / Jahr

Begutachtung Erdbauwerke 1 x pro Fachbeauftragter / Jahr

Begutachtung Tunnel 1 x pro Fachbeauftragter / Jahr

Prüfung Gleisgeometrie mit

Gleismessfahrzeug
1 x pro AV / Jahr

Strecken- und Gleisbegehung 1 x pro AV / Jahr

Streckenbefahrung 1 x pro AV / Jahr

Prüfung Weichen, Kreuzungen

Schienenauszug und

Hemmschuhauswurfvorrichtungen

1 x pro AV / Jahr

mit technische Sichtung 1 x pro AV / Jahr

ohne technische Sichtug 1 x pro AV / Jahr

Untersuchung von sonstigen

Igenieurbauwerken
1 x pro AV (alle 2 Jahre)

Brandverhütungsschau in

Personenverkehrsanlagen der

Gefährdungsstufe 1 und 2

1 x pro AV / Jahr

Brandverhütungsschau in

Personenverkehrsanlagen der

Gefährdungsstufe 3

an allen (alle 3 Jahre)

Brandverhütungsschau sonstiger

Bertriebsgebäude

(z.B. Stellwerke, Werkhallen)

1 x pro AV / Jahr
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Die Intervalle der Inspektionen sind gemªÇ ĂGrundsªtze und Verfahren f¿r die Auf-
stellung des Instandhaltungsprogrammsñ bauartabhªngig und projektspezifisch zu 
definieren. Wenn die Inspektion der Baugruppen des Fahrweges nicht in Anlehnung 
an /DIN 1076/ bzw. dem aktuellen Stand der Technik im Rad/Schiene Bereich er-
folgt, ist der Nachweis gleicher Sicherheit erforderlich. 

Überwachungen 

Die Überwachung erfolgt durch jährliche Besichtigung des Fahrweges und / oder 
Bildaufnahmen. Darüber hinaus sind in kürzeren Zeitabständen (ggf. laufend) er-
gänzende Verfahren anzuwenden. Überwachungen sind ein Teil der planmäßig 
durchzuführenden Inspektionen. Sie können sowohl fahrzeuggestützt als auch son-
derfahrzeuggestützt erfolgen. Projektspezifische Verfahren sind darüber hinaus 
möglich. Die Überwachung des Fahrweges hat projektspezifisch sowie hersteller- 
und bauartabhängig zu erfolgen. 

Unabhängig von bauartspezifischen Besonderheiten ist bei der Überwachung be-
sonderes Augenmerk auf Folgendes zu richten: 

Ʒ Überwachung der kurzwelligen Geometrie der Funktionsebenen; 

Ʒ Überwachung der langwelligen Fahrweggeometrie; 

Ʒ Zustandsüberwachung der Lager; 

Ʒ Oberflächenveränderungen (z.B. Risse im Beton, Abblättern des Korrosions-
schutzes); 

Ʒ Überwachung der Fahrwegausrüstung; 

Ʒ Überwachung der definierten Freiräume; 

Ʒ Überwachung der Sonderbauwerke und der Streckenperipherie; 

Ʒ Feststellung der Auswirkungen äußerer Einflüsse (Anprall an Straßenquerungen, 
Winterdienst, Vegetation, Erdbeben, Vandalismus, etc.); 

Ʒ ggf. Überwachung ausgewählter Referenzobjekte. 

Die Ergebnisse sind gemäß projektspezifischer Vorgabe ständig und zeitnah aus-
zuwerten, so dass eventuelle, die Sicherheit und Ordnung gefährdende Män-
gel/Schäden ohne Zeitverzug gefunden werden können. 

Untersuchungen 

Die Fristen für die Untersuchungen sind auf die Besonderheiten der Bauform, die 
Beanspruchung und die Empfindlichkeit der Baugruppen abzustimmen. Die Fristen 
sind für alle Baugruppen des Fahrweges bauartspezifisch im projektspezifischen 
Instandhaltungsprogramm (Inspektionspläne) anzugeben. Die Baugruppen des 
Fahrweges sind im Rahmen der Untersuchung regelmäßig handnah auf offensicht-
liche Mängel oder Schäden hin zu untersuchen. Diese handnahe Untersuchung ist 
zunächst jährlich durchzuführen. Der maximale Zeitabstand zwischen zwei Unter-
suchungen beträgt sechs Jahre. Bei der handnahen Untersuchung ist insbesondere 
auf Mängel/Schäden zu achten, die äußerlich erkennbar sind, mit den Fahrweg-
Überwachungssystemen jedoch nicht festgestellt werden können. Die Untersu-
chung beinhaltet ebenfalls eine Sichtung und Bewertung der Überwachungsergeb-
nisse für den Streckenabschnitt, der einer handnahen Besichtigung unterzogen 
werden soll. 



 Instandhaltung 

 

 

Ò TTK GmbH 12/21 Seite 108/207 
 

 
 
 

Begutachtungen 

Bei einer Begutachtung ist festzustellen, ob:  

Ʒ die Tragfähigkeit der Baugruppen noch den Vorgaben der Planung und dem 
Stand der vorangegangenen Begutachtung entspricht; 

Ʒ ein Fortschreiten von Mängeln und Schäden innerhalb der nächsten sechs Jahre 
in einem Ausmaß zu befürchten ist, dass Gebrauchstauglichkeit oder Tragfähig-
keit wesentlich beeinträchtigt werden könnten; 

Ʒ Mängel, Schäden oder Maßabweichungen vom planmäßigem Zustand vorhan-
den sind, die eine verstärkte Inspektion erforderlich machen. 

Die Begutachtung erstreckt sich über alle Baugruppen des Fahrweges. Betriebliche 
Einwirkungen, die eine für den Fahrweg nicht unerhebliche Bedeutung aufweisen 
(z. B. Geländebewuchs, Änderung der Randbebauung im trassennahen Umfeld), 
sind zu berücksichtigen. Begutachtungen sind alle sechs Jahre durchzuführen. Der 
zeitliche Abstand zwischen einer Untersuchung und einer Begutachtung soll nicht 
größer als 3 Jahre sein. 

Bei der Begutachtung sind alle wesentlichen Mängel und Schäden am Fahrweg zu 
bewerten und zu dokumentieren. Die ggf. eingetretene Beeinträchtigung der Trag-
fähigkeit, die noch vorhandene Sicherheit und die Dauerhaftigkeit sind festzustel-
len, zu bewerten und ebenfalls zu dokumentieren, ggf. sind Sonderinspektionen zu 
veranlassen. Zum Nachweis der Begutachtung ist ein detaillierter Bericht über In-
spektionsumfang, Inspektionstiefe und die Inspektionsergebnisse zu erstellen. In 
diesem Bericht ist eine Prognose über den weiteren Verlauf der festgestellten 
Schäden und Mängel zu erstellen. Ferner sind darin Empfehlungen zur Änderung 
der Instandhaltungsfristen und zu den in dem nächsten Begutachtungsintervall er-
forderlichen Instandsetzungen zu formulieren. 

Wenn Verfahren zur automatisierten Fahrwegüberwachung installiert und einge-
setzt werden und / oder Referenzobjekte überwacht werden, können deren Inspek-
tionsergebnisse als Teil der Begutachtung genutzt werden. 

Wenn die Begutachtung der Baugruppen des Fahrweges nicht in Anlehnung an 
/DIN 1076/ bzw. dem aktuellen Stand der Technik im Rad/Schiene Bereich erfolgt, 
soll die Begutachtung durch die Auswertung der Ergebnisse der vorangegangenen 
Inspektionen erfolgen.  

Sonderinspektionen 

Sonderinspektionen müssen nach besonderen, den Zustand des Fahrweges beein-
flussenden Ereignissen durchgeführt werden, oder wenn es nach den Ergebnissen 
der Bauwerksinspektionen festgelegt wurde. Ereignisse, die eine Sonderinspektion 
erfordern, können sein: 

Ʒ Erkenntnisse aus der Überwachung, Untersuchung und Begutachtung; 

Ʒ Anprall von (Straßen-) Fahrzeugen an den Fahrweg; 

Ʒ unvorhergesehene Betriebsart eines Fahrzeuges mit erheblicher Auswirkung auf 
den Fahrweg; 

Ʒ Abschluss von bauwerkserhaltene Maßnahmen oder Instandsetzungsmaßnah-
men am Fahrweg, wenn die Möglichkeit besteht, dass bei diesen Arbeiten Schä-
den am Fahrweg hervorgerufen wurden; 
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Ʒ Außergewöhnliche Umwelteinflüsse. 

Instandsetzung 

Planung, Durchführung und Nachbereitung der Instandsetzung müssen auf Basis 
der definierten Vorgaben erfolgen. Es gelten folgende Grundsätze für die Instand-
setzung:  

Ʒ Die Instandsetzung der einzelnen Baugruppen soll den Betrieb des Systems 
nicht behindern; 

Ʒ Die Instandsetzung soll innerhalb der projektspezifisch definierten Zeiten durch-
geführt werden können; 

Ʒ Die Instandsetzung soll innerhalb des projektspezifisch für die Instandhaltung zu 
definierenden Freiraums durchgeführt werden können; 

Ʒ Die Instandsetzung soll mit den projektspezifisch definierten Ressourcen (Per-
sonal, Ausrüstung) und Abläufen durchgeführt werden können; 

Ʒ Die Realisierbarkeit der Instandsetzungsarbeiten soll (ggf. an einem Prototyp) 
unter anwendungsnahen Randbedingungen nachgewiesen werden. 

Sonstige Maßnahmen 

Sonstige Maßnahmen können betrieblich bedingt oder aus der Instandhaltung her-
aus erforderlich werden und sind projektspezifisch zu definieren. Typischerweise 
gehören hierzu: 

Ʒ Verbesserungen von/an Baugruppen; 

Ʒ umfangreiche betriebsbeeinflussende Instandsetzungsmaßnahmen; 

Ʒ Maßnahmen der Vegetationskontrolle und -pflege; 

Ʒ Maßnahmen des Winterdienstes. 

Anforderungen an die Abläufe von Instandhaltungsvorgängen 

Folgende Anforderungen werden an die Abläufe von Instandhaltungsvorgängen 
gestellt: 

Ʒ Es gelten die übergeordneten Vorgaben in /MSB AG-GESAMTSYS/ und /MSB 
AG-BTR&IH/; 

Ʒ bewährte, nicht zeitkritische, bei jeder Witterung ausführbare und vom Personal 
nur geringe Spezialkenntnisse verlangende Instandsetzungsverfahren sollen be-
vorzugt verwendet werden; 

Ʒ der Zustand vor erstmaliger Nutzung (Zeitpunkt der Erstellung) bzw. nach erfolg-
ter Instandsetzung (Ist-Zustand) muss die planmäßigen Vorgaben erreichen; 
dieser Zustand ist zu dokumentieren, er dient anschließend als Referenzzustand 
für die Bewertung eingetretener Änderungen; 

Ʒ Feststellung des Ist-Zustandes; der sich zeitabhängig ändernde Ist-Zustand, im 
Idealfall jederzeit bekannt, wird mit dem Referenzzustand verglichen und im 
Hinblick auf die eingetretenen Änderungen bewertet; die Grenze, bei der Maß-
nahmen ausgelöst werden müssen, ist zu definieren und am Fahrweg festzustel-
len; 

Ʒ für alle Baugruppen ist eine präventive, zustandsorientierte Instandhaltung an-
zustreben;  
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Ʒ aus technischen, wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen kann von der prä-
ventiven Instandhaltung abgewichen werden;  

Ʒ durch zusätzliche oder in engeren Zeitabständen durchgeführte Inspektionen 
kann eine Nutzungsverlängerung von Baugruppen erreicht werden;  

Ʒ schwere Schäden am Fahrweg, die sich nicht durch einfache Reparatur behe-
ben lassen, sind in der Instandhaltungsplanung zu berücksichtigen; 

Ʒ die erforderlichen Maßnahmen (Notabstützung, Austausch ganzer Träger usw.) 
sind konzeptionell so weit vorzuplanen, dass nach Eintritt des Schadensereig-
nisses zeitnah mit den Instandsetzungsarbeiten begonnen werden kann; 

Ʒ Maßnahmen an Anlagen Dritter sind gemäß den allgemeinen gesetzlichen Best-
immungen vorzunehmen; 

Ʒ ausdrücklich wird auf das Magnetschwebebahnplanungsgesetz (MBPlG) und die 
projektspezifisch abzuschließenden Kreuzungsvereinbarungen verwiesen; 

Ʒ Maßnahmen im unmittelbaren Trassenumfeld bedürfen projektspezifischer 
Übergabe- und Freigabeverfahren. 

Möglichkeiten der Überwachung 

Überwachungen des Fahrweges können z.B. aus den Regelfahrzeugen heraus 
(fahrbetriebsbegleitend), oder durch spezielle Messfahrzeuge (in Betriebspausen) 
und/oder durch permanente stationäre Messungen erfolgen. Dabei sollte das Sys-
tem bevorzugt werden, dass die möglichst frühzeitige Erkennung von Schäden oder 
Veränderungen, die auf Schäden hindeuten, am besten gewährleistet. Über die 
Möglichkeit einer permanenten Datenübertragung ist projektspezifisch zu entschei-
den. 

Automatisierungsgrad der Inspektionen 

Es ist anzustreben, die Überwachung des Fahrweges so weit wie möglich zu auto-
matisieren. Der Grad der Automatisierung und die zu erfüllenden Aufgaben der 
automatisierten Inspektionen sind projektspezifisch zu definieren. Ist es vorgese-
hen, aus der automatisierten Inspektion einzelner Baugruppen Rückschlüsse auf 
den Zustand einer größeren Menge von Baugruppen zu ziehen, so ist die Anzahl 
und Exposition der Überwachungssensorik so festzulegen, dass eine abgesicherte 
Aussage ermöglicht wird. Die Funktionsfähigkeit der automatisierten Inspektions-
systeme ist zu überwachen. Es ist festzulegen, wie der Ausfall des automatisierten 
Systems erkannt wird. Projektspezifisch ist festzulegen, durch welche Maßnahmen 
auch nach Ausfall eines einzelnen automatisierten Systems die Erfüllung der In-
spektionsaufgaben sichergestellt wird. Für Baugruppen mit besonderer Sicherheits-
relevanz kann es bei automatisierter Inspektion erforderlich werden, eine unabhän-
gige Kontrollmöglichkeit zur Verifizierung des Mess- bzw. Prüfergebnisses vorzu-
sehen. 

Dokumentation der Instandhaltung  

Es ist eine projektspezifische Bauwerksdatenbank zu erstellen, in die alle relevan-
ten Ergebnisse der Instandhaltung Eingang finden müssen. Folgende Angabe müs-
sen mindestens enthalten sein: 

Ʒ Darstellung und Kurzbeschreibung der Baugruppen bzw. Ausrüstungsteile; 
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Ʒ Art und Ort der Lagerung von Unterlagen oder Speicherung von Daten, denen 
Detailangaben über Planung, Genehmigung, Herstellung, bisherige Untersu-
chungs- und Vermessungsergebnisse entnommen werden können; 

Ʒ Durchgeführte Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen;  

Ʒ Wesentliche Änderungen an Fahrwegausrüstung oder tragender Konstruktion.  

 

2.8.3.4 Zwischenfazit Instandhaltung Fahrweg 

Die technischen Grundsätze der Instandhaltung für Fahrzeuge und den Fahrweg 
gelten für das TSB wie für die schienengebundenen Vergleichssysteme gleicher-
maßen. Die Instandhaltung des TSB-Fahrwegs richtet sich nach den Regelungen 
für die Instandhaltung des Fahrweges von Magnetschnellbahnen gemäß dem Do-
kument 63842 des MSB Fachausschusses mit dem Titel ĂFahrweg, Teil VI, In-
standhaltungñ. Aufgrund der Bauwerkslastigkeit der Fahrwege von MSB und TSB 
besteht diesbezüglich wenig Anpassungsbedarf.  
 
Das TSB benötigt jedoch im Unterschied zur MSB deutlich weniger technische Ein-
bauten im und am Fahrweg. Diesbezüglich sind die für die MSB geltenden Rege-
lungen an die Erfordernisse des TSB inhaltlich anzupassen.  
Aufgrund des berührungslosen Systems TSB steht bei den Einbauten im Fahrweg 
nicht die Abnutzung, sondern der bauliche Zustand der Fahrwegkonstruktion im 
Mittelpunkt.  

Die durch Temperaturschwankungen und Bewitterung entstehenden Anforderun-
gen an die mechanischen und elektrischen Bauteile der TSB-Weichen lassen im 
Vergleich zu den erprobten Standardlösungen schienengebundener Verkehrssys-
teme einen höheren Inspektionsaufwand erwarten. Ob sich daraus ein insgesamt 
erhöhter Instandhaltungsaufwand ergibt, hängt wesentlich von der Standzeit der 
verwendeten Komponenten und ihrem Abnutzungsvorrat ab.   
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2.9 Fahrwege: Konstruktions- und Bauaufwand 

Als Zusammenfassung der vorherigen infrastrukturellen Erkenntnisse wird in die-
sem Kapitel der Konstruktions- und Bauaufwand von Fahrwegen der genannten 
Verkehrssysteme untersucht. Je Verkehrssystem wird ein Regelaufbau für den 
Fahrweg auf der Grundlage der geltenden Vorschriften definiert.  

2.9.1 Regelbauweisen schienengebundener Systeme 

Für schienengebundene Bahnen nach BOStrab und EBO gelten die Begriffsbe-
stimmungen über den Aufbau des Bahnkörpers und die Zuordnungen der Elemente 
zum Oberbau, Unterbau und Untergrund in sehr ähnlicher Form. Die Fahrwege 
schienengeführter Systeme umfassen den Bahnkörper, bestehend aus Oberbau 
und Unterbau sowie den Untergrund. Der Oberbau beinhaltet neben dem Gleis 
(wesentlich bestehend aus Schienen, Weichen, Kreuzungen, ggf. mit Schwellen), 
auch die Tragschichten oberhalb des Planums (üblicherweise bestehend aus einer 
Schotterbettung oder einer Betontragschicht) und die Planumsschutzschicht, die 
Frostschutzschicht sowie die ggf. zwischen Oberbau und Unterbau eingebauten 
Folien, Vliese, Gitter oder Dämmschichten. Konstruktive Bauwerke wie Brücken, 
Tröge, Stützwände und Tunnel sind dagegen Teil des Unterbaus. Zum Untergrund 
gehören (z. B. durch die Einarbeitung von Kalk oder Zement) verbesserte Boden-
schichten sowie der gewachsene Boden. 

 
Abbildung 31: Begriffsbestimmungen und Zuordnungen zum Oberbau, Unterbau und Untergrund      

(Quelle: VDV)67 

                                                
67 Im BOStrab- und EBO-Bereich: VDV 2007, S. 176. 
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Die Regelausführungen des Fahrweges bei EBO-Bahnen, insbesondere bei der 
Deutschen Bahn AG, sind durch ein umfassendes Vorschriften- und Richtlinienwerk 
bestimmt, dagegen existieren im Bereich der BOStrab-Bahnen eine Vielzahl von 
erprobten und bewährten Bauformen nebeneinander. Versuche, z. B. der EU im 
Projekt Urban Track, eine Standardisierung der Oberbauformen zu erreichen, wur-
den unternommen, schlagen sich aber bis heute nicht in einer verbindlichen Ver-
einheitlichung der Regelbauformen nieder. Hinzu kommt, dass der Fahrweg von 
BOStrab-Bahnen (hier Straßenbahnen oder Stadtbahnen) sowohl in der Fahrbahn 
des Individualverkehrs als auch auf einem besonderen Bahnkörper im Straßenraum 
oder außerhalb des Verkehrsraumes von Straßen liegen kann. Je nachdem, ob der 
besondere Bahnkörper auch von Bussen genutzt werden soll oder nicht, sind spe-
ziell für den Einsatzfall entwickelte Bauformen und Eindeckungen erforderlich bzw. 
möglich. 

Eine Sonderbauform bei BOStrab-Bahnen stellt das Grüngleis dar, das aus städte-
baulichen und/oder klimatischen Gründen in unterschiedlichsten Ausprägungen 
zum Einsatz kommt. Wird die BOStrab-Bahn unabhängig vom Straßenverkehr und 
außerhalb des Straßenraumes geführt, dann überwiegt aus kommerziellen Grün-
den eine Regelbauform mit Schwellengleis und Schotterbettung, die analog der 
Regelbauformen der EBO-Bahnen ausgeführt wird. 

Bei unabhängig und kreuzungsfrei geführten U-Bahnen werden überwiegend Bau-
formen mit Schotterbettung oder Festen Fahrbahnen (FF) eingesetzt. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die beschriebenen Zusammenhänge. 

 
Abbildung 32: Bezeichnung von Bahnkörperarten und Oberbauformen (Quelle: VDV)68 

Ein üblicher Oberbau bei Gleisen in Straßenfahrbahnen ist der Einbau einer Gleis-
tragplatte, auf der ein Gleisrost (Rillenschienen mit Spurstangen) montiert wird und 

                                                
68 Nach BOStrab und EBO: ebd., S. 286.  
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durch Untergießen eine flächige Auflage hergestellt wird. Die Schienenzwischen-
räume werden mit Fahrbahnbeton, Asphalt oder Pflaster bis zur Schienenoberkante 
eingedeckt. Es sind außerdem verschiedene Systeme mit Fertigteilen oder Halbfer-
tigteilen am Markt, die unterschiedlich eingedeckt werden können. Den obigen Aus-
führungen folgend, ist es im Bereich der Straßenbahnen und Stadtbahnen kaum 
möglich, Regelaufbauten zu definieren. Die nachfolgenden Abbildungen haben da-
her nur informellen Charakter. 

 
Abbildung 33: Straßenbahntrasse mit Fester Fahrbahn und Halbfertigteilen69 

 
Abbildung 34: Stadtbahnstraße mit Betonfertigteileindeckung zur Befahrung mit Bussen 

                                                
69 Quellen der Fotos, sofern nicht anders angegeben, TTK. 
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Abbildung 35: Straßenbahn auf unabhängigem Bahnkörper außerhalb des Straßenraumes öffentlicher 

Straßen, ähnlich einer EBO-Bahn  

U-Bahnen werden üblicherweise im Tunnel unterhalb der Straßen oder der Bebau-
ung geführt. Dabei kommen, wie bei Trassen auf Brücken oder in Trogstrecken, 
Bauformen mit Schottergleis oder Fester Fahrbahn zum Einsatz. 

 
Abbildung 36: U-Bahnquerschnitt mit Schotteroberbau 

Bei EBO-Bahnen kann die Bauform mit Schottergleis als Regelbauform angesehen 
werden. Bauformen mit Fester Fahrbahn kommen überwiegend bei Hochgeschwin-
digkeitsstrecken zum Einsatz.  

Spurwechseleinrichtungen 

Spurwechsel, die keine Fahrtunterbrechung erfordern, erfolgen bei schienengebun-
denen Verkehrsmitteln durch den Einsatz von Weichen. Abweichend zum TSB ist 
auch ein Kreuzen von Fahrwegen möglich. Die Verwendung typisierter Weichen ist 
obligatorisch, Sonderbauformen sind projektspezifisch möglich. Die Bauformen von 
Weichen sind z. B. im Regelwerk D 800.0120 der DB AG, in der Technischen In-
formation Nr. 29 (Eisenbahn) ĂRegelweichen f¿r nicht bundeseigene Eisenbahnen 
(Regelweichen-NE)ñ des BDE sowie in der VDV-Schrift 600 ĂOberbau-Richtlinien 
und -Zusatzrichtlinien f¿r Bahnen im Geltungsbereich der BOStrabñ katalogisiert. 
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Im Eisenbahnbereich sind, je nach Geschwindigkeit im abzweigenden Strang, Wei-
chen mit Zweiggleisradien zwischen 190 m (40 km/h) und 2.500 m (130 km/h) üb-
lich. Für Schnellfahrstrecken sind Abzweigstellen mit speziellen Klothoidenweichen 
typisiert, die eine Befahrung im abzweigenden Strang mit bis zu 200 km/h zulassen. 

Im BOStrab-Bereich werden Weichen mit deutlich kleineren Zweiggleisradien ver-
wendet. Übliche Zweiggleisradien sind 25 m, 30 m, 50 m 100 m, 150 m und 300 m 
mit entsprechend geringen Geschwindigkeiten im abzweigenden Strang. Ab einem 
Zweiggleisradius von 50 m aufwärts sind Bauformen mit Vignolschienen (wie Ei-
senbahn) üblich. Je nach Einbauort werden kleinere Geometrien oder Weichen in 
Fahrbahnen als Rillenschienenweichen ausgebildet. Gleiskreuzungen sind mit  
Vignolschienen bis zu einer Neigung von 1:2,917 möglich, bei Rillenschienen ent-
fällt diese Beschränkung. Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft die Bautei-
le einer Vignolweiche. 

 
Abbildung 37: Bauteile von Weichen (Quelle: VDV)70 

2.9.2 Bauweisen von Magnetbahnfahrwegen (TSB) 

Bei der Magnetschnellbahn ist der Fahrweg als Teil der Betriebsanlage definiert, 
der seinerseits aus den Fahrwegüber- und den Fahrwegunterbauten besteht. Dazu 
gehören außerdem die Spurwechseleinrichtungen (Weichen), Sonderbauwerke, 
Streckenperipherie und die Fahrwegausrüstung. 

                                                
70  Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV (2018), Oberbau-Richtlinien für Nicht-
bundeseigene Eisenbahnen Ob-Ri NE [VDV-Schrift 612, 3/2018], S. 112. 
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Abbildung 38: Übersicht der Betriebsanlagen (Quelle: MSB Fachausschuss)71 

 
Abbildung 39: Trennung Überbau und Unterbau (Quelle: MSB Fachausschuss)72 

Die nachfolgenden schematischen Untergliederungen der Elemente des Fahrweg-
überbaus und des Fahrwegunterbaus beim TSB wurden von der Firmengruppe 
Max Bögl zur Verfügung gestellt. Die Darstellungen basieren auf den gleichartigen 
zuvor dargestellten Abbildungen für die MSB und wurden an die spezifischen Bau-
formen und Anforderungen des TSB angepasst. 

 

 

                                                
71 MSB Fachausschuss (2007), Magnetschnellbahn Ausführungsgrundlage Fahrweg Teil I ï 
Übergeordnete Anforderungen [Dok.-Nr. 57284], S. 14. 
72 MSB Fachausschuss (2007), Magnetschnellbahn Ausführungsgrundlage Gesamtsystem 
[Dok.-Nr. 50630], S. 81.  
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Fahrwegüberbauten  

 
Abbildung 40: TSB, Elemente des Fahrwegüberbaus (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)73 

Die Fahrwegträger bestehen in der Regelbauweise (Regelfahrwegträger) aus Be-
tonfertigteilen, die industriell hergestellt werden. Neben der Standardbauweise aus 
Beton können Fahrwegträger auch in Stahlbauweise oder in Hybridbauweise (Wei-
che/Module aus Stahl mit daran befestigtem Stahlbeton-L-Winkel) hergestellt wer-
den. Weitere Bauweisen, z. B. Verbundbauweisen, sind möglich. Die Regelstütz-
weite beträgt beim TSB derzeit 23,50 m. Die Festlegung des jeweiligen Fahrweg-
trägertyps erfolgt projektspezifisch. 

Die Regelfahrwegträger aus Beton werden werkseitig aus Einzelsegmenten zu 
Fahrwegelementen zusammengefügt und bereits im Werk voll ausgerüstet (z. B. 
mit Stromschienen). Durch das CNC-gesteuerte Schleifen der Oberflächen können 
Träger mit geringsten Toleranzen hergestellt werden. Nach dem Transport auf die 
Baustelle erfolgt das Aufsetzen auf die in Ortbetonbauweise erstellten Stützen mit-
tels Mobilkränen. Die Fahrwegträger sind über Brückenlager mit dem Stützenkopf 
verbunden. Die obere Lagerplatte wird dabei in der Schalung für das Betonfertigteil 
eingelegt. Die auf die Lager aufgelegten Fahrwegträger werden nach der Montage 
gegen Verschieben gesichert. 

Die durch den MSB Fachausschuss Fahrweg definierten maßgebenden funktiona-
len Anforderungen an die Fahrwegüberbauten der MSB gelten analog auch für das 
TSB: 

Ʒ zuverlässige Aufnahme der Einwirkungen aus Betrieb und Umwelt und Weiterlei-
tung in die Fahrwegunterbauten;  

Ʒ zuverlässige Aufnahme der TSB-spezifischen Fahrwegausrüstung;  

Ʒ zuverlässige Aufnahme der sonstigen bauart- und bauweisenabhängigen Fahr-
wegausrüstung; 

Ʒ Gewährleistung der erforderlichen Lagegenauigkeit der TSB-spezifischen Fahr-
wegausrüstung (Toleranzen und Verformungen). 

                                                
73  Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG (2020), Transport System Bögl: Spezifikation 
Fahrweg Teil I, S. 4. Im Folgenden ²Bögl 2020. 
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Die konstruktiven Anforderungen an die Fahrwegüberbauten wurden durch den 
MSB Fachausschuss für das System MSB definiert und gelten, soweit system- und 
bauartbedingt zutreffend, auch für das TSB. Dies betrifft u. a. eine instandhaltungs-
freundliche Ausführung der Fahrwegträger hinsichtlich der Wahl der Materialien, 
der Dauerhaftigkeit und des Korrosionsschutzes. Auf eine Aufzählung aller kon-
struktiven Anforderungen an die Fahrwegüberbauten wird verzichtet. Für die Fahr-
wegträger sind die für das System TSB angegebenen übergeordneten Anforderun-
gen an die Nachweisführung des Fahrwegs zu beachten. Für den Transport und die 
Montage der Fahrwegüberbauten sind an die jeweilige Bauart angepasste Vorrich-
tungen zur Vermeidung von mechanischen Beschädigungen und bleibenden Ver-
formungen zu verwenden. Der Vorgang der Montage und der Feinpositionierung 
der Fahrwegüberbauten ist im Hinblick auf Genauigkeit, Witterungsunabhängigkeit 
und Schnelligkeit zu optimieren. Hierzu sind eine Montage- und eine Positionieran-
weisung mit allen erforderlichen Vorgaben zu erstellen. 

Fahrwegunterbauten 

 
Abbildung 41: TSB, Elemente des Fahrwegunterbaus (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)74 

Die Fahrwegunterbauten sind erforderlich, um den Höhenunterschied zwischen den 
Fahrwegüberbauten und dem Gelände zu überbrücken (Fahrwegstützen) und um 
die Kräfte aus den Fahrwegüberbauten unter Berücksichtigung der systemtechni-
schen Anforderungen in den Baugrund weiterzuleiten. Die Fahrweggründungen 
werden in der Regel vor Ort in Betonbauweise hergestellt. Die Gestaltung der 
Fahrwegunterbauten ist primär abhängig von den Steifigkeitsanforderungen, die für 
die zulässigen Verformungen und Verdrehungen für Fahrwege des TSB festgelegt 
sind. Die ästhetische Gestaltung der Unterbauten hat sich den funktionalen und 
konstruktiven Anforderungen unterzuordnen.  

Die maßgebenden funktionalen Anforderungen an die Fahrwegunterbauten lauten: 

Ʒ Die Fahrwegunterbauten müssen die Einwirkungen aus den Fahrwegüberbauten 
direkt über die Fahrwegauflager aufnehmen und zuverlässig in den Baugrund 
weiterleiten (zuverlässige Aufnahme der Fahrwegüberbauten).  

Ʒ Bauteile/Baugruppen der Fahrwegausrüstung (z. B. Zuleitungen der Energiever-
sorgung) sind zuverlässig aufzunehmen.  

                                                
74 Ebd., S. 7. 
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Ʒ Die Fahrwegunterbauten müssen die erforderliche Lagegenauigkeit der Fahr-
wegüberbauten dauerhaft gewährleisten.  

Bei der Auslegung von Fahrwegunterbauten sind die konstruktiven Anforderungen 
des Systems TSB zu berücksichtigen, auf deren Aufzählung an dieser Stelle ver-
zichtet wird. Es sind die übergeordneten Anforderungen an die Nachweisführung 
des Fahrwegs zu beachten. Fahrwegunterbauten werden in der Regel in Ortbeton-
bauweise hergestellt. 

Fahrweglager  

Die äußeren und inneren Kräfte und Momente aus den Fahrwegüberbauten sind 
zuverlässig und unter Berücksichtigung aller spezifizierten Randbedingungen (z.B. 
Verformung der Fahrwegunterbauten) über Fahrweglager/Auflagerungen in die 
Fahrwegunterbauten weiterzuleiten. Die konstruktiven Anforderungen an die Fahr-
weglager sind in der TSB FW BEM75 beschrieben. 

Die nachfolgend dargestellten Lagerungssysteme sind Beispiele für mögliche Lage-
rungssysteme von Ein- und Zweifeldträgern. Andere Lagerungssysteme sind unter 
Beachtung der Grundsätze zur Wahl der Lagerung und der allgemein anerkannten 
Regeln der Bautechnik möglich.  

 
Abbildung 42: Beispiele für Lagerungssysteme (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)76 

Das nachfolgend dargestellte Lagerungssystem kann aufgrund der geringen Lager-
abstände in Fahrwegquerrichtung (y-Richtung) unter Beachtung eventueller 
Zwangskräfte ebenfalls verwendet werden. 

                                                
75 Ebd., S. 9. 
76 Ebd., S. 11. 
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Abbildung 43: Beispiel für alternatives Lagerungssystem für TSB-Fahrwegträger (Quelle: Firmengrup-

pe Max Bögl)77 

Für die Fahrweglager sind die für das System TSB angegebenen übergeordneten 
Anforderungen an die Nachweisführung des Fahrwegs zu beachten. 

Es wird empfohlen, die Fahrweglager diskret gelagerter Fahrwegträger werkseitig 
an den Fahrwegüberbauten komplett zu montieren und die Verankerung der Lager 
im Rahmen der Feinpositionierung der Fahrwegüberbauten in den dafür vorzuse-
henden Aussparungen der Fahrwegunterbauten zu vergießen. Die Lager sind beim 
Transport der Fahrwegüberbauten vor Beschädigungen zu schützen. Es ist eine 
Montageanweisung für die Befestigung der Fahrweglager an den Fahrwegüber- 
und Fahrwegunterbauten zu erstellen.  

Spurwechseleinrichtungen 

Um auf hochfrequentierten Verbindungen einen zuverlässigen Betrieb zu ermögli-
chen, spielt der Spurwechsel eine zentrale Rolle. Für das TSB wurden verschiede-
ne Spurwechselkonzepte entwickelt, die dies richtungsunabhängig ermöglichen. 
Die hierfür gefundenen kinematischen Lösungen erfüllen dies ohne Aufweitung des 
Spurmittenabstands von 4,40 m bei einer gleichzeitig auf das Regelstützenraster 
von 23,50 m bzw. 47 m komprimierten Bauform. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Zusammenstellung der aktuell möglichen 
Weichentypen. 

                                                
77 Ebd. 
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Abbildung 44: Übersicht Weichentypen TSB  (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)78 

Für alle Weichen gilt, dass bei Fahrten im geraden Strang die Fahrgeschwindigkeit 
durch die Weichen nicht beschränkt wird. Im abzweigenden Strang ist die Höchst-
geschwindigkeit aufgrund der Weichengeometrie auf maximal 27 ï 30 km/h be-
grenzt. 

Die X-Weiche mit einer Baulänge von 47 m ermöglicht den Spurwechsel innerhalb 
einer zweispurigen Strecke und erfüllt damit die Aufgaben eines doppelten Gleis-
wechsels. Die folgende Abbildung zeigt die Stellung der Weiche bei Geradeausfahrt 
und bei Spurwechsel. 

                                                
78 Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG (2020), Transport System Bögl: TSB-Weichen. Im 
Folgenden ³Bögl 2020. 
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Abbildung 45: Positionen der X-Weiche beim TSB (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)79 

Die Y-Weiche kann symmetrisch oder unsymmetrisch ausgebildet werden. Je nach 
Ausprägung ist diese Weiche 23,50 m oder 47 m lang. Diese Weichen werden z. B. 
im Übergang von einspurigen auf zweispurige Abschnitte eingesetzt. 

3-Wege-Weichen können in der Zufahrt zu Betriebseinrichtungen wie Abstellanla-
gen oder Werkstätten eingesetzt werden. 

Die Weiche setzt sich aus vier Armen (X-Weiche) oder einem Arm (Y-Weiche) zu-
sammen, die unabhängig voneinander in y-Richtung mittels Elektroverstellern be-
wegt werden. Ein einzelner Arm besteht aus mehreren Kleinsegmenten mit einer 
Länge von ca. 1,30 m und einem abschließenden Langsegment mit einer Länge 
von 7 m. Ausgeführt werden die Segmente in einer Beton-Stahl-Hybridkonstruktion, 
in der Betonfertigteile (L-Form) den Obergurt bilden und auf einer Stahlkonstruktion 
verschraubt werden. Der Querschnitt entspricht im Wesentlichen den Regelfahr-
wegträgern. Die Elemente sind mittels Gelenklagern miteinander gekoppelt und 
werden auf Gleitlagern verschoben. Die Führung der Stellbewegung wird durch 
Führschienen und seitlich verlaufende Führrollen sichergestellt. In den an- und ab-
gestellten Positionen werden die Weichenarme mit Verriegelungsbolzen in ihrer 
Lage gesichert. Die nachfolgende Abbildung zeigt die wesentlichen Bauteile einer 
TSB-Weiche. 

                                                
79 Ebd. 



 Fahrwege: Konstruktions- und Bauaufwand 

 

 

Ò TTK GmbH 12/21 Seite 124/207 
 

 
 
 

 
Abbildung 46: Wesentliche Bauteile der TSB-Weiche (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)80 

Die Freigabe für den Fahrbetrieb erfolgt über Schnittstellen zur Betriebsleittechnik 
der Gesamtstrecke. Dabei wird in Echtzeit die genaue Position der einzelnen Wei-
chenarme überwacht. Bei Ausfall eines Stellantriebes wird der Fahrbetrieb einge-
stellt und eine manuelle Verstellung mittels Nothandrad ist möglich. Die Stellzeit 
zwischen den Anstellpositionen beträgt 15-20 Sekunden. 

Die gesamte Weichenkonstruktion wird auf einem Haupttragwerk aufgelagert, wel-
ches alle einwirkenden Lasten über Fundamente in den Untergrund einleitet. Das 
Haupttragwerk kann beispielweise mit Spannbetonträgern inkl. Ortbetonergänzung 
oder als Hohlkastenprofil ausgeführt werden. Auf der Oberseite wird seitlich am 
Bauwerk eine Absturzsicherung vorgesehen. 

Die Spurwechseleinrichtungen setzen sich aus den folgenden Hauptbaugruppen 
zusammen: 

Ʒ Fahrwegüberbau 

Ʒ Stellelemente (i. d. R. elektromechanische Antriebe) 

Ʒ Verriegelungseinrichtungen 

Ʒ Dehnspaltüberbrückungen 

Ʒ Sensorik und Steuerung 

Ʒ Energieversorgung 

Ʒ Schalthäuser 

Ʒ Fahrwegausrüstung. 

Im Hinblick auf die betriebliche Sicherheit (Einbindung in die Betriebsleittechnik) 
und die Verfügbarkeit sind nachfolgende funktionale Anforderungen zu berücksich-
tigen:  

Ʒ Die Spurwechseleinrichtungen müssen einen sicheren, zuverlässigen Fahr-
spurwechsel für Fahrzeuge und Sonderfahrzeuge ermöglichen.  

Ʒ Die Information ¿ber den Status ĂSpurwechseleinrichtung sicher befahrbarñ 
wird von der Betriebsleittechnik (BLT) zur Prüfung benötigt. Dazu muss die 
Spurwechseleinrichtung für die BLT die geforderten Signale bereitstellen. 

                                                
80 Ebd. 
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Ʒ Nach Erreichen einer sicheren Endlage muss die Spurwechseleinrichtung un-
abhängig von Ausfällen in der Sensorik, Überwachung oder Energieversor-
gung ihre sichere Endlage beibehalten.  

Ʒ Es muss durch die Konstruktion der Spurwechseleinrichtung sichergestellt 
werden, dass ein Verlassen der gesicherten Endlage ohne Freigabe durch die 
BLT nicht möglich ist.  

Ʒ Der Ausfall einer einzelnen elektrischen, elektronischen oder elektromechani-
schen Baugruppe in Stell- und Verriegelungseinrichtungen, Steuerung, Über-
wachung bzw. Stromversorgung muss ohne Auswirkung auf die Verstellbar-
keit und die richtige Meldung über den Zustand (sichere Endlage) und die La-
ge der Spurwechseleinrichtung (z. B. Geradeausstellung) an die BLT bleiben.  

Ʒ Auch bei Ausfall einer einzelnen mechanischen Baugruppe muss die richtige 
Meldung über den Zustand (sichere Endlage) und die Lage der Spurwechsel-
einrichtung (z. B. Geradeausstellung) an die BLT erfolgen.  

Ʒ Eine Diagnoseeinrichtung zur Online-Diagnose ist zu integrieren.  

Ʒ Eine Einrichtung zur Vor-Ort-Verstellung der Spurwechseleinrichtungen ist 
vorzusehen (Ortsstellbetrieb). 

Die konstruktiven Anforderungen an die Spurwechseleinrichtungen sind in den 
Technischen Ausführungen zum TSB beschrieben, auf die Aufzählung wird hier 
verzichtet. Bei der Nachweisführung sind die angegebenen übergeordneten Anfor-
derungen an die Nachweisführung des Fahrwegs zu beachten. Besonders zu be-
achten sind dabei nachfolgende Anforderungen: 

Ʒ Besonderes Augenmerk bei der Erprobung und Inbetriebnahme von Spur-
wechseleinrichtungen hat dem Nachweis der Einbindung der Spurwechselein-
richtungen in die BLT zu gelten.  

Ʒ Die Einhaltung der geforderten Stellzeiten einer jeden eingebauten Spur-
wechseleinrichtung ist nachzuweisen.  

Ʒ Die der Dimensionierung zu Grunde zu legende Verstellhäufigkeit ist projekt-
spezifisch festzulegen.  

Ʒ Vorgaben für die geforderte Zuverlässigkeit der Baugruppen/Bauteile (z. B. 
MTBF-Werte) haben projektspezifisch zu erfolgen.  

Ʒ Die zum Betrieb der Spurwechseleinrichtungen erforderliche elektrische Leis-
tung ist projektspezifisch für die Dimensionierung der Energieversorgung zu 
ermitteln.  

Ʒ Bei Spurwechseleinrichtungen ist der Nachweis der korrekten Lage der mag-
netbahnspezifischen Fahrwegausrüstung für jeden möglichen zu betrachten-
den Betriebszustand (z. B. Abbiege- und Geradeausstellungen bei Weichen) 
zu erbringen.  

Für den sachgerechten Transport und die fehlerfreie Montage der Spurwechselein-
richtungen sind jeweils Anweisungen zu erstellen.  

Sonderbauwerke  

Zu den Sonderbauwerken zählen z. B. Tunnel und Primärtragwerke. Die Anforde-
rungen an Tunnel sind projektspezifisch und unter Berücksichtigung der gültigen 
Vorschriften festzulegen.  
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Unter dem Begriff ĂPrimärtragwerkñ werden alle Bauwerke zusammengefasst, die 
als Zwischenkonstruktion anstelle der üblichen Fahrwegunterbauten die Fahrweg-
überbauten aufnehmen und deren Lasten über eine eigene Gründung in den Bau-
grund ableiten. In der Regel werden Primärtragwerke eingesetzt, um große Spann-
weiten zu überbrücken (z. B. Talbrücken). Beim TSB sind zudem Primärtragwerke 
unter den Weichen erforderlich. Die funktionalen Anforderungen an die Primärtrag-
werke entsprechen den Anforderungen an die Fahrwegunterbauten. Darüber hin-
aus kann die Berücksichtigung orts- und/oder projektspezifischer Anforderungen 
zur Aufnahme einzelner Baugruppen der Streckenperipherie erforderlich sein. Die 
konstruktiven Anforderungen an die Primärtragwerke sind in den Technischen Aus-
führungen zum TSB beschrieben, auf die Aufzählung wird hier verzichtet. Die An-
forderungen an die Nachweisführung des Fahrwegs sind zu beachten. Für den 
sachgerechten Transport und die fehlerfreie Montage der einzelnen Bauteile und 
Baugruppen auf dem Primärtragwerk sind projektspezifische Anweisungen zu er-
stellen. 

  



 Fahrwege: Konstruktions- und Bauaufwand 

 

 

Ò TTK GmbH 12/21 Seite 127/207 
 

 
 
 

2.9.3 Regelquerschnitte der Verkehrssysteme 

Straßenbahn 

Gemäß § 15 Abs. 5 BOStrab sollen Strecken für Zweirichtungsverkehre nicht ein-
gleisig sein, daher wird ein eingleisiger Querschnitt nachfolgend nicht betrachtet. 
Der nachfolgend dargestellte Regelquerschnitt berücksichtigt ein Fahrzeug mit der 
maximal zulässigen Breite von 2,65 m. Je nachdem, ob die Oberleitungsmaste seit-
lich am Rand des Straßenraumes, zwischen den Gleisen oder am Rand des Bahn-
körpers aufgestellt werden, ergeben sich unterschiedlich breite Regelquerschnitte. 
Bei schmaleren Fahrzeugen sind die Maße entsprechend zu reduzieren. Der dar-
gestellte Querschnitt ist den Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs EAÖ entliehen. 

 
Abbildung 47: Grundmaße bei Straßenbahnen auf besonderem Bahnkörper in Mittellage (Quelle: 

FGSV)81 

U-Bahn 

U-Bahntunnel können aus wirtschaftlichen oder technischen Erwägungen in ver-
schieden Bauweisen hergestellt werden. Üblich sind ein- oder zweigleisige Rund-
querschnitte, die gebohrt werden oder Rechteckquerschnitte, die z. B. bei geringer 
Überdeckung in offener Bauweise hergestellt werden können. Strecken und Tun-
nelquerschnitte genügen der BOStrab und den Anforderungen an die Fahrgastsi-
cherheit im Regel- und Katastrophenfall. Die Abmessungen sind auf den eingesetz-
ten Fahrzeugpark abgestimmt. Dies betrifft aus wirtschaftlichen Erwägungen her-
aus insbesondere die lichte Höhe von Tunneln (z. B. bei der Verwendung von 
Stromschienen). 

                                                
81 FGSV (2013), S. 31. 
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Regelquerschnitt S-Bahn 

Im Gegensatz zu Straßenbahnstrecken sind Eisenbahnstrecken im Regelfall auch 
eingleisig. Der Bedarf für ein zweites Gleis leitet sich hier aus den betrieblichen 
Anforderungen ab. 

  
Abbildung 48: Grundmaße ein- bzw. zweigleisiger S-Bahnquerschnitt (Quelle: DB AG)82 

Die dargestellten Grundquerschnitte enthalten z. B. nicht die Anlagen der Fahr-
stromversorgung, der Signalisierung, der Kabelwege und der Entwässerung. Bei 
der Planung ist dieser zusätzlich benötigte Raum zu berücksichtigen. 

  
Abbildung 49: Grundmaße runder und eckiger S-Bahntunnel (Quelle: DB AG) 83 

Sofern die Strecken nicht ausschließlich dem S-Bahnverkehr dienen, sind abwei-
chende (größere) Grundquerschnitte zu verwenden. In Haltestellen werden die 

                                                
82 DB Netz AG (2018), Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Streckenquerschnitte auf Erd-
körpern [DB RIL D800.0130]. 
83 DB Netz AG (2018), Eisenbahntunnel bauen, planen und instandhalten [DB RIL D853].  
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Grundmaße der Strecke um die Abmessungen der benötigten Bahnsteiganlagen 
und der Zugänge ergänzt. 

TSB  

Die Regelbauform des Systems TSB ist ein aufgeständerter Fahrweg mit einer lich-
ten Durchfahrtshöhe von min 4,70 m und einer Regelstützweite von 24 m. 

Damit liegt der Fahrweg über den freizuhaltenden Lichträumen der Straßen und 
kann ggf., wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, platzsparend oberhalb 
einer Straße verlaufen. Der Fahrweg des TSB kann auch ebenerdig verlaufen, 
dann liegen die Fahrwegträger flächig auf Streifenfundamenten auf. Niveaugleiche 
Kreuzungen mit anderen Verkehrswegen (Bahnübergänge) sind jedoch nicht mög-
lich. Der Fahrweg wird beidseitig durch einen Zaun gegen Betreten durch Mensch 
und Tier gesichert. Bei Bauformen in Trögen oder Tunneln sowie auf Brücken wird 
der Fahrwegträger auf dem Bauwerk flächig aufgesetzt.  

 
Abbildung 50: Grundmaße des TSB bei aufgeständertem doppelspurigem Fahrweg (Quelle: Firmen-

gruppe Max Bögl) 84 

  

                                                
84  Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG (2020), TSB-Streckenquerschnitte. Im Folgenden 
Bögl 2020. 
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Abbildung 51:  Grundmaße des TSB bei ebenerdigem doppelspurigem Fahrweg und in Trogstrecken 

(Quelle: Firmengruppe Max Bögl) 85 

 

 
Abbildung 52: Grundmaße des TSB in rundem Tunnel (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)86 

Haltestellen/Personenverkehrsanlagen 

Neben den Bahnsteiganlagen, die unmittelbar den Zugang zum Fahrzeug gewähr-
leisten, gehören die Bahnsteigzugänge, bestehend aus Wegen, Treppen, Rampen, 
Rolltreppen, Fahrsteigen oder Aufzügen, zu den Anlagen des Personenverkehrs. 
Diese Anlagen können je nach projektspezifischer Anforderung ebenerdig, aufge-
ständert oder unterirdisch ausgeführt werden. Die Anlagen der technischen Aus-
stattung sind ebenfalls Bestandteil der Personenverkehrsanlagen. Nachfolgend 

                                                
85 Ebd. 
86 Ebd. 
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aufgeführte Anlagen sind Teil der Personenverkehrsanlagen (diese Liste erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit): 

Ʒ Bahnsteige als Mittel- oder Außenbahnsteige (in örtlicher Bauweise oder als 
Fertigteilkonstruktion) 

Ʒ Stationsgebäude (unterirdisch, ebenerdig oder aufgeständert mit den dazu-
gehörigen Gebäudehüllen, Dächern, Stützen etc.) 

Ʒ Bahnsteig- und Stationszugänge (Wege, Treppen, Rampen, Aufzüge 
Fahrtreppen etc.) 

Ʒ Elemente des barrierefreien Bauens (Bodenindikatoren, Vorleser etc.) 

Ʒ Fahrgastinformationssysteme (Displays, Lautsprecher, Fahrplantabellen,  
Uhren) 

Ʒ Schutz vor Witterungseinflüssen (Unterstände, Warteräume, Überdachungen) 

Ʒ Technische Ausstattungen (Beleuchtung, Belüftung etc.) 

Ʒ Sicherheitstechnische Ausstattungen (Notrufsäulen, Kameras, Notausstiege, 
Brandschutzeinrichtungen) 

Ʒ Versorgung mit Strom, Daten, ggf. auch Wasser und Abwasser 

Ʒ Bahnbetriebliche Einrichtungen (z. B. Fahrkartenautomaten, Entwerter, Bahn-
steigtüren, Gleisfreiraumüberwachungen, Schilder, Signale etc.) 

Haltestellen von Straßenbahnen und Stadtbahnen liegen üblicherweise auf Gelän-
dehöhe und oft im Straßenraum öffentlicher Straßen. Der Zugang erfolgt im Regel-
fall ebenerdig über das Gleis, ggf. wird der Übergang durch Lichtzeichen gesichert. 

  
Abbildung 53: Stadtbahnhaltestelle in Mittellage mit höhengleichem Zugang 

Bei der S-Bahn ist der kreuzungsfreie Zugang zum Bahnsteig die Regel. Die Bahn-
steige sind über Rampen, Treppen oder Aufzüge erreichbar. Ebenerdige Zugänge 
über das Gleis sind in Verbindung mit einem Bahnübergang oder einer signaltech-
nischen Absicherung möglich. 
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Abbildung 54: S-Bahn-Haltepunkt mit Zugangsbauwerk (Quelle: DB AG)87 

Der Zugang zu U-Bahnhaltestellen erfolgt immer kreuzungsfrei, d. h. je nach Lage 
der Haltestellen über Treppen, Aufzüge und Verteilerebenen nach oben oder nach 
unten. Bei automatischen Systemen verfügen die Bahnsteige i. d. R. über Bahn-
steigtüren, die nur bei am Bahnsteig stehendem Fahrzeug geöffnet werden können. 

 
Abbildung 55: Metrostation Nordhavn in Tieflage mit Zugängen und Bahnsteigtüren (Quelle: Metro 

Kopenhagen)88 

                                                
87 Abgerufen unter: https://www.ausbau-rheinneckar.de/files/images/slideshow/Bild5.jpg 
(letzter Zugriff am: 23.11.2020).  
88 Abgerufen unter: https://intl.m.dk/we-are-constructing-new-lines/m4-nordhavn/ (letzter 
Zugriff am 23.11.2020). 
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Abbildung 56: Metrostation DR Byen in Hochlage mit Zugängen von unten89 

Die Regelbauform einer aufgeständerten TSB-Haltestelle ist nachfolgend abgebil-
det. Der Zugang erfolgt von unten über Treppen/Rolltreppen und Aufzüge. Die Sta-
tionen sind modular aufgebaut und können der Fahrzeuglänge und dem Fahrgast-
aufkommen entsprechend ausgelegt werden. Grundsätzlich sind Haltestellen mit 
Mittel- oder Außenbahnsteigen möglich. Sofern ein hochflexibler Betrieb angestrebt 
wird, bei dem die Fahrwege regelmäßig in beiden Richtungen befahren werden, 
sind Mittelbahnsteige die anzustrebende Lösung. 

                                                
89 Abgerufen unter: https://de.wikipedia.org/wiki/M1_(Metro_Kopenhagen)#/media/Datei: 
DR_Byen_Station_%C3%98restads_Boulevard.JPG (letzter Zugriff am 23.11.2020). 
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Abbildung 57: TSB-Haltestelle mit Mittebahnsteig in Hochlage (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)90 

 
Abbildung 58: TSB-Haltestelle mit Außenbahnsteigen in Hochlage (Quelle: Firmengruppe Max Bögl)91 

                                                
90 Bögl 2020. 
91 Ebd. 



 Fahrwege: Konstruktions- und Bauaufwand 

 

 

Ò TTK GmbH 12/21 Seite 135/207 
 

 
 
 

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der Grundmaße der Ver-
kehrssysteme und dient der Vergleichbarkeit des Raumbedarfes für die Regelaus-
bauquerschnitte der Fahrwege und bei Fahrwegen auf oder in Bauwerken sowie in 
Haltestellen. Exakte Festlegungen sind projektspezifisch zu treffen. 

 

                     System 

 
 

Grundmaß 

Ungefähre Angabe, 

ggf. zzgl. betrieblicher 

Einbauten sowie Raum für  

Flucht- und Rettungswege 

Straßenbahn/ 

Stadtbahn  

Angaben für 

Fahrzeugbreite 2,65 m 

U-Bahn 

Angaben für 

Fahrzeugbreite 

2,90 m 

S-Bahn 

 

TSB 

 

eingleisig/-spurig 

ebenerdig  

3,65 m 

bes. Bahnkörper 

3,96 m  

Lichtraum U-Bahn HH  

6,10 m 

 

3,20 m 

zweigleisig/-spurig 

ebenerdig  

6,70 m  

bes. Bahnkörper 

7,96 m  

Lichtraum U-Bahn HH 

10,20 m 

 

7,60 m 

eingleisig/-spurig 

Trogstrecke/ 

eckiger Tunnel 

3,95 m 

lichtes Maß  

4,20 m 

lichtes Maß  

5,00 m 4,40 m 

lichtes Maß 

zweigleisig/-spurig 

Trogstrecke/ 

eckiger Tunnel 

7,40 m  

lichtes Maß  

7,90 m  

lichtes Maß 

9,80 m 

lichtes Maß 

7,60 m  

lichtes Maß 

eingleisig/-spurig 

runder Tunnel 

6,35 m 

lichtes Maß 

6,60 m 

lichtes Maß 

5,60 m  

lichtes Maß 

5,40 m  

lichtes Maß 

zweigleisig/-spurig 

runder Tunnel 

8,30 m 

lichtes Maß  

9,00 m  

lichtes Maß 

11,80 m  

nicht kreisrund 

8,90 m  

lichtes Maß 

eingleisig/-spurig 

aufgeständert/Brücke  

min. 5,20 m  

 

min. 5,45 m  

 

min. 6,65 m  

DB Ril 804.9030 

1,60 m 

im Stützenbereich 

zweigleisig/-spurig 

aufgeständert/Brücke 

min. 8,25 m  

 

min. 8,75 m  

 

min. 10,65 m 

DB Ril 804.9030 

7,60 m 

2,80 m  

im Stützenbereich  

Mittelbahnsteig 

 

min. 3,60 m 

Zugang niveaugleich 

min. 5,70 m 

Mindestmaß mit 

Treppe u. Aufzug 

min. 6,76 m 

Mindestmaß mit 

Treppe u. Aufzug 

min. 5,70 m 

designbedingt,  

Mindestmaß möglich 

Außenbahnsteig 

 

2,50 m  

Mindestmaß ohne Treppe/ 

Aufzug 

2,50 m 

Mindestmaß ohne 

Treppe/ Aufzug 

2,50 m 

Mindestmaß ohne 

Treppe/ Aufzug  

min. 2,50 m  

mit Treppe/ Aufzug 

designbedingt, 

Mindestmaß möglich 

Tabelle 17: Grund-/Mindestmaße für den Platzbedarf der Verkehrssysteme 
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2.9.4 Bauzeiten 

Der Bau von Verkehrswegen für schienengebundene Verkehrssysteme erfolgt 
überwiegend in örtlicher Bauweise. Die Verwendung von industriell vorgefertigten 
Teilen spielt bei oberirdisch geführten Strecken nur eine geringe Rolle. Im Tunnel-
bau werden, bei entsprechender Bauweise, industriell vorgefertigte Tunnelsegmen-
te (Tübbinge) verwendet. Neben der Bauleistung zur Herstellung des eigentlichen 
Fahrweges entsteht insbesondere beim Bauen im Bestand fast immer ein erhebli-
cher Aufwand für vorbereitende Maßnahmen zur Schaffung des Bahnkörpers. Dazu 
gehören neben Abbrucharbeiten die Umlegung von Versorgungsleitungen, die 
Neuaufteilung des gesamten Verkehrsraumes, die Herstellung von provisorischen 
Bauzwischenzuständen sowie die Umsetzung von Ausgleichs- und Folgemaßnah-
men bei Dritten. Anders als im Hochbau gibt es aufgrund der spezifischen örtlichen 
Verhältnisse keine verlässlichen Kennwerte für Bauleistungen je Zeiteinheit. Eine 
dahingehende Auswertung der öffentlich verfügbaren Angaben (s. u.) ergab folgen-
de Erkenntnisse: Bauzeiten für Straßenbahnen liegen häufig zwischen 2 und 5 Jah-
ren, während die Bauzeiten von Untergrundbahnen eher im Bereich zwischen 8 
und 15 Jahren liegen. 

Die Fertigteilbauweise des TSB erlaubt eine deutlich schnellere Umsetzung von 
Maßnahmen, da nur punktuell Stützen errichtet und keine linienförmig mit dem Be-
standsgelände verbundene Infrastruktur hergestellt werden muss. Zudem sind kei-
ne zusätzlichen Entwässerungseinrichtungen, Abscheider oder ähnliches vorzuse-
hen, da keine Abriebstoffe entstehen bzw. keine offenen Schmierstellen nötig sind. 
Die geringere Trassenbreite und die punktuelle Anordnung von Stützen erfordern 
signifikant weniger Vorarbeiten im Untergrund und ermöglichen einen zügigen und 
sichtbaren Baufortschritt. Systembedingt sind im Regelfall auch keine zusätzlichen 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Zudem sind erheblich geringere Baustellen-
einrichtungen und Flächenvorhaltungen zu berücksichtigen, da der Fahrweg über-
wiegend im Werk hergestellt wird. Durch die platzsparende Bauweise ist eine Tras-
senbündelung leichter möglich als mit ebenerdig verlaufenden Systemen. Der Her-
steller des TSB gibt die Bauzeit einer durchschnittlichen Anwendungsstrecke mit 
weniger als zwei Jahren an. 

2.9.5 Infrastrukturkosten der Verkehrssysteme 

Die ermittelten Kostenkennwerte für die Vergleichssysteme basieren wesentlich auf 
einer eigenen Literatur- und Internetrecherche zu öffentlich zugänglichen Kosten-
angaben von realisierten und noch geplanten Schienenverkehrsprojekten haupt-
sächlich in Deutschland. Außerdem wurden der Kostenkennwertekatalog der DB 
AG sowie die Erkenntnisse aus eigenen Infrastrukturprojekten berücksichtigt. Die 
Kostenkennwerte gelten für das Bezugsjahr 2020. Kostenangaben zu bereits reali-
sierten Projekten wurden unter Verwendung des Baupreisindexes auf das Bezugs-
jahr 2020 hochgerechnet. Durch die BPD Immobilienentwicklung GmbH aus Frank-
furt am Main in Zusammenarbeit mit dem IW Institut der deutschen Wirtschaft wur-
de im Jahr 2019 die Studie ĂMobilitªt und Wohnen ï neue Perspektiven für die 
Stadtentwicklungñ verºffentlicht. Bestandteil dieser Studie ist eine umfangreiche 
Analyse von etwa 100 ÖPNV-Projekten aus Deutschland und Österreich, um die 
Kosten einer ÖPNV-Verbindung abzuschätzen. Letztlich wurden aus etwa 60 ge-
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eigneten Projekten Kostenkenngrößen ermittelt.92 Gesamtkosten von Infrastruktur-
maßnahmen sind aufgrund der Verschiedenheit der Maßnahmen, z. B. bedingt 
durch die lokalen Verhältnisse oder Ereignisse während der Bauzeit, nur schwierig 
miteinander vergleichbar. Es besteht bei den durch Literatur- und Internetrecherche 
ermittelten Kosten von Infrastrukturprojekten generell das Problem, dass bei den 
genannten Kosten nicht erkennbar ist, ob es sich dabei um die Baukosten oder die 
Gesamtkosten (inkl. Grunderwerb, Altlasten, Abbruchkosten, Folgemaßnahmen, 
Ausgleichsmaßnahmen, Provisorien, Planungs-, Verwaltungs- und Finanzierungs-
kosten etc.) handelt. Dementsprechend ergibt sich eine erhebliche Streuung der 
kilometerbezogenen Kosten. Wird der Fokus ausschließlich auf die eigentliche Bau-
leistung gerichtet, sind die auf einen Einheitswert bezogenen Baukosten zwar sehr 
viel ähnlicher, jedoch beinhalten sie nur einen Teil der anfallenden Gesamtkosten. 

Die Kostenkennwerte für das TSB wurden von der Firmengruppe Max Bögl zur Ver-
fügung gestellt. Auf Anfrage wurde mitgeteilt, dass in den genannten Kosten je Ki-
lometer die Kosten für vorbereitende Maßnahmen (Freiräumen, Straßenaufbruch, 
Entsorgung), Vorabmaßnahmen (z. B. Leitungsverlegungen), Folgemaßnahmen 
(Wiederherstellung von Straßen), Ausgleichmaßnahmen (Umweltschutz, Lärm-
schutz), Verkehrsführung während der Bauzeit, Planungskosten, Verwaltungskos-
ten und Genehmigungskosten anteilig enthalten sind. 

Aus den genannten Gründen werden die Kostenkennwerte als Von-Bis-Werte an-
gegeben. Außerdem werden sowohl generalisierte Kostenkennwerte je Verkehrs-
system, d. h. ohne Berücksichtigung spezifischer Streckenausprägungen, genannt 
als auch Kostenkennwerte für die Regelbauformen der Fahrwege. Ergänzend sind 
längenbezogene Zuschläge für Ingenieurbauwerke wie Brücken, Tröge oder Tunnel 
und punktuelle Zuschläge je Haltestelle und Weiche zu addieren. Für den TSB 
wurden diese Kostenkennwerte, die für das Projekt am Flughafen München ermit-
telt wurden, ebenfalls durch die Firmengruppe Max Bögl zur Verfügung gestellt. 

 

System 

 

Straßenbahn/ 

Stadtbahn 

U-Bahn 

 

S-Bahn TSB 

zweigleisige/-spurige 

Strecke in Regelbau-

form  

Gesamtkosten 

15 ï 25 Mio. ú/km 

 

oberirdisch 

140 - 160  

Mio. ú/km 

unterirdisch 

40 - 50 Mio. ú/km 

 

unter-/oberirdisch 

20 ï 25 Mio. ú/km 

 

aufgeständert 

Tabelle 18: Generalisierte Kostenkennwerte (inkl. Bauwerke und Haltestellen, Kostenstand 2020) 

  

                                                
92 Henger, R./Oberst, Chr./Voigtländer, M (2019), Mobilität und Wohnen ï neue Perspekti-
ven für die Stadtentwicklung. 
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                       System 

Querschnitt 

Straßenbahn/ 

Stadtbahn  

U-Bahn 

 

S-Bahn TSB 

Fahrweg  

eingleisig/-spurig 

5 ï 10 Mio. ú/km 

ebenerdig  

5 ï 10 Mio. ú/km 

ebenerdig  

10 ï 15 Mio. ú/km 

ebenerdig 

12 ï 15 Mio. ú/km 

aufgeständert 

Fahrweg  

zweigleisig/-spurig 

10 ï 15 Mio. ú/km 

ebenerdig 

10 ï 15 Mio. ú/km 

ebenerdig 

15 ï 20 Mio. ú/km 

ebenerdig 

20 ï 25 Mio. ú/km 

aufgeständert 

Brücke 

ein-/zweigleisig/-spurig 

40 - 60 Mio. ú/km 40 ï 60 Mio. ú/km 40 - 60 Mio. ú/km 40 - 60 Mio. ú/km 

Trogbauwerk  

ein-/zweigleisig/-spurig 

15 - 25 Mio. ú/km  15 ï 25 Mio. ú/km 15 ï 25 Mio. ú/km 15 - 25 Mio. ú/km 

Tunnel  

ein-/zweigleisig/-spurig 

45 ï 70 Mio. ú/km 

 

45 ï 70 Mio. ú/km 

 

45 ï 70 Mio. ú/km 

 

45 - 70 Mio. ú/km 

 

Weiche 

 

0,10 Mio. ú/St 0,10 Mio. ú/St 0,25 Mio. ú/St 1,2 - 2,0 Mio. ú/St 

inkl. Tragwerk 

Haltestelle Mittelbahn-

steig 

inkl. Zugänge und Ausstattung  

0,8 - 1,2 Mio. ú/St 

ebenerdig 

50 - 60 Mio. ú/St 

unterirdisch  

inkl, Bauhülle 

4 - 6 Mio. ú/St 

ebenerdig 

4 - 8 Mio. ú/St. 

aufgeständert  

25 - 73 m  

Haltestelle  

2 Außenbahnsteige 

inkl. Zugänge und Ausstattung 

1 - 1,4 Mio. ú/St 

ebenerdig 

50 - 60 Mio. ú/St 

unterirdisch  

inkl. Bauhülle 

5 - 7 Mio. ú/St 

ebenerdig 

3 - 6 Mio. ú/St. 

aufgeständert 

25 - 73 m 

Tabelle 19: Kostenkennwerte der Verkehrssysteme (Kostenstand 2020) 

Die Kostenkennwerte wurden für die Kostenschätzung der Referenzfälle (siehe 
Kapitel 2.2) verwendet, hier wurde jeweils der obere Wert angesetzt. Dabei ergibt 
sich eine gute Übereinstimmung zu den generalisierten Kostensätzen der obigen 
Tabelle 19. Das gilt jedoch nicht für den Referenzfall 4 (S-Bahn/Regionalbahn), der 
aufgrund seiner stark vereinfachten Ausprägung (keine Kreuzungsbauwerke, keine 
Tunnelanteile) einen deutlich geringen Durchschnittswert aufweist. 
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Referenzfall 1  -TSB

Strecke aufgeständert zu 100%

Menge Einheit E-Preis Einheit Kosten Einheit

Strecke einspurig 200 m 15.000 ú/m 3.000.000 ú

Strecke doppelspur 2.000 m 25.000 ú/m 50.000.000 ú

Haltestellen in Mittellage  Länge 73 m (6 Sektionen) 2 St 7.850.000 ú/St 15.700.000 ú

Weichen inkl. Primärtragwerk 2 St 2.000.000 ú/St 4.000.000 ú

Gesamtkosten 72.700 ú

Durchschnittskosten je Km 36 Mio. ú/km

Referenzfall 1  - People Mover System nicht definiert

Strecke aufgeständert zu 100%

Menge Einheit E-Preis Einheit Kosten Einheit

Strecke einspurig 200 m 15.000 ú/m 3.000.000 ú

Strecke doppelspur 2.000 m 25.000 ú/m 50.000.000 ú

Haltestellen in Mittellage  Länge 80 m 2 St 7.850.000 ú/St 15.700.000 ú

Weichen ggf. inkl. Primärtragwerk 2 St 2.000.000 ú/St 4.000.000 ú

Gesamtkosten 72.700 ú

Durchschnittskosten je Km 36 Mio. ú/km

Referenzfall 2  -TSB

Strecke vollständig aufgeständert Regelbauform 

Menge Einheit E-Preis Einheit Kosten Einheit

Strecke einspurig 200 m 15.000 ú/m 3.000.000 ú

Strecke doppelspur 5.000 m 25.000 ú/m 125.000.000 ú

Haltestellen in Mittellage  Länge 73 m (6 Sektionen) 6 St 7.850.000 ú/St 47.100.000 ú

Weichen inkl. Primärtragwerk 2 St 2.000.000 ú/St 4.000.000 ú

Gesamtkosten 179.100 Mio. ú

Durchschnittskosten je Km 36 Mio. ú/km

Referenzfall 2  - U-Bahn

Strecke vollständig im Tunnel

Menge Einheit E-Preis Einheit Kosten Einheit

Strecke eingleisig 400 m 10.000 ú/m 4.000.000 ú

Strecke zweigleisig 5.000 m 15.000 ú/m 75.000.000 ú

Zuschlag Strecke im Tunnel zweigleisig 5.100 m 70.000 ú/m 357.000.000 ú

Zuschlag Strecke im Tunnel eingleisig 300 m 45.000 ú/m 13.500.000 ú

Haltestellen in Mittellage  Länge 150m 5 St 60.000.000 ú/St 300.000.000 ú

Weichen 2 St 100.000 ú/St 200.000 ú

Gesamtkosten 749.700 Mio. ú

Durchschnittskosten je Km 150 Mio. ú/km

Referenzfall 3  -TSB

Strecke ebenerdig mit 3 Kreuzungsbauwerken, maximale Neigung 10%

Menge Einheit E-Preis Einheit Kosten Einheit

Strecke Einfachspur 200 m 15.000 ú/m 3.000.000 ú

Strecke Doppelspur 12.000 m 25.000 ú/m 300.000.000 ú

Zuschlag Strecke im Trog 170 m 25.000 ú/m 4.250.000 ú

Zuschlag Strecke im Tunnel 30 m 70.000 ú/m 2.100.000 ú

Zuschlag Strecke auf Brücke 100 m 60.000 ú/m 6.000.000 ú

Haltestellen in Mittellage  Länge 73 m (6 Sektionen) 6 St 4.400.000 ú/St 26.400.000 ú

Weichen inkl. Primärtragwerk 2 St 2.000.000 ú/St 4.000.000 ú

Gesamtkosten 345.750 Mio. ú

Durchschnittskosten je Km 29 Mio. ú/km

Referenzfall 3  - Straßenbahn /Stadtbahn

Strecke ebenerdig, mit 3 Kreuzungsbauwerken, maximale Neigung 4%

Menge Einheit E-Preis Einheit Kosten Einheit

Strecke eingleisig 200 m 10.000 ú/m 2.000.000 ú

Strecke zweigleisig 12.000 m 15.000 ú/m 180.000.000 ú

Zuschlag Strecke im Trog 370 m 25.000 ú/m 9.250.000 ú

Zuschlag Strecke im Tunnel 30 m 70.000 ú/m 2.100.000 ú

Zuschlag Strecke auf Brücke 1.200 m 60.000 ú/m 72.000.000 ú

Haltestellen in Mittellage  Länge 80m 6 St 1.200.000 ú/St 7.200.000 ú

Weichen 2 St 100.000 ú/St 200.000 ú

Gesamtkosten 272.750 Mio. ú

Durchschnittskosten je Km 23 Mio. ú/km
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Tabelle 20: Kosten der Referenzfälle (Kostenstand 2020) 

Aus eigenen Projekten im Straßenbahn-, Stadtbahn-, Regionalbahn- und  
S-Bahn-Bereich der vergangenen 10 Jahre wurde exemplarisch ein Kostenauftei-
lungsschlüssel der Pauschalkosten auf die Kostenpositionen der Standardisierten 
Bewertung ermittelt. Der Kostenaufteilungsschlüssel für U-Bahnen wurde auf dieser 
Basis und unter Berücksichtigung der signifikant höheren Kosten für Massivbau-
werke (Tunnel) bei unterirdischen Verkehrsanlagen geschätzt. Der Kostenauftei-
lungsschlüssel für das TSB wurde seitens der Firma Max Bögl auf der Basis von 
Beispielstrecken ermittelt und zur Verfügung gestellt. 

Referenzfall 4  -TSB

Strecke ebenerdig, 1- und 2-spurig, maximale Neigung 4%

Menge Einheit E-Preis Einheit Kosten Einheit

Strecke Einfachspur 15.700 m 15.000 ú/m 235.500.000 ú

Strecke Doppelspur 4.500 m 25.000 ú/m 112.500.000 ú

Zuschlag Strecke im Trog 0 m 25.000 ú/m 0 ú

Zuschlag Strecke im Tunnel 0 m 70.000 ú/m 0 ú

Zuschlag Strecke auf Brücke 0 m 60.000 ú/m 0 ú

Haltestellen in Mittellage  Länge 73 m (6 Sektionen) 8 St 4.400.000 ú/St 35.200.000 ú

Weichen inkl. Primärtragwerk 8 St 2.000.000 ú/St 16.000.000 ú

Gesamtkosten 399.200 Mio. ú

Durchschnittskosten je Km 20 Mio. ú/km

Referenzfall 4  - S-Bahn/Regionalbahn

Strecke ebenerdig, 1- und 2-gleisig, maximale Neigung 4%

Menge Einheit E-Preis Einheit Kosten Einheit

Strecke eingleisig 15.900 m 15.000 ú/m 238.500.000 ú

Strecke zweigleisig 4.500 m 20.000 ú/m 90.000.000 ú

Zuschlag Strecke im Trog 0 m 25.000 ú/m 0 ú

Zuschlag Strecke im Tunnel 0 m 70.000 ú/m 0 ú

Zuschlag Strecke auf Brücke 0 m 60.000 ú/m 0 ú

Haltestellen in Mittellage  Länge 140m 8 St 6.000.000 ú/St 48.000.000 ú

Weichen 8 St 250.000 ú/St 2.000.000 ú

Gesamtkosten 378.500 Mio. ú

Durchschnittskosten je Km 19 Mio. ú/km
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Tabelle 21: Kostenaufteilungsschlüssel der Vergleichssysteme 

2.9.6 Zwischenfazit 

Ein wesentlicher Unterschied zu schienengeführten Systemen besteht beim TSB 
hinsichtlich der niveaugleichen Kreuzungsmöglichkeit des Fahrweges. Diese Mög-
lichkeit besteht beim TSB grundsätzlich nicht, während dies bei Straßenbahn- oder 
Stadtbahnsystemen der Regelfall ist. Bei U-Bahnen oder S-Bahnen ist dies zwar 
technisch möglich, wird jedoch aus Gründen der Betriebssicherheit nach Möglich-
keit vermieden. Eine ebenerdige Führung des Fahrweges im Straßenraum mit ni-
veaugleichen Zugängen zu den Personenverkehrsanlagen ist nur mit einem Stra-
ßen- oder Stadtbahnsystem möglich. 

Während die Fahrwegaufbauten und Konstruktionen bei EBO-Systemen und beim 
TSB weitgehend definiert sind, bestehen bei BOStrab-Systemen größere Spielräu-
me hinsichtlich der Oberbauausführungen und der städtebaulichen Gestaltungs-
möglichkeiten. Insbesondere bei der Integration neuer Verkehrssysteme in beste-
hende urbane Umfelder ist dies zunehmend von Bedeutung.  

A Verkehrswege ÖPNV

Straßenbahn

Stadtbahn U-Bahn

S-Bahn

Regionalbahn TSB

10 Grunderwerb 1,00% 0,10% 0,40% 0,20%

20 einmalige Aufwendungen 21,40% 24,00% 17,80% 10,00%

30

Trassen (Unterbau Bahnen und Straßen, Erdbauwerke, Dämme,

Einschnitte, Entwässerung) 8,00% 1,00% 10,80% 0,00%

40 Stützbauwerke 0,20% 1,00% 4,30% 0,00%

50 Tunnel 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%

60 Brücken inkl. Bahnsteigunter-/ überführungen 6,40% 3,00% 6,50% 45,90%

71 Gleise: Schotteroberbau 4,10% 3,00% 8,20% 0,00%

72 Gleise: Feste Fahrbahn 11,10% 4,00% 3,50% 0,00%

73 Weichen inkl. Heizungen und Antriebe 0,80% 1,00% 2,00% 3,90%

74 Oberbau Straßen und Wege inkl. Busspuren 0,20% 0,00% 0,10% 0,00%

81 Betriebs-, Verkehrs-, Sozialgebäude (oberirdisch) 0,10% 0,40% 0,00% 0,00%

82

unterirdische Haltestellenbauwerke inkl. Zwischen- und Verteilerebenen

sowie Zugangsbauwerken 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%

90 Haltestellenausstattung und Zubehör 0,70% 0,50% 0,90% 0,50%

100 Bahnsteige und Rampen (inkl. Überdachungen) 3,20% 0,50% 3,60% 3,20%

110 Zugsicherungs- und Signalanlagen inkl. BÜ-Sicherungsanlagen 3,10% 1,00% 7,70% 0,90%

120 Fernmeldeanlagen, Leitsysteme, Telekommunikationsanlagen, DFI 1,20% 1,00% 2,40% 8,00%

131 Fahr- und Speiseleitungen (inkl. Masten), Stromschienen 6,10% 2,00% 6,10% 18,30%

132 Umformwerke, Unterwerke (elektrischer und maschineller Teil) 2,70% 1,00% 4,30% 0,50%

140 Lichtversorgungsnetz Außenbeleuchtung 0,50% 0,00% 0,40% 0,50%

150

technische Gebäudeausstattung (Maschinenartige Anlagen wie Rolltreppen, 

Aufzüge, Lüftungen, Entrauchung, Brandbekämpfung, Pumpwerk usw.) 0,00% 12,00% 1,50% 2,60%

160 Lärmschutzwände und - fenster 0,20% 0,50% 0,50% 0,00%

170 Landschaftsbau, Bepflanzungen 0,50% 0,00% 0,60% 0,00%

B Verlegung von Anlagen Dritter    

300 Straßen und Wege inkl. Ausstattung 14,80% 0,50% 7,70% 2,50%

310 Stützmauern 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

320 Tunnel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

330 Brücken 0,00% 0,00% 0,70% 0,00%

340 Leitungen für Strom, Telekom, Gas, Öl, Wasser, Abwasser, Fernwärme 13,60% 3,00% 9,70% 3,00%

350 Gewässer 0,00% 0,50% 0,30% 0,00%

360 Gebäude/ Bewuchs/ Sonstiges 0,10% 0,00% 0,00% 0,00%

C Planung

400 Planungsleistungen 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Planungskosten (gem. Stand. Bewertung: 10%)     

 

Summe ohne Planungskosten 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Summe mit Planungskosten 110,00% 110,00% 110,00% 110,00%

Kostenposition der Standardisierten Bewertung 2016

Schlüssel zur Aufteilung von Pauschalkosten auf die Kostenpositionen der Standardisierten Bewertung 2016

Anteil an den Kosten
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Das TSB ist ein sehr bauwerkaffines System, das zu einem hohen Anteil industriell 
vorgefertigt werden kann. Das ermöglicht eine sehr hohe Herstellungsqualität der 
Fahrwegelemente. 

Das TSB benötigt bei aufgeständerter Bauweise (Regelausführung) weniger Breite 
als ebenerdige Systeme, da nur der Aufstellraum für die Stützen (punktuelle Ein-
bauten) benötigt wird. Der Fahrweg befindet sich im Regelfall oberhalb der Licht-
räume der darunterliegenden Straßen. 

Während U-Bahnanlagen im Regelfall in Ebene -1 geführt werden und nur die Zu-
gänge zu den Personenverkehrsanlagen im Straßenbild sichtbar sind, wird das 
TSB im Regelfall in der Ebene +1 geführt und die gesamte Fahrwegkonstruktion 
inkl. der Stationen ist im Straßenraum prominent erkennbar.  

Der Raumbedarf bei der Führung innerhalb von Bauwerken wie Trögen oder Tun-
neln ist bei allen Systemen vergleichbar. EBO-Systeme benötigen hier etwas mehr 
Raum. 

Das TSB ermöglicht aufgrund der industriellen Vorfertigung der Fahrwege grund-
sätzlich einen hohen sichtbaren Baufortschritt bei gleichzeitiger Reduzierung der 
örtlich erforderlichen baulichen Eingriffe, dies führt im Vergleich mit den anderen 
Verkehrssystemen zu einer deutlich kürzeren Bauzeit. 

Die Baukosten für den Fahrweg liegen beim TSB in ähnlichen Größenordnungen 
wie bei der S-Bahn.  

Hinsichtlich der Führung in oder auf Bauwerken wird von vergleichbaren Bauwerks-
kosten ausgegangen. Eine Differenzierung ist nicht möglich, da die realen Kosten 
immer im Einzelfall aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zu betrachten sind. 

Ein erheblicher Kostenunterschied besteht bei den Weichen, die beim TSB auf-
grund des zusätzlich erforderlichen Tragwerkes und der aufwendigen Konstruktion 
mehrfach über dem Niveau der schienengebundenen Systeme liegt. 

Hinsichtlich der Haltestellen liegt das TSB kostenmäßig zwischen den  
Extremen Straßenbahn/Stadtbahn mit ebenerdigen Haltestellen und U-Bahn mit 
unterirdischen Haltestellen, etwa in der Größenordnung der S-Bahn. 

Aufwendungen für Schall- und Erschütterungsschutzmaßnahmen fallen beim Sys-
tem TSB bauartbedingt niedriger aus. Insbesondere in urbanen Räumen können 
die erforderlichen Maßnahmen eine erhebliche Größenordnung erreichen. 
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2.9.7 Exkurs: Städtebauliche Verträglichkeit 

In Ergänzung zum Kapitel ĂFahrwegeñ soll im Rahmen eines Exkurses das Thema 
der städtebaulichen Verträglichkeit des TSB im Vergleich mit den anderen Ver-
kehrssystemen eingehender behandelt werden. 

Wie beschrieben benötigt das TSB bei aufgeständerter Bauweise (Regelausfüh-
rung) weniger Breite als ebenerdige Systeme, da nur der Aufstellraum für die Stüt-
zen in Form punktueller Einbauten benötigt wird. Der Fahrweg befindet sich im Re-
gelfall oberhalb der Lichträume der darunterliegenden Straßen. Im Vergleich zu 
Untergrundbahnen oder auch Straßenbahnsystemen, welche sich ebenerdig in das 
Stadtbild eingliedern können, ist das aufgeständerte TSB im Regelfall im Straßen-
raum prominent erkennbar. Dies gilt insbesondere auch für die Haltestellen. 
 

2.9.7.1 Straßenbahn 

Straßenbahnen gliedern sich, entsprechend ihres Namens und mit Verweis auf das 
Kapitel 2.1.3 in das städtische Straßenbild ein. Diese Eingliederung kann eher funk-
tionaler Natur sein, wenn die Gleise im Mischverkehr mit dem MIV verlaufen (siehe 
Abbildung 59) oder wenn ein eigener Bahnkörper als Schottergleis ausgeführt ist 
(siehe Abbildung 63, links). Auf der anderen Seite gibt es viele Beispiele, wie Stra-
ßenbahntrassen architektonisch aufwendig in ein gesamthaft geplantes Stadt- und 
Straßenbild integriert wurden, siehe Abbildung 60, Abbildung 61 und Abbildung 62. 
Durch die Verwendung von Rasengleisen (siehe Abbildung 63, rechts) können 
Straßenbahntrassen auch der Versiegelung von Bodenflächen entgegenwirken und 
einen ökologisch wertvollen Effekt erzielen. Auch oberleitungsfreie Abschnitte sind 
realisierbar, beispielsweise in den französischen Städten Nizza oder in Bordeaux. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das System Straßenbahn vielfältige 
Möglichkeiten bietet, seine Infrastruktur schonend und vorteilhaft in das Stadtbild zu 
integrieren. 

 
Abbildung 59: Straßenbahn-Rillenschienen im Straßenraum (Quelle: Wikimedia Commons) 93 

                                                
93 Abgerufen unter: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stra%C3%9Fenbahn_Berlin_8040_Hackescher_M
Mark_170801.jpg (letzter Zugriff am 23.11.2020). 
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Abbildung 60: Straßenbahn: Rasengleis in Angers, Frankreich (Quelle: Initiative Bürger Pro CityBahn 

Wiesbaden)94 

 

 
Abbildung 61: Straßenbahn: Rasengleis und künstlerisch gestaltete Haltestellen in Mulhouse, Frank-

reich (Quelle: Sol®a, les transports de lôagglom®ration mulhousienne) 95 

 

                                                
94 Abgerufen unter: https://procitybahn.de/wp-
content/uploads/2019/02/Angers_Rasengleis_1250px-1024x768.jpg (letzter Zugriff am 
23.11.2020). 
95 Abgerufen unter: https://www.solea.info/sites/default/files/2017-
04/Ok%20moyens%20de%20transport.JPG (letzter Zugriff am 23.11.2020). 
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Abbildung 62: Straßenbahn: Integration in Wohnbebauung mit Rasengleis als Grünstreifen im Wohn-

quartier Vauban in Freiburg (Quelle: flickr)96 

 
Abbildung 63: Straßenbahn, vor (links) bzw. nach (rechts) einer Begrünung in Berlin (Quelle: GRÜN-

GLEISNETZWERK)97 

 

2.9.7.2 U-Bahn 

Wie in Kapitel 2.1.2 bereits beschrieben wurde, ist die Unabhängigkeit der Schie-
nentrasse bei U-Bahnen eine systemimmanente Eigenschaft. Werden U-Bahnen 

                                                
96 Abgerufen unter: https://www.flickr.com/photos/lcpitkan/4947826893/in/photostream/ 
(letzter Zugriff am 23.11.2020). 
97 Veröffentlichung der Initiative GRÜNGLEISNETZWERK (2012): Wirkung und Funktion 
Grüner Gleise, S. 13. Abgerufen unter: 
http://www.gruengleisnetzwerk.de/images/downloads/wirkung.pdf (letzter Zugriff am 
23.11.2020).  
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unterirdisch geführt, so haben lediglich die Haltestellen einen oberirdischen Einfluss 
auf das Stadtbild. Allerdings werden U-Bahnen jenseits des Innenstadtkerns häufig 
auch oberirdisch, meist in Form einer aufgeständerten Bauweise oder auf einem 
Bahndamm geführt. Beispielhaft hierfür ist Berlin, siehe Abbildung 64. Eine oberir-
dische und aufgeständerte Ausführung kann im positiven wie negativen Sinne 
stadtbildprägend sein. Tendenziell überwiegen negative Eigenschaften wie eine 
trennende Wirkung, ungenutzte bis schmutzige Flächen unterhalb der Bahntrasse, 
eingeschränkte Sicht auf das Stadtbild, verkehrliche Barrieren, mangelnder Sicht-
schutz für die angrenzende Wohnbebauung (siehe beispielhaft Abbildung 65). Al-
lerdings können die Flächen unter einer aufgeständerten Fahrbahn auch sinnvoll 
und stadtbildförderlich genutzt werden, z. B. als Parkplätze, Radwege (siehe Abbil-
dung 66)98 oder für Geschäfte und Restaurants. 

 

 
Abbildung 64:  Hochbahnviadukt und U-Bahnhof Eberswalder Straße mit Kleinprofilzug A3 in Berlin   

Prenzlauer Berg (Quelle: Wikimedia Commons)99  

 
 
 

                                                
98 Siehe Projekt ĂRadbahnñ unter dem denkmalgeschützten Hochbahn-Viadukt der Berliner 
U-Bahnlinie U1: https://radbahn.berlin/. 
99 Abgerufen unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_-
_Hochbahn_U2_Eberswalder_Stra%C3%9Fe_A3.jpg (letzter Zugriff am 23.11.2020). 
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Abbildung 65: Aufgeständerte Bahnstrecke in Chicago (Quelle: The Chicago Community Trust)100  

 

 
Abbildung 66: Skizze einer möglichen Nutzung des Raums unter einer aufgeständerten Fahrbahn als 

Radweg (Quelle: Projekt Radbahn Berlin, paper planes e. V.)101 

                                                
100 Abrufbar unter: https://www.cct.org/wp-content/uploads/2017/10/CTAElevatedTracks.jpg 
(letzter Zugriff am 23.11.2020). 
101 Abrufbar unter: https://radbahn.berlin/content/home/181126_rlb_bildmaterial_was-uns-
bewegt_mh_m.jpg (letzter Zugriff am 05.12.2020). 














































































































